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Grußwort

sehr geehrte Damen und herren, 

mit dem vorliegenden „integrierten Stadtentwicklungskon-
zept“ (ISEK) wurde in ca. 3 Jahren eine strategische Grund-
lage für die Entwicklung der Stadt Sonthofen geschaffen. An 
dieser Stelle meinen herzlichen Dank an alle, die dazu bei-
getragen haben, das Zukunftsbild unserer Stadt zu formen, 
das fortlaufend mit der Bürgerschaft weiterentwickelt und 
konkretisiert werden kann.

In intensiver Zusammenarbeit sind Strate gien entstanden, 
Maßnahmen und viele Projekte können auf den Weg ge-

bracht werden. Gemeinsam übernehmen wir damit Verantwortung für die zu-
künftige Entwicklung auch der nächsten Generationen. Gerade die freiwer-
denden Konversionsflächen (Jägerkaserne, Grüntenkaserne, ehemalige Stand-
ortverwaltung) bieten der Stadt eine „Jahrhundertchance“, um eine behutsa-
me Flächenentwicklung in der Innenstadt sowie in unmittelbarer Nähe ange-
hen zu können. Die Stadt erhält weiterhin die Chance, mit zusätzlichen Grün-
flächen, die Lebensqualität noch erheblich zu steigern. Voraussetzung hier-
für ist allerdings, dass der Bundeswehrstandort erhalten und in der Genera-
loberst-Beck-Kaserne der Ausbau zu einer modernen Schule für „ABC-Abwehr 
und gesetzliche Schutzaufgaben“ sowie das „Zentrum für Brandschutz der 
Bundeswehr“ stetig vorangehen wird.

Als größte Stadt im Landkreis und Kreis stadt des Landkreises Oberallgäu 
spielt Sonthofen eine besondere Rolle in unserer Region. Sonthofen ist eine 

junge, moderne, bürgerschaftlich aktive Kultur- und Einkaufsstadt, traditions-
bewusst und aufgeschlossen zugleich mit einem lebendigen Gemeinwesen. 
Die Menschen hier sind bereit ihre Talente einzubringen und stellen sich ger-
ne in den Dienst einer Sache, um ihr Lebensumfeld in Gegenwart und Zukunft 
mitzugestalten. Dadurch präsentiert sich Sonthofen als Stadt mit hoher Le-
bensqualität, getragen von einem Lebensgefühl, in dem sich Mut, Ehrgeiz, 
Fleiß, Gastfreundschaft und Herzlichkeit vereinen.

Obwohl die Sonthofer Bevölkerung auch immer wieder Rückschläge ver-
kraften musste, wurde immer nach neuen Wegen gesucht und die gebotenen 
Chancen wurden erkannt. Als wesentliches Element zu einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung hat sich der Bürgerbeteiligungsprozess im Projekt „Zukunft 
Sonthofen“ bewährt. Gerade für das integrierte Stadtentwicklungskonzept 
war die transparente und dialogorientierte Bürgerbeteiligung von wesentli-
cher Bedeutung, um mit Politik, Schlüsselpersonen, Bürgerinnen und Bürgern 
schrittweise einen breiten Konsens zu erarbeiten.

Daher bin ich überzeugt, dass mit dem Stadtentwicklungskonzept eine nach-
haltige Grundlage geschaffen werden konnte, um die vorgeschlagenen Maß-
nahmen in den jeweiligen Phasen zielgerichtet umzusetzen. Dies ist keine 
leichte Aufgabe, sondern eine gemeinschaftliche Herausforderung von Stadt, 
Land und Bund. Daher bin ich mir sicher, dass mit gebündelten Kräften, ge-
meinschaftlichem Willen und einem breiten Konsens zwischen Politik und 
Bürgerschaft die Zukunftsentwicklung unserer Stadt gelingen wird.

Hubert Buhl
1. Bürgermeister der Stadt Sonthofen
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1 Planungsanlass und Vorgehensweise

wicklungsverfahrens geklärt werden. Ziel 
der Planung ist der Beschluss eines umset-
zungsorientierten Integrierten Städtebau-
lichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)  zur 
räumlichen Festlegung geeigneter Förder-
gebiete gemäß § 171b BauGB. Das Integ-
rierte Städtebauliche Entwicklungskonzept 
(ISEK) verfolgt einen querschnittsorien-
tierten Planungsansatz unter Einbeziehung 
der relevanten Fachrichtungen Städtebau, 
Landschaftsplanung, Verkehrsplanung und 
Immobilienwirtschaft. In den Planungspro-
zess wurden folgende parallel erarbeitete 
Fachgutachten integriert:
■■  Immobilienwirtschaftliche Marktanaly-

se, Bulwien Gesa (2011)
■■ Einzelhandelskonzept Sonthofen, Bul-

wien Gesa (2012)
■■  Verkehrskonzept ISEK, Modus Consult 

(2013)
■■  Gewerbeflächenstudie, pesch partner 

(2013)
■■ Machbarkeitsstudie Ostrach, WGF 

Landschaft (2013)
■■ Verkehrswertermittlung Jägerkaserne, 

Grüntenkaserne und Standortverwal-
tung,  Hartmann Schulz Partner (2013)

Die Bearbeitung des ISEK gliedert sich in 
vier Planungsphasen:
■■ Phase I – Bestandsaufnahme und Ana-

lyse (einschließlich städtebaulicher 
und landschaftsplanerischer Kartie-
rung und Bewertung sowie immobili-
enwirtschaftlicher Marktanalyse)

Im Zuge der Neuausrichtung der Bundes-
wehr hat die Bundesrepublik Deutschland 
die Auflösung von drei innerstädtischen 
Militärarealen in Sonthofen beschlossen. 
Auf der Jägerkaserne, der Grüntenkaserne 
und der Standortverwaltung „Im Tannach“ 
(STOV) werden voraussichtlich ab 2018 
im Kernstadtgebiet Flächen von insgesamt 
rund 33 ha für zivile Folgenutzungen frei. 
Daraus eröffnen sich für die Stadt Sontho-
fen neue Perspektiven in der Stadt-
entwicklung. 

Als konzeptionellen Rahmen für eine zu-
kunftsorientierte Umnutzungsstrategie 
stellt die Stadt Sonthofen aus diesem An-
lass ein gesamträumliches „Integriertes 
Städtebauliches Entwicklungskonzept 
(ISEK)“ auf. Das ISEK soll eine nachhaltige 
Einbindung in den städtebaulichen und 
landschaftlichen Kontext sichern und die 
spätere Umnutzung der Areale vorberei-
ten. Aufbauend auf bereits vorhandenen 
Untersuchungen und ergänzend zu erstel-
lenden Gutachten werden Ziele und Maß-
nahmen für die Konversionsgelände und 
deren angrenzende Bereiche aufgezeigt 
und im gesamtstädtischen Kontext bewer-
tet. Wechselseitige Abhängigkeiten und 
Auswirkungen werden dabei untersucht 
und herausgearbeitet. 

Mit dem städtebaulichen Entwicklungs-
konzept (ISEK) sollen frühzeitig Beurtei-
lungskriterien darüber gewonnen wer-

den, welche Mängel, Bindungen und Chan-
cen in den Kasernenstandorten vorlie-
gen und welche baulichen und organisato-
risch-strategischen Maßnahmen dazu ge-
eignet sind, dauerhaft tragfähige Nachnut-
zungskonzepte sicherzustellen. Folgende 
Fragen sind dabei u. a. zu beantworten: 
■■ Welche unverwechselbaren, individu-

ellen Prägungen der Liegenschaften 
können für die gesamtstädtische Ent-
wicklungsperspektive genutzt werden? 

■■ Wie sind die Innenentwicklungspoten-
ziale der Standorte zu bewerten und 
mit welchem Profil soll die Entwick-
lung vorangetrieben werden? 

■■ Mit welchem zukunftsfähigen Nut-
zungsgefüge sollen sich die Konversi-
onsflächen in Beziehung zu den umge-
benden Quartieren perspektivisch ent-
wickeln? 

■■ Welche sektoralen Profilierungs- und 
Spezifizierungschancen bieten sich in 
der besonderen Situation lokal und re-
gional? 

■■  Welche Rahmenbedingungen sind für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung zu 
schaffen? 

■■  Wie kann der Umstrukturierungspro-
zess durch eine gestufte Planung und 
ein systematisches Flächenmanage-
ment unterstützt werden?

Mit den Untersuchungen sollen zudem Vo-
raussetzungen, Zielrichtung und Machbar-
keit eines förmlichen Sanierungs- und Ent-

■■  Phase II – Prognosen und Entwick-
lungsszenarien (einschl. alternative 
Szenarien der Stadtentwicklung)

■■ Phase III – Städtebauliche Leitlinien 
und Strukturkonzept (einschließlich 
kommunaler Zielbestimmung und   
alternativer Strukturkonzepte)

■■  Phase IV – Integriertes Handlungskon-
zept (einschließlich städtebauliches 
Rahmenkonzept, Handlungs- und Maß-
nahmenkonzept sowie Kosten- und   
Finanzierungsübersicht)

Um wechselseitige Abhängigkeiten und 
Auswirkungen in den Entwicklungspro-
zess einbinden zu können, differenziert 
das Untersuchungslayout des ISEK zwei 
Betrachtungsebenen: Aufgabe des ISEK 
ist sowohl eine gesamtstädtische Betrach-
tung der Kernstadt von Sonthofen (Wei-
teres Untersuchungsgebiet) als auch eine 
gebietsbezogene Betrachtung der eigent-
lichen Konversionsareale und der Innen-
stadt als Schwerpunkträume (Engeres Un-
tersuchungsgebiet). 

In einem transparenten, dialogorientier-
ten Planungsprozess des ISEK ist die Ein-
bindung aller relevanten Akteure und der 
Öffentlichkeit von besonderer Bedeutung. 
Ziel der Stadt Sonthofen ist es, die Bear-
beitung des ISEK im Sinne einer Dialog-
planung unter Mitwirkung der etablierten 
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Grüntenkaserne

Jägerkaserne
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Kasernenstandorte in Sonthofen
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Strukturen des Projektes „Zukunft Sont-
hofen“ zu erstellen. Hierzu wurde neben 
den politischen Entscheidungsstrukturen 
eine „Strategiegruppe ISEK“ gebildet, die 
aus den Teilnehmern der Steuerungsgrup-
pe im Projekt „Zukunft Sonthofen“ besteht 
und um einige Stadträte und Mitglieder 
der Projektgruppe „Konversion“ erweitert 
wurde. Die Strategiegruppe wurde in allen 
Planungsphasen des ISEK beteiligt. 

Die Strategiegruppe führte im Rahmen des 
Prozesses mehrere „Strategiekonferen-
zen“ in Form von Workshops durch. Auf-
gabe der ersten Strategiekonferenz war 
die Erarbeitung der strategischen Zielset-
zung und Profilbestimmung von Sonthofen 
(Positionierung und Visionen) aus Sicht 
der Sonthofer Bürger. Es sollten wichtige 
Handlungsfelder mit einer Positionierung 
von Sonthofen herausgearbeitet und an-
schließend eine Gesamtvision mit Allein-
stellungsmerkmalen von Sonthofen ent-
wickelt werden. In den weiteren Strategie-
konferenzen wurden die jeweiligen Ziel-
formulierungen und Planungsstände im 
Sinne einer Plausibilitätsprüfung erör-
tert und mögliche Impulsprojekte konkre-
tisiert. Darüber hinaus wurden Zwischen-
ergebnisse des Planungsprozesses im 
Rahmen von mehreren Bürgerforen vor-
gestellt und mit den Bürgerinnen und Bür-
gern erörtert.
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 Bestandsaufnahme und Analyse

�■SWOT-Analyse Weiteres / Engeres   
 Untersuchungsgebiet

 Lenkungsgruppe ISEK

 Lenkungsgruppe ISEK

 Lenkungsgruppe ISEK

1. strategiekonferenz
Positionierung Sonthofens

1. Bürgerforum | Anregung zu  
Stadtentwicklung /Konversion

2. Bürgerforum 
Erörterung Strukturkonzept

Förmliche Beteiligung 
der Öffentlichkeit und Behörden gem. 
§§137/139 BauGB inkl. 3. Bürgerforum

2. strategiekonferenz | Bewertung  
Szenarien / Entwicklungsziele

3./4. strategiekonferenz
Strukturkonzeptvarianten

6. strategiekonferenz
Empfehlungen an den Stadtrat

5 strategiekonferenz
Konkretisierung Impulsprojekte

stadtrat 
Information zu Szenarien

stadtrat 
Vorst. Strukturkonzept-Varianten

stadtrat
Kenntnisnahme Entwurfsstand

Immobilienwirtschaftliche Marktanalyse

�■Gesamtstädtische Potenzialanalyse (Wohnen,   
 Gewerbe, Dienstleistung, Tourismus)

Einzelhandelskonzept

�■Einzelhandels- 
 analyse

 � Standortkonzept

Verkehrskonzept

 � Mitwirkung an Strukturkonzept
 � Qualitative  verkehrliche  

Bewertung Strukturkonzept

Verkehrskonzept

 � Verkehrsprognose   
(Wirkung Konversionsflächen / 
Maßnahmen Innenstadt )

 � Parkraumkonzept Innenstadt

q
Erläuterungsbericht

Verkehrsplanung

�■Fachliche Beratung

Vorliegende Bürgeranregungen

FachgutachtenFachgutachten

stadtrat (Juli 2011):  Kenntnisnahme Ergebnise Phase I / Billiung Positionsbestimmung Strategiekonferenz (mit Ergänzungen) für weiteres Vorgehen

stadtrat (Nov. 2011):  Billiung schwerpunktziele
  Auswahl szenarion „Wohnen und Bildung” mit Berücksichtigung Flächenvorsorge für verträgliche Gewerbeentwicklung
stadtrat (April 2012):  Beschluss Einzelhandelskonzept

stadtrat (Mai 2012):   Beschluss strukturkonzept-Variante 4 als Grundlage für ISEK Phase I. Darüber hinaus Schwerpunkt Gewerbeentwicklung im   
  Bereich B19 (zur Flächenvorsorge verstärkte Anstrengungen zur Grundstücksverfügbarkeit)

stadtrat (Juli 2013): Behandlung Stellungnahmen aus der förmlichen Beteiligung (Abwägung)      
  Abschließende Billigung IsEK mit Verkehrskonzept / Beschluss als städtebauliches Entwicklungskonzept gem. § 171b BauGB

Planungsdialog

Prognosen und Entwicklungsszenarien

 � Städtebauliche Entwicklungs-
szenarien: Wohnen und Bildung, 
Gewerbe, Tourismus und Einzel-
handel

 � Entwicklungsziele

städtebauliche leitlinien und 
strukturkonzept

 � Strukturkonzept  Weiteres/Engeres 
Untersuchungsgebiet: Entwicklung  
4 Varianten mit verschiedenen Ge-
werbeflächenpotenzialen/Fachliche 
Bewertung

Gebietsbezogenes handlungskonzept 
schwerpunkträume

 � Rahmenkonzept
 � Maßnahmenplan
 � Kosten- und Finanzierungs -

übersicht
 � Instrumente Besonderes Städte-

      baurecht (Stadtumbau)

q
IsEK Gesamtbericht 

(Phasen I-IV)

Immobilienwirtschaft- 
liche Marktanalyse

 � Bewertung Szena-
rien / Nutzungs-
empfehlungen

Ergänzend

 � Gewerbeflächenstudie zur städte-
baulichen Bewertung Potenzial-
flächen

 � Fortschreibung Flächenbedarfs- 
erhebung Gewerbe

Vertiefungen

 � Machbarkeitsstudie naturnaher  
Umbau Ostrach

 � Wertermittlung Konversions- 
flächen (Anfangswert)

Verkehrsplanung

 � Analyse Ruhender 
Verkehr, fachliche 
Beratung
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Untersuchungsbereiche ISEK Sonthofen

Standortverwaltung Grüntenkaserne

Jägerkaserne

Engerer UntersuchungsbereichWeiterer Untersuchungsbereich
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2  Bestandsaufnahme und Analyse: Rahmenbedingungen

2.1 Regionale Einbindung

Die Stadt Sonthofen (ca. 21.000 Einwoh-
ner) trägt seit der Auszeichnung durch 
die Internationale Alpenkonvention im 
Jahr 2005 den Titel „Alpenstadt des Jah-
res 2005“. Die südlichste Stadt Deutsch-
lands ist geprägt durch das charakteris-
tische Landschaftsbild im Grenzbereich 
zwischen Alpen- und Voralpenland. Hier 
spaltet das Illertal die Voralpen und bildet 
so einen natürlichen Zugang zu den All-
gäuer Hochalpen aus. Sonthofen kann als 
Tor zu den Hochalpen bezeichnet werden. 
Die Stadt liegt im beckenartig ausgeform-
ten Illertal und wird von den Bergmassi-
ven des Grünten, des Mittag, des Sontho-
fener Hörnle und von der Nagelfluhkette 
eingerahmt. Am Rand des Alpsees befin-
det sich mit Immenstadt (ca. 14.000 Ein-
wohner) die nördliche Nachbarstadt Sont-
hofens. Südwärts verläuft die Iller in ei-
nem breiten Tal, das sich bis nach Oberst-
dorf (10.000 Einwohner) fortsetzt und 
sich inmitten der Bergkulisse der Allgäuer 
Hochalpen in die engen und steilen Täler 
der Illerzuflüsse aufteilt. 

Die prägnante Landschafts- und Raum-
struktur im südlichen Oberallgäu verdeut-
licht das Satellitenfoto: Mit seinen ca. 
62.000 Einwohnern fügt sich Kempten als 
größte Stadt der Region in die typische 
Hügel- und Moorlandschaft im Allgäu ein. 
Diese endet im Süden mit den steilen An-
stiegen der Voralpen. Das Bergmassiv bil-
det hier ein schmales Band aus, markiert 
durch die Nagelfluhkette und den Grünten. 
Gleich im Anschluss erheben sich vielge-
staltig die Bergstöcke der Allgäuer Hoch-
alpen, an deren Kamm die Landesgrenze 
Österreichs verläuft. 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern 
(LEP) bildet die oben geschilderte Raum-
struktur ab: Kempten (in einer Entfernung 
von etwa 25 Kilometern zu Sonthofen) 
ist als Oberzentrum eingestuft. Sontho-
fen und Immenstadt bilden ein gemeinsa-
mes Mittelzentrum. Mit Oberstdorf befin-
det sich 12 km südlich ein weiteres Mittel-
zentrum. Der umgebende Raum ist im LEP 
als Ländlicher Raum und als Alpengebiet 
eingestuft. Sonthofen ist gemäß LEP Teil 
der Regionalen Entwicklungsachse Kemp-
ten – Immenstadt – Lindau. Die Hauptver-
kehrsachse B19 und die Bahnlinie Kemp-
ten – Oberstdorf führen durch die Stadt, 
enden schließlich in den Allgäuer Alpen 
als „Sackgassen“.

oberstdorf

sonthofen

Bad hindelang

Immenstadt im Allgäu

Kempten

Iller

Österreich

Österreich

Bayern

Baden-Württemberg

A7

B19

B308

Räumliche Einordnung
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Die siedlungsgeographische Randlage an 
der Landesgrenze zwischen Deutschland 
und Österreich ist kennzeichnend für die 
Region. Der Alpenkamm bildet eine natür-
liche Barriere. An das Illertal schließt kei-
ne Anbindung nach Süden an, sodass kein 
Transitverkehr entsteht. Die B308 fährt 
über Bad Hindelang in die Tiroler Region.
Der Einzugsbereich des Mittelzentrums 
Sonthofen ist gebirgig und relativ dünn 
besiedelt. Diese Rahmenbedingungen wir-
ken sich einerseits nachteilig auf die ge-
werbliche Wirtschaft aus, erzeugen ande-
rerseits eine hohe Qualität als Wohnort 
und Tourismusstandort. 

In der Tourismusregion Oberallgäu nimmt 
Sonthofen allerdings nicht mehr als eine 
Randlage ein. Der Schwerpunkt liegt in 
den Allgäuer Hochalpen mit den Berg- und 
Skisportgebieten um Nebelhorn, Fellhorn 
und Mädelegabel. Die zentralen Fremden-
verkehrsorte sind Oberstdorf sowie Bad 
Hindelang und die Orte im Kleinwalsertal 
(Österreich).

Sonthofen wirbt um seine Gäste als Teil 
der Destination Alpsee – Grünten, beste-
hend aus den Städten Sonthofen und Im-
menstadt und den Kommunen Burgberg, 
Blaichach und Rettenberg. Diese Ferien-
region weist im Vergleich zu den Allgäuer 
Hochalpen eine geringere Bekanntheit und 
geringere Gästezahlen auf und besitzt 

eine dezentrale, kleinteilige Struktur. Die 
Alpenstadt Sonthofen ist weniger ein tou-
ristischer Übernachtungsort, besitzt viel-
mehr eine ausgeprägte Infrastruktur und 
gute Einkaufsmöglichkeiten, die von An-
wohnern und Gästen in der Region genutzt 
wird. Man könnte Sonthofen somit als „Ba-
sislager“ der Allgäuer Alpen bezeichnen.

2.2 landschaftsraum und 
 naturräum liche Gliederung
 
2.2.1 naturräumliche Gliederung
Die Stadt Sonthofen und die angrenzen-
den Gebiete der Nachbargemeinden sind 
Teil von sechs naturräumlichen Hauptein-
heiten:
■■ Hügel- und Moorland (Iller Vorberge) 
■■ Bayerische Voralpen (Vorderer Bregen-

zer Wald, Vilser Gebirge)
■■  Nördliche Kalkhochalpen (Hinterer 

Bregenzer Wald, Oberstdorfer Becken, 
Allgäuer Hochalpen)

Das eigentliche Stadtgebiet Sonthofens 
hat Anteil an drei dieser Einheiten. Der 
Kernstadtbereich und der Westen des 
Stadtgebiets liegen im Obersdorfer Be-
cken, der Nordosten ist dem Vilser Gebir-
ge zuzuordnen, der Südosten den Allgäu-
er Hochalpen. Die naturräumliche Lage 
unterstreicht Sonthofens Bezeichnung als 
„Tor zu den Allgäuer Hochalpen“.

2.2.2 landschaftsstruktur
Das Kerngebiet der Stadt Sonthofen ist 
durch eine topographische Beckenlage 
geprägt und befindet sich innerhalb ei-
ner weiten Schotterebene am Zusammen-
fluss von Iller und Ostrach. Der Talraum 
weitet sich hier nach Norden auf und ist 
ansonsten durch steile Hangkanten be-
grenzt und von einer Kulisse aus Bergmas-
siven mit markanten Hochpunkten um-
geben. Der Waldanteil in den Berggebie-
ten ist hoch, während die Talsohle nahezu 
waldfrei ist. Der Siedlungsraum von Son-
thofen ist durch die natürlichen Grenzlini-
en Iller, Ostrach und die Hangkanten der 
Berggebiete sowie den Verlauf der Stadt-
gebietsgrenze eng begrenzt. Ebene und 
leicht zu erschließende Flächen außerhalb 
der Hochwassergebiete sind bereits nahe-
zu vollständig bebaut.

2.2.3 natur und landschaftsschutz
Das Stadtgebiet weist eine relativ gerin-
ge Dichte an Schutzgebieten und Bio-
topen auf. Wenige Schutzgebiete befinden 
sich im Oberstdorfer Becken, höher ist die 
Dichte im Vilser Gebirge und in den All-
gäuer Hochalpen. 

Im Stadtgebiet von Sonthofen sind ein 
punktuelles und ein flächiges Natur-
denkmal (die Starzlachklamm) ausge-
wiesen. Die Stadt hat Anteil am Land-
schaftsschutzgebiet „Grüntengebiet, Gro-
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ßer Wald, Deutsche Alpenstraße und 
Wertachtal“, am FFH-Gebiet „Allgäuer 
Hochalpen“ sowie am Naturschutz- und 
SPA-Gebiet „Allgäuer Hochalpen“ (flä-
chengleich, beide innerhalb des FFH-Ge-
bietes gelegen). Das FFH-Gebiet beginnt 
einige hundert Meter südlich der Kern-
stadt. Hervorzuheben ist das Naturdenk-
mal Starzlachklamm. Der 2008 ausgewie-
sene Naturpark Nagelfluhkette reicht nicht 
auf das Sonthofener Stadtgebiet. Das 
Kernstadtgebiet und die engere Umge-
bung weisen eine sehr geringe Dichte an 
kartierten Biotopen auf. Aufgenommene 
Flächen sind größtenteils Gehölzbestände 
entlang der Flüsse.

2.2.4 hochwasser und Wasserschutz
Im Stadtgebiet verlaufen zahlreiche Was-
serschutzgebiete, die bis in den besiedel-
ten Bereich reichen. 

Der Hochwasserabfluss der Iller findet 
überwiegend im schmalen Flussbett zwi-
schen den flussbegleitenden Deichen 
statt, weniger in ausgewiesenen Retenti-
onsräumen. Starke Hochwasserereignis-
se 1999 verdeutlichten, dass die bisheri-
gen Hochwasserschutzmaßnahmen ent-
lang der Iller nicht ausreichend waren. 
Um den Hochwasserschutz entsprechend 
zu verbessern, wurde das Projekt „Hoch-
wasserschutz Obere Iller“ begründet. Die-
ses umfasst einen 30 km langen Abschnitt 
der Iller zwischen Fischen und Seifen. Im 

Rahmen dieses Projekts wurden 2003 und 
2004 mehrere Maßnahmen zum Hochwas-
serschutz im Stadtgebiet Sonthofen rea-
lisiert. Dazu gehörten die Aufweitung des 
Flussbetts von 30 auf 45 Meter, die Sanie-
rung von Deichabschnitten und die Schaf-
fung von kontrollierten Rückstauräumen 
(Sonthofener Baggersee, Sinwag).

Ein rechtlich gesichertes Überschwem-
mungsgebiet an der Iller wurde vom Land-
ratsamt Oberallgäu bisher nicht festge-
setzt. Allerdings wurden Vorranggebie-
te für den Hochwasserschutz ausgewie-
sen, die im Gewässerentwicklungsplan – 
Gewässer III. Ordnung der Stadt Sontho-
fen dargestellt sind. Der Flächennutzungs-
plan stellt für die Stadt Sonthofen ein 
Überschwemmungsgebiet und sogenann-
te überschwemmte Bereiche dar, die in 
Teilen nicht deckungsgleich mit den vom 
Wasserwirtschaftsamt ausgewiesenen 
Vorranggebieten sind. 

Während an der Iller nun ein ausreichen-
der Hochwasserschutz gegeben ist, be-
steht an der Ostrach nach wie vor eine 
akute Gefährdung durch Hochwasser. Die 
Ostrach ist ein alpiner Wildbach, der im 
Hochwasserfall sowohl durch die ankom-
menden Wassermassen als auch durch 
mitgeführtes Geschiebe hohes Gefähr-
dungspotenzial besitzt. Die Ostrach wur-
de zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Form 
eines geradlinigen versteinten Gerinnes 

ausgebaut, um eine gleichmäßige Abfüh-
rung des Geschiebes sicherzustellen. Mas-
sive Sohlriegel und beidseitige uferbeglei-
tende Deiche wurden errichtet. Bei den 
großen Hochwässern 1999 und 2005 tra-
ten dennoch erhebliche Schäden auf. Das 
Wasserwirtschaftsamt Kempten hat ein 
planfestgestelltes Hochwasserschutzkon-
zept erstellt, das den Verlauf der Ostrach 
innerhalb des Siedlungsgebiets der Stadt 
Sonthofen umfasst. Im Jahr 2012 wurde 
mit der Durchführung der Maßnahmen an 
der Iller-Mündung begonnen. 

Nördlich der Ostrach, westlich der Staats-
straße nach Burgberg, besteht die Brun-
nenanlage Ortwang. Hier ist die Errich-
tung eines neuen Trinkwasserbrunnens 
geplant. Es liegt ein Gutachten zur Neu-
abgrenzung des dazugehörigen Wasser-
schutzgebiets vor. Demzufolge soll künf-
tig die weitere Schutzzone III B bis in die 
Grüntenkaserne hineinreichen. 
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2.3 historische Entwicklung

Am Fuß des Kalvarienbergs und an der  
historischen Römerstraße (Via Decia) zwi-
schen Brenner und Bregenz gelegen, ge-
winnt der historische Siedlungskern der 
Stadt Sonthofen im Laufe der Jahrhunderte 
am Schnittpunkt wichtiger Handelswege an 
Bedeutung und erhält 1492 Markt recht. Ur-
sprünglich verlief die einzige Straßenver-
bindung zur linken Iller-Seite über Burg-
berg (Grünten), Agathazell und Rauhenzell 
bis zur Unteren Zollbrücke nördlich von 
Immenstadt. Ab 1478 stärkt der Brücken-
schlag über Rieden zur Oberen Zollbrücke 
die zentrale Bedeutung Sonthofens im re-
gionalen Wegenetz.

Bis auf wenige Ausnahmen – an der 
Ostrach entsteht im Laufe des 16. Jahrhun-
derts ein Eisenwerk, unterhalb der Burg 
Fluhenstein entstehen Webereien und 
Mühlen – beschränkt sich die Siedlungs-
entwicklung auf den historischen Sied-
lungskern. Um 1800 orientiert sich der 
historische Ortskern entlang den wich-
tigsten historischen Verbindungen und ist 
durch drei wichtige Bauten geprägt: Pfarr-
kirche, Pflegerschloss und Spital.

Ab 1873 führt die Eisenbahnlinie von Im-
menstadt nach Sonthofen und wird bereits 
1888 bis nach Oberstdorf fortgeführt. Die 
schleifenförmige Gleisverlängerung nach 
Süden prägt die Siedlungsentwicklung in 
den folgenden Jahrzehnten, ist heute nur 
noch in wenigen Teilbereichen (z. B. Frei-
badstraße) im Stadtbild lesbar.

Mit dem Baubeginn der „Ordensburg“ 
(1934), der Jägerkaserne sowie der Ritter- 
von-Leeb-Kaserne (später Grüntenkaser-
ne) verändert sich das Stadtbild Sontho-
fens bis Ende der 1930er Jahre aufgrund 
der Flächen- und Gebäudedimension der 
Militäranlagen grundlegend. Die ausge-
löste Entwicklungsdynamik währt nur kur-
ze Zeit, kommt letztlich in den folgenden 
Kriegsjahren zum Erliegen. Infolge massi-
ver Kriegszerstörungen geht die histori-
sche Gebäudesubstanz der Kernstadt fast 
vollständig verloren. 

In der Wiederaufbauphase prägt der Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur die Sied-
lungsentwicklung: u. a. wird Ende der 
1940er Jahre der Bahnhof aus der Innen-
stadt an den westlichen Stadtrand verlegt 
und zum Durchgangsbahnhof umfunktio-
niert. Mit der Wiedereinrichtung der Bun-

deswehrgarnison setzt ab den 1950er Jah-
ren ein dynamisches Siedlungswachstum 
ein, der Ausbau der Hauptverkehrsstraßen 
wird massiv vorangetrieben. In der inten-
siven Bauphase werden Freiflächenpoten-
ziale zwischen historischem Stadtkern 
und Iller nahezu vollständig ausgeschöpft. 
Vormals getrennte Siedlungsbereiche sind 
heute weitestgehend zusammengewach-
sen, ehemals freiliegende Gewerbe- und 
Militäranlagen wurden im Stadtgefüge 
aufgenommen. 

Nach Abzug der Schule für Feldjäger und 
Stabsdienst der Bundeswehr 2009 plant 
das Bundesverteidigungsministerium 
die Grundsanierung und Umstrukturie-
rung der Generaloberst-Beck-Kaserne. Die 
mit Beginn des ISEK für 2014 angenom-
mene Freigabe der Kasernen hat sich mit 
dem Stationierungskonzept der Bundes-
wehr von Oktober 2011 verschoben. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand sollen bis vor-
aussichtlich 2018 die in der Grünten- und 
der Jägerkaserne stationierten Einheiten 
wie die ABC- und Selbstschutzschule in 
die Generaloberst-Beck-Kaserne umquar-
tiert und die beiden Standorte im Stadtge-
biet sowie die Standortverwaltung aufge-
löst werden. 
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nen mit Aussicht) sowie hochwertige Inf-
rastrukturen  (u. a. Bildungseinrichtungen, 
ÖPNV, Soziales etc.) bieten aus immobi-
lienwirtschaftlicher Sicht  Chancen, die lo-
kale Nachfrage zu binden und Abwande-
rung einzudämmen.

Entsprechend der Stadtgröße ist das Im-
mobilienangebot am Sonthofener Immo-
bilienmarkt deutlich umfangreicher als in 
den umliegenden Gemeinden. Der Schwer-
punkt liegt bei gebrauchten Eigentums-
wohnungen, es werden aber auch Neu-
bauten realisiert. Auf dem Mietwoh-
nungsmarkt ist nur ein geringes Ange-
bot vorhanden. In Sonthofen werden nach 
Oberstdorf die höchsten Grundstücks-
preise in der Region erzielt. Der jährliche 
Bedarf liegt entsprechend der immobilien-
wirtschaftlichen Marktanalyse in Sontho-
fen bei ca. 40 Wohneinheiten bzw. 1,7 ha/
Jahr Bauland. Davon entfallen ca. 0,7 ha 
auf Neubauflächen.

Der demographische Wandel wird auch in 
Sonthofen die Nachfrage nach altersge-
rechten Wohnformen (Seniorenkonzepte) 
im Geschosswohnungsbau steigern. Als Al-
tersruhesitz im oberen Preissegment kann 
sich Sonthofen im direkten Vergleich mit 
Oberstdorf aber nur bedingt durchsetzen. 
In Sonthofen bestehen in Teilbereichen 

stellen. In Zukunft ist mit einer weiteren 
Abnahme der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter zu rechnen, v.a. wenn beruf-
liche Perspektiven vor Ort ausbleiben.

BEVÖLKERUNGSPROGNOSE. In der Zeit-
perspektive 2008 bis 2028 wird für Sont-
hofen ein kontinuierlicher Bevölkerungs-
rückgang um rund 3,5 % (-740 Einwohner) 
prognostiziert. Im selben Zeitraum wird 
im Landkreis Oberallgäu eine Zunahme 
der Bevölkerung von +1,2 % erwartet, in 
Bayern um +0,9 %. Die Stadt Sonthofen 
wird damit langfristig ihren derzeitigen 
Einwohnerstand nicht halten können.  

Langfristig ist eine weitere Verschiebung 
der Anteile von größeren Haushalten hin 
zu 1- und 2-Pers.-Haushalten zu erwarten. 
Dabei ist von deutlichen Zuwächsen von 
Senioren bzw. der Abwanderung Erwerbs-
tätiger auszugehen. Eine Tendenz der 
Überalterung ist in Sonthofen gegeben.

BEDARFSEINSCHäTZUNG WOHNUNGS-
MARKT. Die zunehmende Haushaltsanzahl 
führt gleichzeitig zu einer quantitativ grö-
ßeren Wohnungsnachfrage in Sonthofen. 
Nachfragegerechte Wohnformen (u. a. gro-
ße Mietwohnungen, urbanes Wohnen, se-
niorengerechte Wohnungen, öffentlich ge-
förderter Wohnraum, hochpreisiges Woh-

2.4 Immobilienwirtschaftliche   
 Rahmenbedingungen  
Als Grundlage für die Beurteilung der Nach-
fragesituation in verschiedenen Nutzungs-
segmenten wurde am Beginn des ISEK Pro-
zesses eine immobilienwirtschaftliche 
Marktanalyse erstellt. Im Nachfolgenden 
werden wesentliche Ergebnisse aus dieser 
Untersuchung zusammengefasst. (vgl. Im-
mobilienwirtschaftliche Marktanalyse, Juni 
2011, BulwienGesa AG, Fr. Dr. Piasecki, 
München) 

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG. Als Kreis-
stadt des schwäbischen Landkreises 
Oberallgäu hat Sonthofen derzeit rund 
21.000 Einwohner. Während im Zeitraum 
von 2000 bis 2009 im Landkreis Oberall-
gäu (+1,9 %), in der Raumordnungsregi-
on Allgäu (+1,9%) und in Bayern (+2,3 %) 
Bevölkerungsgewinne durch Wanderungs-
überschüsse erzielt werden konnten, ist 
in Sonthofen ein kontinuierlicher Bevöl-
kerungsrückgang (-1,5%) erkennbar. Auf-
grund anhaltender Sterbeüberschüsse 
verzeichnet Sonthofen einen kontinuier-
lichen natürlichen Bevölkerungsrückgang. 
Gleichzeitig entwickelte sich das Saldo 
der Zuzüge und Wegzüge seit dem Höchst-
stand in 2006 negativ und sinkt deutlich 
um 17,9 %. Für den Zeitraum 2005 bis 
2009 ist ein ausgeglichener Saldo festzu-
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ungünstige Wohnlagen, sodass die mitun-
ter sehr hohen Grundstückspreise für Pro-
jektentwicklungen nicht darstellbar sind. 
Eine Vermarktung von Immobilien in Son-
thofen setzt dabei einen besonderen Qua-
litätsstandard voraus. 

Das Mietsegment ist in Sonthofen verhält-
nismäßig gering ausgeprägt, es besteht je-
doch eine Nachfrage für alle Objekttypen 
zur Miete. In der Entwicklung der Konver-
sionsflächen muss eine marktkonforme 
Flächenpreisgestaltung und Mietpreisge-
staltung eingehalten werden.

BEDARFSEINSCHäTZUNG GEWERBLICHE
BAUFLäCHEN. In der Untersuchungsregi-
on Landkreis Oberallgäu Süd (mit den Ge-
meinden Bad Hindelang, Balderschwang, 
Blaichach, Bolsterlang, Burgberg, Fischen, 
Immenstadt, Oberstaufen, Oberstdorf, Of-
terschwang, Rettenberg, Sonthofen) be-
steht bereits ein hohes Flächenpotenzial 
für gewerbliche Bauflächen. Die vorhande-
nen Flächengrößen sind auf eine Absorp-
tion endogenen Entwicklungspotenzials 
ausgerichtet.

Neue Entwicklungsflächen werden daher 
hauptsächlich durch Ansiedlungen von au-
ßen „zu füllen“ sein, da die lokalen Un-
ternehmen in der Regel langfristig vor Ort 

mit Entwicklungsflächen versorgt sind. 
Aus der durchgeführten Unternehmens-
befragung lässt sich dazu jedoch nur eine 
sehr geringe Flächennachfrage ableiten, 
tendenziell eher langfristige Entwicklungs-
perspektiven (ab 5 Jahren). Da Unterneh-
mensentwicklungen auf diese Frist nicht 
prognostizierbar sind, können daraus kei-
ne Ableitungen für die Konversionsareale 
getroffen werden.

Sonthofen stellt einen städtisch gepräg-
ten Tourismusstandort mit gewachsenen 
Industrie und Gewerbebetrieben dar. Hin-
sichtlich der einzelnen Gewerbeflächen in 
der Stadt Sonthofen sollten die „Insellö-
sungen“ aufgehoben werden und besten-
falls in einem zusammenhängenden Ge-
werbegebiet platziert werden. Im Stadt-
zentrum stellen die angedachten Hotel- 
bzw. Tourismusbestrebungen zusammen 
mit einem lebendigen Einzelhandel die 
wichtigsten gewerblichen Flächenentwick-
lungen dar.

BEDARFSEINSCHäTZUNG TOURISMUS. 
In der gesamten Region Oberallgäu wer-
den vor allem saisonale Angebote darge-
stellt (z. B. Wintersport, Klettern, Golf), 
die für eine ganzjährige Auslastung oder 
als Attraktion an Schlechtwettertagen wei-
tere Gestaltungsmöglichkeiten zulassen. 

In Sonthofen selbst gibt es in diesem Seg-
ment lediglich das Wonnemar Freizeitbad, 
sowie die Trendsporthalle am Iller-Sta-
dion. Die Gemeinde Sonthofen ist genau-
so wie Rettenberg und Burgberg ein soge-
nannter Ausgangspunkt, das heißt, der Ur-
lauber muss fahren, um eine Attraktion zu 
erreichen. Gleichzeitig gibt es aber Frei-
zeitgestaltungen, die direkt von Sont hofen 
aus gestartet werden können wie z. B. 
Wandern oder Mountainbiken. Dieser Aus-
gangspunkt in Kombination mit Startpunk-
ten könnte in Form einer Tourismus-Dreh-
scheibe noch ausgebaut werden.

Im Umkreis von Sonthofen ist aufgrund 
der Lage in einer Ferienregion ein großes 
Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten 
gegeben. Schwerpunkte sind Bad Hinde-
lang (Kurort) und Ofterschwang. Die vor-
handenen Angebote umfassen eine quan-
titativ und qualitativ große Bandbreite 
vom 5-Sterne-Hotel bis zu einfachen Land-
gasthöfen oder Ferienunterkünften. 

Für den Standort Sonthofen besteht ein 
Potenzial im Low-Budget-Segment, weil 
die Anzahl von Betten im Verhältnis zu 
Einwohnern und Stadtgröße gering ist. 
Ebenso fehlen Angebote im Bereich Fa-
milienhotel. Das hochpreisige Segment 
ist durch das Hotel „Sonnenalp“ und „All-

gäu Stern Hotel“ besetzt.  Eine Potenzial-
schöpfung zusätzlicher Hotel- und Über-
nachtungsangebote scheint aus dem pri-
vaten Anbietersegment heraus möglich.

Sonthofen kann im reinen Wintersport- 
Wettbewerb nicht mit Oberstdorf, im Som-
mertourismus kaum mit Bad Hindelang 
konkurrieren. Es bestehen jedoch Chancen 
auf eine Etablierung von qualitativ wer-
tigen und gut ausgestatteten Übernach-
tungsangebote auf den Konversionsflä-
chen durch neue Hotelkapazitäten im un-
teren Sternebereich (2-3 Sterne). Diese 
neuen Möglichkeiten ersetzen die bisheri-
gen Appartement-Strukturen in der priva-
ten Vermietung, die in ihrer Qualität hin-
sichtlich Ausstattung und Service in die 
Kritik geraten sind. Je nach Investorenin-
teresse kann zusätzlich ein weiteres Frei-
zeitangebot auf den Kasernenflächen als 
Synergie geschaffen werden.
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Im Rahmen der SWOT-Analyse wurden 
verschiedene Analysekarten zum Enge-
ren und Weiteren Untersuchungsgebiet er-
stellt. 

3.1 Analyse Gesamtstadt    
 (Weiteres Untersuchungsgebiet)
In der Phase I des ISEK verdeutlicht eine 
SWOT-Analyse die Stärken und Schwächen 
(Strengths-Weaknesses) sowie die Chancen 
und Risiken (Opportunities-Threats) des 
Betrachtungsraums. Die Stärken/Schwä-
chen und Chancen/Risiken sind relative 
Größen und können je nach Betrachter und 
Intention unterschiedlich gewichtet wer-
den. Der vorliegenden Analyse liegen die 
Standpunkte der Stadtplanung und der 
Landschaftsplanung zugrunde. Die SWOT- 
Analyse bewertet einzelne Strukturmerk-
male im weiteren und engeren Untersu-
chungsraum und fasst diese in Themenbe-
reichen zusammen, ohne jedoch bereits 
eine Priorisierung vorzunehmen. Die Analy-
se bildet die Grundlage für räumliche Ent-
wicklungsszenarien und ein städtebauli-
ches Strukturkonzept, die in den weiteren 
Bearbeitungsphasen entwickelt werden.

3.1.1 stärken

ÜBERREGIONALES ERSCHLIESSUNGS-
NETZ. Mit der Bundesstraße 19 Kempten/
Immenstadt – Sonthofen – Oberstdorf, der 
Bundesstraße 308 Sonthofen – Bad Hin-
delang sowie der Bahnlinie Kempten – 
Oberstdorf ist die Stadt Sonthofen an das 
überregionale Verkehrsnetz angeschlos-
sen. Diese gut ausgebaute Verkehrsinfra-
struktur sichert der Stadt trotz ihrer Rand-
lage eine gute Erreichbarkeit.

AUFWERTUNGSOFFENSIVE INNENSTADT. 
Im Rahmen des Sanierungsgebiets „Innen-
stadtbereich Sonthofen“ konnten in den 
vergangenen Jahren wichtige Impulse für 
Einzelhandel, Wohnen und Dienstleistung 
im historischen Stadtkern gesetzt werden, 
ließ sich eine Stärkung und Sicherung der 
zentralen Versorgungsfunktion der Innen-
stadt erzielen. Zukünftige Maßnahmen der 
Stadtentwicklung können u. a. an folgende 
Aufwertungsoffensiven zur Gestaltung öf-
fentlicher Räume anknüpfen: 
■■  Gestaltung der Einkaufsstraße als at-

traktive Fußgängerzone mit den Platz-
gestaltungen Oberer Markt und Johan-
nes-Althaus-Platz

■■ Gestaltung des Spitalplatzes an der 
historischen Spitalkirche und dem 
heutigen Altenpflegeheim 

FREIRAUMKORRIDORE TALRAUM. Die Tal-
räume von Iller und Ostrach sowie das 
Starzlachtal stellen wichtige Grünzüge 
und landschaftsräumliche Verbindungen 
dar. Vor allem das im Regionalplan als Re-
gionaler Grünzug festgesetzte Illertal hat 
als durchgehendes landschaftliches Frei-
raumband eine hohe Bedeutung als Erho-
lungsraum und Freiraumkorridor:
■■  Beidseitig verlaufender Iller-Radweg 

von regionaler Bedeutung 
■■  Iller mit angelagerten Sporteinrichtun-

gen, Schulen und Freiräumen
■■ Sonthofener See als Naherholungs-

raum 
■■ Illertal Süd mit Freizeitbad Wonnemar 

und Iller-Stadion als wichtiger Zugang 
zum Landschaftsraum 

■■  punktuell sind Zugänge zum Wasser 
gegeben 

TOPOGRAPHIE. Die Lage am Rand der Al-
pen ist prägend für die Stadt Sonthofen. 
Die umliegenden Berggebiete bilden at-
traktive Landschafts- und Erholungsräu-
me. An vielen Stellen bestehen Ausblicke 
auf die Stadt und Sichtbeziehungen in die 
alpine Bergkulisse

INNERSTäDTISCHE FREIRäUME. Sontho-
fen verfügt über attraktive innerstädtische 
Freiräume. Dazu gehören u. a.:

■■  Kalvarienberg mit Aussichtspunkt und 
Blick über das Stadtpanorama

■■ Park am Krankenhaus mit Spielplatz 
und Sporthalle

■■ Tannachwäldle als Bürgerwald mit Zu-
gang zum Wasser, Spielplatz im Wald 
und Jugendspielplatz

■■ Park an der Iller mit gestaltetem punk-
tuellen Zugang zu Fluss, Spielplatz und 
Gastronomie

WEGENETZ. Ein gut ausgeschildertes, gut 
ausgeprägtes Netz aus Rad- und Wander-
wegen verbindet die Stadt mit der umge-
benden Landschaft. Neue Wege mit at-
traktiven Beschilderungen, Info- und Aus-
sichtspunkten wurden im Rahmen der „Al-
penstadt des Jahres 2005“ geschaffen. 
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3.1.2 schwächen

TRENNWIRKUNG DURCH VERKEHRSINFRA-
STRUKTUR. Die überregionale Verkehrs-
infrastruktur im Stadtgebiet (Bundesstra-
ßen, Bahnlinie) führt zu starken Trennwir-
kungen und Segmentierungen in Siedlung 
und Freiraum. Verbindungen zwischen 
einzelnen Stadtgebieten sowie Zugänge 
zur Landschaft sind oftmals durch Barrie-
ren unterbrochen: 
■■ zwischen Rieden und Tannach, die 

über die Hans-Böckler-Straße mitein-
ander verbunden sind, in der Bahn linie 
und Bundesstraße B19 jedoch eine 
räumliche Trennung erfahren

■■ die Bundesstraße B19 und die Bahn-
strecke in den Wohnbereichen um den 
G´haubach und in der Moltke- und Bis-
marckstraße, wo die stark befahrene 
Immenstädter Straße die einzige west-
liche Anbindung an die Iller darstellt 

■■ die Bundestraße B308, die als Östliche 
Alpenstraße die Innenstadt in nördli-
cher und nordöstlicher Richtung be-
grenzt, sowie Verbindungen zum Be-
reich Eisenschmelze oder zur Burg-
siedlung unterbricht

■■  schwer zu querende Erschließungs-
straßen am Kalvarienberg (Altstädter 
Straße/Marktstraße /Hindelanger Stra-
ße), die den Zugang zum Kurpark ein-
schränken.

TRENNWIRKUNG KONVERSIONSFLäCHEN. 
Die drei innerstädtischen Kasernenareale 
prägten über Jahrzehnte die Siedlungsent-
wicklung Sonthofens und stellen im Stadt-
gefüge bis heute eine räumliche Entwick-
lungsbarriere dar:
■■ fehlende Wegeverbindungen aus dem 

Kernstadtbereich nach Nord-Osten
■■ fehlende Verknüpfungen in den Land-

schaftsraum
■■ fehlende Zugänge zur Ostrach 

INNENSTADT: ORIENTIERUNG. Neben den 
Garnisonsstandorten hat die übergeord-
nete Verkehrsinfrastruktur die dynami-
sche Siedlungsentwicklung in den Nach-
kriegsjahrzehnten maßgeblich geprägt 
und außerhalb des historischen Stadt-
kerns zu einer vergleichweise dezentralen 
räumlichen Entwicklung geführt. An den 
Nahtstellen heute zusammengewachsener 
Stadtquartiere ist diese Entwicklung noch 
ablesbar und erschwert vielfach die Orien-
tierung im Stadtraum. Fehlende Hierarchi-
en im Straßenraum zwischen historischen 
Wegebeziehungen und Verkehrsplanungen 
der Nachkriegsjahre sind zum Beispiel in 
der östlichen Innenstadtumfahrung, zwi-
schen Richard-Wagner-Straße und Berg-
hoferstraße oder Grünten- und Promena-
denstraße erkennbar.

INNENSTADT: BAULICHE ABTRENNUNG 
DES KALVARIENBERGS. Die Lage der Ge-
neraloberst-Beck-Kaserne verwehrt dem 
Großteil der Öffentlichkeit den Zugang 
zum Kalvarienberg. Durch die Bebauung 
der westlichen Hangkante ist der Berg 
als Landschaftselement kaum im Stadt-
bild wahrnehmbar. Zudem gibt es nur eine 
punktuelle Erschließung von der Stadt auf 
den „Hausberg“. Durch den stark befahre-
nen Straßenzug Marktstraße / Hindelanger 
Straße ergibt sich eine zusätzliche Abrie-
gelung des Kalvarienbergs.

INNERSTäDTISCHE WOHNQUARTIERE: 
WOHNUMFELDDEFIZITE. Die Umfeldquali-
tät einiger innerstädtischer Wohnquartiere 
entspricht hinsichtlich Gestaltung öffent-
licher und privater Freiräume, Verfügbar-
keit wohnungsnaher Infrastrukturen und 
Immissionsschutz nicht den Anforderun-
gen an zeitgemäße attraktive Wohnstand-
orte. Insbesondere Wohnlagen entlang der 
überörtlichen Hauptverkehrsstraßen/Bahn-
trassen oder in direkter Nachbarschaft zu 
Gewerbenutzungen lassen Defizite im 
Wohnumfeld feststellen (u. a. Wohnbe-
reiche an der Goethe- oder Lugerstraße mit 
zur Östlichen Alpenstraße geöffneten Zei-
lenstrukturen). In der Eichendorfstraße, 
die zwar durch die neue Anbindung an die 
Östliche Alpenstraße  (Eisenschmelze) 
eine erhöhte Erschließungsqualität be-

sitzt, jedoch durch gewerbliche Strukturen 
und Brachen auf der westlichen Seite und 
durch unattraktive, halböffentliche Frei-
räume und unmaßstäbliche Wohngebäude 
auf der östlichen Seite geprägt ist.

HETEROGENES STADTBILD. Das hetero-
gene Stadtbild ist an zahlreichen Stellen 
durch fehlende stadträumliche Qualitäten 
geprägt (mangelnde Gestaltung der Stra-
ßenräume, undefinierte/ungestaltete Stad-
teingänge, ungeordnete Freiflächen und 
Brachen): in der Grünten-/Promenaden-
straße, einer historischen Wegebeziehung 
und zentralen innerstädtischen Verkehr-
sachse, die als Eingang zur Innenstadt kei-
ne adäquate räumliche Situation darstellt. 

Vereinzelt überformen Maßstabssprünge 
die Stadtsilhouette und wirken sich stö-
rend auf den prägenden Charakter der 
Stadt im hochwertigen Landschaftsraum 
aus: im Bereich Jägerkaserne/Richard- 
Wagner-Straße, Wohnhochhäuser am 
Bahnhof, Hangbebauung am Kalvarien-
berg, zwischen Grüntenstraße/Promena-
denstraße, sowie die Brauerei in der 
Hirschstraße.
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ABGETRENNTE UND DEGRADIERTE FLÜS-
SE. Das Illertal als wichtiger Grünzug ist 
durch die Bundesstraße, die Bahnlinie und 
die dazwischenliegenden Gewerbegebiete 
von der Stadt abgetrennt und schlecht er-
reichbar. Die Ostrach ist durch Kanalisie-
rung und Tieferlegung im Stadtraum kaum 
wahrnehmbar und an nur wenigen Stellen 
zugänglich. Ursprünglich großflächige Au-
enbereiche sind fast vollständig verloren 
gegangen.

FEHLENDE ERLEBBARKEIT DER MÜHL-
BäCHE. Die zahlreichen durch das Stadt-
gebiet verlaufenden Mühlbäche sind vom 
öffentlichen Raum aus kaum erlebbar. Sie 
sind „einfach so da“, ohne dass aus der 
Nähe zum Wasser Qualitäten für die an-
grenzenden Freiräume und Wohnquartiere 
gezogen werden.

WENIGE GRÜNSTRUKTUREN IN DER 
STADT. Insgesamt ist Sonthofen durch ei-
nen geringen Anteil von Grünflächen in-
nerhalb der Kernstadt und eine mangelnde 
Durchgrünung der Straßenräume gekenn-
zeichnet. Die Straßen wirken oft überpro-
portioniert. Vorhandene Freiräume sind 
untereinander nur schlecht vernetzt.

VERKEHRSBELASTUNG DER KNOTEN-
PUNKTE UND STRASSENRäUME (vgl. Ver-
kehrskonzept Modus Consult Ulm GmbH, 
Ulm).  Die strukturellen Veränderungen 
in den zurückliegenden Jahren in Sontho-

fen haben zu Verkehrszunahmen im Stra-
ßennetz geführt. Besonders die B 308 
Östliche Alpenstraße unterliegt sehr ho-
hen Verkehrsbelastungen. Westlich der 
„Brüchle-Kreuzung“ (B308/Grünten-
straße) werden Belastungswerte von rd. 
23.000 bis 24.000 Kfz/24 Stunden er-
reicht, südlich der Kreuzung wird auf der 
zentralen Erschließungsachse der Innen-
stadt (Grüntenstraße) eine Belastung von 
rd. 15.000 Kfz/24 Stunden erreicht (Stand 
Analyse Nullfall 2012). 

Aus verkehrsplanerischer Sicht besteht 
deshalb bereits im Ist-Zustand ein hoher 
Handlungsbedarf, um die Leistungsfähig-
keit der Anschlussstelle B 19 / B 308 und 
die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte 
im Zuge der B 308 Östliche Alpenstraße 
zu optimieren. 

EINGESCHRäNKTE ERSCHLIESSUNGS-
QUALITäT IN DER INNENSTADT (vgl. Ver-
kehrskonzept Modus Consult Ulm GmbH, 
Ulm). Neben der Verkehrsbelastung der 
B308 weist auch die Erschließungssituati-
on in der Innenstadt einen hohen Hand-
lungsbedarf auf. Eine hohe Belastungs-
situation des Altstadtrings tritt zum Bei-
spiel in der Marktstraße auf. Für das Park-
raumangebot im Bereich der Innenstadt 
kann trotz eines insgesamt ausreichenden 
Stellplatzangebotes im Winter je nach 
Wetterlage ggf. ein Angebotsdefizit unter-
stellt werden, da das Parken überwiegend 

oberirdisch im Straßenraum stattfindet. 
Für touristische Nutzungen sind wenige 
Reserven zu verzeichnen.

Aus Sicht der Verkehrsplanung fehlen eine 
koordinierte Parkraumbewirtschaftung, 
verkehrslenkende Maßnahmen und ein 
Mobilitätskonzept zu Bahn, Bus und Rad.

3.1.3 Potenziale

VERBINDUNG DER STADTQUARTIERE UND 
VERKNÜPFUNG MIT DER INNENSTADT. 
Mit der Öffnung der Kasernenareale bie-
tet sich die Möglichkeit, wichtige Wege-
verknüpfungen im Stadtgebiet zu vervoll-
ständigen und aufzuwerten. Insbesonde-
re die Anbindung der Jägerkaserne an die 
Innenstadt Sonthofens stellt für die Nach-
nutzung mit zentralen Gemeinbedarfs- 
und/oder Handelseinrichtungen sowie in-
nenstadtnaher Wohnnutzungen ein beson-
deres Potenzial dar. Bisher bildet die Ka-
sernenmauer an der Richard-Wagner-Stra-
ße eine räumliche Begrenzung, mit deren 
Wegfall der südliche Bereich der Jägerka-
serne über das Bindeglied der öffentlichen 
Einrichtungen Markthalle und Rathaus in 
den Innenstadtbereich integriert werden 
könnte.

ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE STADT-
ENTWICKLUNG. Die militärischen Liegen-
schaften stellen entscheidende Flächen-
potenziale für die zukünftige Stadtent-
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wicklung in Sonthofen dar. Daneben sind 
im Stadtgebiet als strategische Entwick-
lungsschwerpunkte für die Stadtentwick-
lung der Bereich Albert-Schweitzer-Stra-
ße sowie der Bereich Sontra / Östliche Al-
penstraße (östlich Burgsiedlung) zu be-
nennen.

ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE QUAR-
TIERSAUFWERTUNG. Neben den freien 
oder frei werdenden Entwicklungsflächen 
bieten sich drei weitere wichtige Entwick-
lungsschwerpunkte an. Eine Qualifizierung 
der folgenden Bestandsquartiere entlang 
der östlichen Alpenstraße stellt für Son-
thofen ein besonderes Potenzial dar, in 
zentralen Lagen Stadtbild und Wohnquali-
täten massiv aufzuwerten (u. a. Entwick-
lungsschwerpunkt Ortsteilzentrum Rieden, 
Nördliche Innenstadt, Quartier Grünten-
straße).

GEWäSSER UND TALRäUME. Die Gewäs-
ser und die angrenzenden Talräume stel-
len ein bisher gering genutztes Potenzi-
al der Stadt dar. Vor allem Stellen, an de-
nen landschaftliche Freiräume an die Ge-
wässer angrenzen, lassen attraktive Ge-
biete zur naturbezogenen Erholung zu. 
Dies gilt v. a. im südlichen Illertal und 
im nördlichen Ostrach-Tal. Der vorhan-
dene Freizeitschwerpunkt an der Iller – 
mit Bad Wonnemar und Sportanlagen – 
könnte durch eine bessere Einbettung in 
die Landschaft und weitere Einrichtun-
gen zur ruhigen Erholung gestärkt und er-

gänzt werden. Der Sonthofener See be-
sitzt das Potenzial zu einer deutlichen At-
traktivitätssteigerung zugunsten der Nah-
erholung.

ZUGäNGE ZUR LANDSCHAFT. An vielen 
Stellen besteht die Chance, die Zugänge 
zur Landschaft und zum Wasser aufzuwer-
ten. Wichtig wären auch zusätzliche fuß-
läufige Querungen über die Gewässer hin-
weg, sowie Anstrengungen einer verstärk-
ten Begrünung des öffentlichen Raums im 
Stadtgebiet. 

VERBINDUNG VON GRÜNRäUMEN. Im 
Rahmen des ISEK und der Überplanung 
der Kasernenareale bietet sich die Chan-
ce, die vorhandenen Barrierewirkungen zu 
verringern, die Grünräume der Stadt stär-
ker zu vernetzen und eine Grünverbindung 
vom Kalvarienberg über die Innenstadt, 
den Friedhof, die Ostrach bis in die Land-
schaft zu entwickeln.

3.1.4 Bindungen
Im weiteren Untersuchungsgebiet sind im 
Rahmen des Integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes u.a. folgende Bin-
dungen zu berücksichtigen:

VORBEREITENDE UND VERBINDLICHE 
BAULEITPLANUNG. Die Stadt Sonthofen 
verfügt (Stand 2011) über ca. 32 ha Ent-
wicklungsfläche (in der Vorbereitenden 
Bauleitplanung Wohnbauflächen (W)  
Mischgebietsflächen (MI) ca. 13,2 ha / Ge-

werbliche Bauflächen (GE) ca. 10,8 ha so-
wie in der Verbindlichen Bauleitplanung 
(W) + (MI) ca. 3,9 ha / (GE) ca. 4,2 ha). Die 
Schwerpunkte der Flächenentwicklung lie-
gen im Westen an der Albert-Schweitzer- 
Straße und im Osten an der Östlichen Al-

penstraße im weiteren Umfeld des Sontra. 
Die Verfügbarkeit an geeigneten Flächen-
reserven ist für die Stadt Sonthofen insbe-
sondere im Bereich gewerblicher Nutzun-
gen stark eingeschränkt (s. Kap. 6.5.1 Ge-
werbeflächenstudie).

Klassifiziertes straßennetz: 
■■ Bundesstraßen B19 (Kempten-Oberst-

dorf) und B308 (Sonthofen-Bad Hin-
delang) 

■■ Kreisstraßen OA4 (Sonthofen-Oberst-
dorf) und OA5 (Sonthofen-Blaichach 
und Sonthofen-Oberstdorf) 

Natur und Freiraum: Im weiteren Untersu-
chungsgebiet besteht eine Bindung an fol-
gende freiraumbezogene Gegebenheiten: 
■■  Überschwemmungsgebiete bzw. Über-

schwemmungsgefährdung an Iller und 
Ostrach 

■■  Wasserschutzgebiete (v.a. WSG Gde. 
Burgberg und Altstädten)

■■  Biotope
■■  FFH-Gebiet
■■  Naturdenkmale
■■ Topographie: Die Berggebiete sind für 

Siedlungszwecke nicht geeignet. 
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3.2 Bestandsaufnahme Konversions- 
 flächen 
 (Engeres Untersuchungsgebiet)

3.2.1 nutzungen
Die Gesamtfläche der militärischen Lie-
genschaften von insgesamt 33 ha teilt sich 
wie folgt auf die drei Standorte auf:
■■ Jägerkaserne    ca. 12 ha
■■  Grüntenkaserne  ca. 19 ha
■■  STOV    ca.   2 ha

Den überwiegend zu Ausbildungszwecken 
genutzten Kasernenarealen lassen sich fol-
gende Nutzungsbereiche zuordnen:
■■  Unterkunftsgebäude sowie  Verwal-

tungs- und Wirtschaftsgebäude:    
ca. 30 % der Gesamtfläche

■■  Hallen (Kfz / Werkstätten/Gerätschaft) 
sowie Verkehrsflächen, Aufstellflä-
chen, etc.:        
ca. 50 % der Gesamtfläche

■■  Ausbildungsstätten     
ca. 10 % der Gesamtfläche

■■  Sport und Freizeit:       
ca. 10 % der Gesamtfläche

■■ Sondergebäude

3.2.2 Gebäudebestand
Nach Besichtigung des Gebäudebestands 
auf den Liegenschaften wurde eine erste 
Einordnung des Bau- und Erhaltungszu-
stands und der Nachnutzungspotenziale 
vorgenommen (Bestandsaufnahme 2010/ 
2011). Jeweils drei Klassifizierungen (Ge-
bäudesubstanz gut / durchschnittlich / 
schlecht bzw. Nachnutzungsoption vorhan-
den / bedingt vorhanden / nicht vorhan-
den) erlauben eine systematische Bewer-
tung und Rückschlüsse für eine standort- 
und gebäudespezifische Nachnutzungskon-
zeption.

In der Jägerkaserne konzentrieren sich die 
Bestände mit besonderem Nachnutzungs-
potenzial auf das Stabsgebäude (Gebäu-
de-Nr. 1) mit Turmgebäude (Nr. 2), das 
Lehrsaalgebäude (Nr. 10), das Technische 
Ausbildungszentrum (Nr.14) und das      
Offizierskasino (Nr. 23). Für den standort-
prägenden Unterkunftsbereich an der 
Richard-Wagner-Straße sind aufgrund von 
Erhaltungszustand und Gebäudezuschnitt 
Nachnutzungspotenziale nur in geringem 
Umfang vorhanden.
 

Der Gebäudebestand der Grüntenkaser-
ne lässt mit vergleichsweise schlechter 
Gebäudesubstanz insgesamt nur auf ge-
ringe Nachnutzungspotenziale schließen. 
Der Bau- und Erhaltungszustand einzelner 
Kfz-Hallen (z.B. Gebäude-Nr. 16, 17) bie-
tet grundsätzlich Möglichkeiten für eine 
Nachnutzung.

Für die im Bereich der STOV vorhande-
nen Lagergebäude ist nicht dauerhaft von 
einer Nachnutzungsperspektive auszuge-
hen.

3.2.3 Freiraum
Die Jägerkaserne weist einen eher ge-
ringen Freiraumanteil auf, da versiegel-
te Fahr- und Stellflächen einen großen An-
teil einnehmen. Der südliche Bereich ist 
durch einen alten Laubbaumbestand ge-
prägt, der die städtebauliche Struktur der 
Kaserne stützt und ergänzt. Eine markan-
te, durchgängige Baumreihe verläuft ent-
lang der östlichen Alpenstraße. Nicht ver-
siegelte Freiflächen sind fast ausschließ-
lich Rasenflächen.
  

Im Gegensatz zur Jägerkaserne weist die 
Grüntenkaserne einen hohen Freirauman-
teil auf. Dieser setzt sich größtenteils aus 
versiegelten Erschließungs- und sonstigen 
Funktionsflächen zusammen. Auch hier 
sind Baumbestände vorhanden, jedoch ge-
ringer ausgeprägt als auf dem Jägerkaser-
nenareal. Geschlossene Baumhecken bil-
den einen markanten Rand zu Ostrach und 
Mühlbach aus. Die Rasenflächen sind vor 
allem im westlichen Teil der Kaserne ex-
tensiv gepflegt. Das westliche Viertel der 
Kaserne wird von zwei Sportplätzen ein-
genommen.

Die Standortverwaltung besitzt aufgrund 
der dichten Bebauung nur einen geringen 
Flächenanteil an Freiflächen. Dabei han-
delt es sich im Wesentlichen um versiegel-
te  Funktionsflächen. An den Rändern, ei-
nerseits zur Hans-Böckler-Straße im Sü-
den und andererseits zur angrenzenden 
Wohnbebauung „Im Tannach“ im Norden, 
wachsen einzelne, erhaltenswerte Bäume. 
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Jägerkaserne | Bestand

 01 Stabsgebäude
 02 Turmgebäude
 03 Unterkunftsgebäude
 04 Wirtschaftsgebäude I
 05 Unterkunftsgebäude
 06 Wirtschaftsgebäude II
 06a Wirtschaftsgebäude II - Neubau
 07 Unterkunftsgebäude
 08 Unterkunftsgebäude
 09 Bezirksverwaltung und Unterkünfte
 10 Hörsaalgebäude
 11 Sporthalle
 12 Hauptwache
 13   Altpapiersammelraum
 14  Technisches Leersaalgebäude
 15 Kfz-Halle
 16 Werkstattgebäude
 17 Ausbildungshalle
 17a Lagerhaus
 18 Oberirdisches Betriebsstofflager
 19 Lehrgebäude Chemie
 20 Lehrgebäude SE
 22 Kfz-Abstellhalle
 23 Offizierskasino
 24 Strahlenmessfeld mit Gebäude
 25 Abfallsammelgebäude
 26 Beachvolleyballplatz
 28 Dekon-Platz
 29 Grillplatz
 31 Messplatz, Wetter/Bw 50
 32 MBH-Fundmunition

33a/33b  Privates Wohnhaus und Nebengebäude  
  am Mühlenweg



28  |  Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Sonthofen

Grüntenkaserne | Bestand

 01 Stabsgebäude
 02 Unterkunftsgebäude
 03 Unterkunftsgebäude
 04 Unterkunftsgebäude
 05 Wirtschaftsgebäude
 06 Lagerhalle
 07 Ausbildungsfläche
 08 Sammelplatz für Verwertungsgut und  
  Abfälle
 09 Wirtschaftsgebäude
 10 Hauptwache
 11 KFZ-Halle
 12 Lesesaalgebäude
 13 Heizungsgebäude mit Trafo
 14 Exerzierplatz
 15 KFZ-Halle
 16 KFZ-Halle
 17 KFZ-Halle
 18 Werkhalle
 19 Werkhalle
 20 Alte Tankanlage mit Gebäude   
  (Tankanlage entfernt)
 21 Neue Tankanlage mit Gebäude
 22 Unterkunftsgebäude
 23 Unterkunftsgebäude
 24 Betriebsstofffreilager
 25 ABC-Übungsraum
 26 Ausbildungsfläche
 27 B-Übungsgelände
 28 HEPGel.
 29 Sportplatz
 30 Sporthalle
 31 Sportgerätelager
 32 MunBunker
 33 Kleinspielfeld
 34 Alarmstraße

 35/36 Privates Wohngebäude an der Alarmstraße 
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standortverwaltung | Bestand

 01 Verwaltung
 42a Verwaltung
 02b Kantine
 44 Lagerhalle
 46 Lagerhalle
 48 Lagerhalle
 02 Nebengebäude (Südkante)
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3.3 Analyse Konversionsflächen 
 (Engeres Untersuchungsgebiet)

3.3.1 stärken 

IDENTITäT UND ENSEMBLE. Die histo-
rische Bedeutung der Kasernenareale in 
der Stadtentwicklung Sonthofens gibt den 
standortprägenden und identitätsstiften-
den Gebäuden und Ensembles auf den Lie-
genschaften eine gesamtstädtische Bedeu-
tung:
■■ Historisch wertvolle Gebäudestruktu-

ren in der Jägerkaserne sind der öst-
liche Eingangsturm mit Verwaltungs-
trakt (Geb.-Nr. 2 und 1), die ehemali-
gen Pferdeställe (Geb.-Nr. 14) sowie 
das zusammenhängende Ensemble 
der Unterkünfte an der Richard-Wag-
ner-Straße (Geb.-Nr. 1 – 7).

■■  In der Grüntenkaserne besitzt das Ein-
gangsgebäude mit seinem Tor eine be-
sondere Identität (Geb.-Nr. 10).

INFRASTRUKTUR. Aufgrund der militä-
risch-ausbildungsorientierten Nutzung der 
Kasernenstandorte befindet sich im Be-
stand eine Vielzahl z. T. hochwertiger In-
frastrukturen, deren Übernahmefähigkeit 
zugunsten einer zivilen Nutzung jedoch im 
Einzelnen zu prüfen ist.

■■ Das Wirtschaftsgebäude mit Küche 
(Geb.-Nr. 6), das Hörsaalgebäude 
(Geb.-Nr. 10), die Heizzentrale (Geb.-
Nr. 14) und Werkstätten (Geb.-Nr. 14) 
stellen die Infrastruktur in der Jäger-
kaserne dar. Bereits heute werden die 
Übungsanlagen durch zivile Rettungs-
einheiten (u.a. Feuerwehr) genutzt. 

■■  Die Werkstatt (Geb.-Nr. 18), die sich 
gegenüber den anderen Werkstätten 
und Kfz-Hallen der Grüntenkaserne 
durch eine solide Gebäudesubstanz 
und moderne technische Ausrüstung 
(u. a. Krananlage) auszeichnet, stellt 
die Infrastruktur in der Grüntenkaser-
ne dar. 

PRäGENDER BAUMBESTAND. Der alte und 
prägnante Laubbaumbestand im südlichen 
Teil der Jägerkaserne (z. B. zentrale Baum-
allee Bereich Unterkunftsgebäude) sowie 
die Baumreihe entlang der Östlichen Al-
penstraße besitzen hohe Qualität und wir-
ken positiv auf das Sonthofener Stadtbild. 
Man könnte sagen: Die schönsten Bäume 
der Stadt wachsen in der Kaserne. 

Die Gehölzbestände der Grüntenkaserne 
besitzen entlang Ostrach und Mühlgraben 
eine hohe Freiraumqualität. 

3  städtebauliche Bestandsbewertung und Analyse

Stabsgebäude und Turm, 
Jägerkaserne

Baumallee, Jägerkaserne
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3.3.2 schwächen

GEBäUDEBESTAND. Bauweise, Grundriss 
sowie Bau- und Erhaltungszustand der Be-
standsgebäude lassen nur für einen gerin-
gen Teil eine Integration in den bestehen-
den Siedlungskörper der Stadt Sonthofen 
in Erwägung ziehen. Ohne umfangreiche 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sind 
bestandsorientierte Nachnutzungskonzep-
te kaum umsetzbar. 

MASSSTABSSPRÜNGE. Der Gebäudebe-
stand der Kasernenareale unterschei-
det sich in Kubatur und Volumen deutlich 
von angrenzenden, überwiegend zweige-
schossigen Bebauungen. Im Bereich der 
Richard-Wagner-Straße wurde in mehre-
ren Bauvorhaben der vergangenen Jahr-
zehnte die Maßstäblichkeit der Kasernen-
bebauung aufgenommen. Dies führt in 
den angrenzenden Wohnquartieren eben-
falls zu vergleichsweise großen Maßstabs-
sprüngen im Stadtbild.

STRASSENRäUME. Der introvertierte Cha-
rakter der militärischen Liegenschaften 
und die hohen Einfriedungen führen im 
Anschluss zu unattraktiven Straßenräu-
men und vergleichsweise engen Gehweg-
bereichen.
■■  Richard-Wagner-Straße (Jägerkaserne)
■■ Salzweg (Grüntenkaserne)

BARRIERE UND KANALISIERUNG DER 
OSTRACH. Die Ostrach verläuft entlang 
der südlichen Kasernengrenze und bildet 
eine Trennlinie zu den Wohngebieten süd-
lich des Flusses. Im Bereich von über ei-
nem Kilometer besteht keine Querungs-
möglichkeit für Fußgänger und Radfahrer.

Der Flusslauf der Ostrach ist durch Kana-
lisierung und Pegelregulierung wenig at-
traktiv und im Stadtbild kaum wahrnehm-
bar.

HOHER VERSIEGELUNGSGRAD. Beide Ka-
sernen weisen einen hohen Versiegelungs-
anteil auf. Ein Großteil der Freiflächen be-
steht aus Straßen, Plätzen und Stellplät-
zen.

Mannschaftsunterkünfte,  
Grüntenkaserne

Am Salzweg, Grüntenkaserne

Dekontaminationsplatz,  
Jägerkaserne
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3.3.3 Potenziale

ZUGäNGE UND QUERUNGEN. Mit der Kon-
version der militärischen Liegenschaften 
bietet sich die Chance, die weitestgehend 
geschlossenen Areale zur Stadt zu öffnen 
und innerstädtische Freiraumverbindungen 
zu vervollständigen. Darüber hinaus sind 
Möglichkeiten zu prüfen, das bestehende 
Erschließungsnetz (MIV, Fuß- und Radwe-
ge) durch die Flächenpotenziale zu opti-
mieren.

Mögliche Verbindungen und Zugänge der 
Konversionsflächen:
■■ von West nach Ost von der Goethestra-

ße, Jahnstraße oder Martin-Lutherstra-
ße über Friedhof, Jägerkaserne.

■■ aus der Innenstadt über den Freiraum 
rund um die Markthalle in die Jägerka-
serne. 

■■ in nordöstlicher Richtung aus der Jäger-
kaserne heraus über Östliche Alpenstra-
ße zu den Nahversorgungseinrichtun-
gen, Naturräumen und Wohngebieten 
an der Ostrach.

■■ aus dem östlichen Kasernentor der Jä-
gerkaserne zum Schulzentrum und zum 
Sontra (Berghofer Straße/Oststraße).

■■  in westöstlicher Richtung entlang der 
Ostrach und mit neuen Fußgängerbrü-
cken über die Ostrach, sodass vom In-
nenstadtgebiet auch der Zugang in den 
nordöstlichen Landschaftraum ermög-
licht werden kann.

ENTWICKLUNGSPOTENZIALE. Die inner-
städtische Lage der Konversionsfläche er-
möglicht der Stadt Sonthofen, diese als 
zentrale Flächenpotenziale in die Sied-
lungsentwicklung mit einzubeziehen. Die 
integrierte Stadtentwicklungsstrategie bie-
tet die Chance, den Innenstadtbereich 
durch die gezielte Ansiedlung von Wohn- 
und/oder Gewerbenutzungen zu stärken 
und Flächenressourcen im Außenbereich 
im Sinne einer nachhaltigen Siedungsent-
wicklung zu schonen. Für einzelne Funkti-
onsbereiche sind geeignete, bestandsori-
entierte Nach- und Zwischennutzungsop-
tionen zu prüfen.

SCHAFFUNG NEUER FREIRAUMVERBIN-
DUNGEN. Das Freiwerden der Kasernen 
bietet die Möglichkeit, Teile der ehemals 
unzugänglichen Flächen zur Stärkung der 
Grünvernetzung in der Stadt zu nutzen. So 
könnten Jäger- und Grüntenkaserne Teil ei-
ner Grünverbindung in die Landschaft wer-
den, die vom Kalvarienberg über die Innen-
stadt, den Friedhof und die Ostrach ver-
läuft. In der Folge müssten neue Querun-
gen über die Ostrach geschaffen werden. 

GEWäSSERENTWICKLUNG. Auf dem Ge-
lände der Grüntenkaserne bietet sich die 
einmalige Möglichkeit, einen attraktiven, 
innerstädtischen Freiraum entlang der 
Ostrach zu entwickeln, die Uferbereiche 
des Flusses räumlich zu öffnen und durch 
neue Fußgängerbrücken die Barrierewir-
kung aufzuheben. Auch der Mühlbach, der 
an der Nordgrenze der Kaserne verläuft, 
könnte in einen öffentlichen Freiraum in-
tegriert werden. Diese besondere Wasser-
lage kann zukünftigen Nutzungen auf dem 
ehemaligen Kasernenareal eine besondere 
Qualität verleihen.

 Am Friedhof, Jägerkaserne (links)

Kfz-Flächen, Grüntenkaserne (Mitte) 

Ostrach, Grüntenkaserne (rechts)

3  städtebauliche Bestandsbewertung und Analyse



33

3.3.4  Bindungen

GEBäUDEBESTAND. Bei der Nachnutzung 
der Kasernenstandorte ist die bauliche Vor-
prägung in geeigneter Weise zu berücksich-
tigen. Neben qualitativen (Stadtraum, 
Denk malschutz) und ökonomischen (Un-
terhalt- und Rückbaukosten, Altlasten) Ge-
sichtspunkten sind für den Umgang mit der 
städtebaulichen Struktur und dem Gebäu-
debestand sukzessive Umbaustrategien 
(Zwischennutzungen, Stufenkonzeption) zu 
entwickeln.

NATURSCHUTZ. Auf den Kasernenarealen 
sind bisher keine Biotope oder geschützten 
Arten nachgewiesen. Allerdings stellen alte 
Baumbestände oder Gebäude potenzielle 
Lebensräume geschützter Arten dar (z. B. 
Wochenstuben von Fledermäusen in Spei-
chern). Die naturschutzfachliche Bedeu-
tung und das Vorkommen geschützter Ar-
ten sollten daher im weiteren Verfahren ge-
prüft werden.

SONDERAUFLAGEN/BELASTUNGEN. Mili-
tärische Konversionsflächen sind in der  
Regel mit Altlasten und/oder Kampfmitteln 
belastet. Da die Sanierung von Altlasten 
sehr kostenintensiv werden kann, ist eine 
frühzeitige Erkundung von großer Bedeu-
tung. Für die Altlastenerkundung gibt es 
bundesweit einheitliche Verfahrensstan-
dards. Zunächst ist im Zuge einer sog. his-
torisch-genetischen Rekonstruktion eine 
Auswertung von Unterlagen, u. a. histori-
schen Bauplänen und Luftbildern, durchzu-
führen, um festzustellen, wie einzelne Be-
reiche der Anlage früher genutzt wurden 
und welche kontaminationsverdächtigen 
Flächen (KVF) daraus abzuleiten sind. Dar-
aufhin ist eine Altlastenerkundung Phase I 
durchzuführen, in der die KVF vor Ort un-
tersucht und bewertet werden. Je nach Er-
gebnislage schließen sich weitere Phasen 
der Altlastenerkundung an. Die Zuständig-
keit für die Altlastenerkundung liegt beim 
Bund. 

Zum aktuellen Zeitpunkt hat die Erkun-
dung noch nicht begonnen. Die noch zu ge-
winnenden Erkenntnisse über Altlasten- 
/ Kampfmittelbelastung sind im weiteren 
Verfahren zu berücksichtigen.  

BAUPLANUNGSRECHTLICHE BEURTEI-
LUNG. In Abstimmung mit dem Landrats-
amt Oberallgäu, Abteilung Bauleitplanung 
wird für die bauplanungsrechtliche Beurtei-
lung der Kasernenareale folgende Einschät-
zung getroffen: Da sich trotz der derzeit 
vorhandenen Bebauung weder aus dieser 
noch aus der Umgebungsbebauung hinrei-
chende Maßstäbe für Art und Maß der zu-
lässigen baulichen Nutzung ergeben, ist die 
Jägerkaserne (mit Ausnahme des Offiziers-
kasinos) sowie die Grüntenkaserne kom-
plett als Außenbereich im Sinne von § 35 
BauGB zu bewerten. Die Anwendbarkeit 
des § 34 BauGB wird ausgeschlossen. Aus-
genommen davon ist das außerhalb der 
Jägerkaserne gelegene Offizierskasino (Fl. 
Nr. 1106), das aufgrund der Prägung durch 
die benachbarten zivilen Wohnbebauungen 
nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. 

Erhaltenswertes Gebäudeensemble, 
Jägerkaserne (links)

Baumbestand, Jägerkaserne (Mitte)

Tankstelle und Kfz-Reinigung, 
Grüntenkaserne (rechts)
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3.4 Empfehlung für den weiteren   
 Planungsprozess

Als Grundlage für die weiteren Planungs-
phasen wurden aus den Ergebnissen der 
städtebaulichen Bestandsaufnahme und 
Analyse folgende Aspekte herausgearbei-
tet:

FLäCHENPOTENZIAL. Die Größe der  
Areale – verdeutlicht im Flächenverhält-
nis Kernstadt zu Konversionsflächen – ist 
eine Chance und Herausforderung in der 
Stadtentwicklung Sonthofens. Eine nach-
haltige integrierte Stadtentwicklungsstra-
tegie, die Entwicklungsmöglichkeiten von 
Gewerbe-, Wohn- und Mischgebieten vor 
dem Hintergrund der gesamtstädtischen 
Flächenentwicklung sorgfältig abwägt, 
wird zur zentralen Zukunftsaufgabe der 
Kommune. 

LAGEGUNST. Die innenstadtnahe Lage 
bietet gute Voraussetzungen zur Etablie-
rung hochwertiger Folgennutzungen. Mit 
der Überwindung von Entwicklungsbarri-
eren in der Siedlungs- und Freiraumstruk-
tur, die sich infolge der militärischen Nut-
zungen aufgebaut haben, kann der Fokus 
perspektivisch auf innenstadtnahe Flä-
chenpotenziale gelenkt werden, sensib-
le Außenbereiche dagegen vom Siedlungs-
druck entlastet werden.

IDENTITäT. Die Kasernenstandorte sind 
ein wesentlicher Bestandteil der städti-
schen Identität Sonthofens. Mit der Auflö-
sung der innerstädtischen Militärflächen 
stellt sich die komplexe Aufgabe, diese 
Areale in zukunftsorientierte Standorte zu 
transformieren und gleichzeitig als identi-
tätsstiftende Orte der Stadt zu bewahren. 

ÖFFNUNG. Die Wiedereinbindung der 
Kasernenareale in den städtebaulichen 
und landschaftlichen Kontext bietet gro-
ße Chancen zum Ausbau des städtischen 
Wege- und Freiraumnetzes.

BAULICHE PRäGUNG. Die Kasernenstand-
orte zeigen unterschiedliche städtebau-
liche Qualitäten auf. Chancen und Risiken, 
die eine stark bestandsorientierte Nach-
nutzungsstrategie bzw. eine grundlegen-
de Umstrukturierungskonzeption mit sich 
bringen, sind sorgfältig abzuwägen.
 

3  städtebauliche Bestandsbewertung und Analyse

Kfz-Werkstatt, Grüntenkaserne
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PhAsE II
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4.1 Alternative szenarien zur   
 Konversion
Zu Beginn der Phase II des ISEK wurden 
drei mögliche Szenarien mit alternativen 
Entwicklungsschwerpunkten für die Stadt 
Sonthofen erarbeitet. Im Zusammenhang 
mit der kommunalen Zielbestimmung (s. 
Kap. 5) und zur Definition städtebaulicher 
Leitlinien wurden die Szenarien fachlich 
bewertet und abgewogen. Neben der fach-
lichen Analyse und Bewertung bildeten 
dabei die Einbeziehung der Bürgerschaft 
über die „Strategiegruppe ISEK“ sowie ein 
öffentliches Bürgerforum einen wichtigen 
Baustein der Bearbeitung.

Die Untersuchung möglicher „Zukünfte“ 
mit Hilfe der Szenariotechnik trägt der Er-
fahrung Rechnung, dass die Siedlungs- 
und Freiraumentwicklung in hohem Maße 
von den gesetzten Rahmenbedingungen 
und bewussten politischen Weichenstel-
lungen beeinflusst ist. Die künftige Stadt-
entwicklung von Sonthofen mit den Flä-
chenpotenzialen der Konversionsflächen 
wird als „Möglichkeitsraum“ begriffen, in-
nerhalb dessen die Zukunft bestimmt wer-
den kann. Die Voraussetzungen und Fol-
gen der Handlungen, die jeden Entwick-
lungspfad bestimmen, werden argumen-
tativ abgewogen und vergleichend bewer-
tet. Die Abschätzung der Folgewirkungen 

wird dabei nach Kriterien der Plausibilität 
vorgenommen. Gefragt wird also nicht 
nach der wahrscheinlich eintretenden Ent-
wicklung im Sinne einer Prognose, son-
dern nach möglichen Entwicklungen und 
deren Beeinflussbarkeit durch kommunal-
politische Entscheidungen. Ebenso wenig 
geht es um eine Addition und Fortschrei-
bung aktueller Tendenzen zu einem 
Trendszenario, weil dabei gerade die Mo-
tive und Handlungsoptionen der Akteure 
vernachlässigt würden. Daher ist es für 
das Verständnis alternativer Szenarien 
wichtig, die zugrunde liegenden Einschät-
zungen und unterstellten Zusammenhänge 
offenzulegen. Da die Szenariotechnik ei-
nen unmittelbaren Zusammenhang zwi-
schen Rahmenbedingungen, Zielen, Maß-
nahmen und Folgen herstellt, bildet sie 
eine ideale Grundlage für komplexe Ent-
scheidungssituationen. Die Diskussion 
über mögliche Zukünfte soll den Blick frei-
geben auf die wünschenswerte Zukunft. 
Die Szenarien veranschaulichen denkbare 
Entwicklungsperspektiven, die im weite-
ren Prozess in umsetzungsreife Konzept-
vorschläge übertragen werden müssen. 

Als konzeptioneller Ausgangspunkt sol-
len die Ergebnisse der Szenariendiskussi-
on als Grundlage der Ausarbeitung eines 
Strukturkonzeptes dienen. 

4  Prognosen und Entwicklungsszenarien

4.1.1 szenario: Wohnen und Bildung –  
 Attraktive Wohnstadt für alle  
 Generationen sonthofen als   
 Bildungsstandort
Dieses Szenario thematisiert das Leitbild, 
Sonthofen als lebendiges Zentrum für 
Wohnen und Bildung im Oberallgäu zu 
entwickeln. Urbanes Wohnen in der alpi-
nen Umgebung soll die Alpenstadt Sont-
hofen künftig prägen. Dabei sollen die 
Wohnqualität allgemein gestärkt und Be-
lastungen reduziert werden. Wohnformen 
für alle Generationen sollen Platz finden. 
Die vorhandenen sozialen Einrichtungen 
in den Bereichen Bildung, Betreuung, Ge-
sundheit werden erhalten und ausgebaut, 
um das soziale Leben in Sonthofen weiter 
zu stärken. 

Im Szenario Wohnen und Bildung werden 
kompakte Wohnquartiere formiert und 
über die Nutzungs- und Verkehrsbarrieren 
hinweg verknüpft. Nutzungsbrüche zu Ge-
werbearealen und Randlagen an Verkehr-
strassen werden aufgewertet und als Frei-
raumbiotope vernetzt. Auf den freiwer-
denden Konversionsflächen werden at-
traktive Wohnangebote für alle Genera-
tionen angesiedelt sowie das Freizeit- und 
Bildungsangebot erweitert. Die Innenstadt 
soll als attraktive Altstadt zur Wohnort-
profilierung beitragen. Ein ausgeprägtes 

grünes Band soll den Mangel an Freiräu-
men ausgleichen. 

In der Jägerkaserne sollen zur Stärkung 
des Profils als Bildungsstadt neue Einrich-
tungen aus den Bereichen weiterführende 
und berufsbildende Schulen das Bildungs-
angebot erweitern. Der räumliche Zusam-
menhang der vorhandenen Bildungsein-
richtungen wird gestärkt und Raum für 
weitere Bildungseinrichtungen vorgese-
hen. 
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Entwicklungsszenario „Wohnen und Bildung“

Entwicklungsszenario 
„Einzelhandel und Tourismus“

 Wohnen

 Wohnen

 Wohnen

 Wohnen

 Sport/Freizeit

Hochwasserschutz
Gewässervorland

Campus:
Bildung/Freizeit

Nutzungsentflechung 
& Biotopvernetzung

Quartiersaufwertung
Wohnen

Wohnortqualität
„Attraktives Stadtzentrum“

Wohnquartier 
am Fluss

Wohnquartier 
am Fluss

Wohnquartier 
am Fluss

Grünes Band

Entwicklungsszenario 
„Lokale Wirtschaft und Lokales Gewerbe“
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4.1.2 szenario: Gewerbe – lokale Wirt- 
 schaft und lokales Gewerbe
Das Szenario Lokale Wirtschaft und Loka-
les Gewerbe stellt die gewerbliche Wirt-
schaft mit ihrer Bedeutung für Arbeits-
plätze und die kommunalen Finanzen in 
den Mittelpunkt. Dabei begreift es die Auf-
lösung der Kasernenstandorte als Chan-
ce, die eingeschränkte Gewerbeflächen-
situation in Sonthofen umfassend zu ver-
bessern. Die Östliche Alpenstraße wird als 
Gewerbeschiene ausgebaut. Vom Bahn-
strang bis zum Sontra fassen Dienstleis-
tungsformen und nicht störendes Gewer-
be die Wohnquartiere der Innenstadt ein, 
die Jägerkaserne bildet dazu einen wich-
tigen Baustein. Die Grüntenkaserne wird 
als großflächiges Gewerbeflächenpoten-
zial für eine mögliche gewerbliche Ansied-
lung oder innerörtliche Betriebsumsied-
lung freigehalten. 

Im Zuge der Entwicklung einer „Gewerbe-
schiene Östliche Alpenstraße“ werden 
Wohnbereiche umstrukturiert. Der Stadt-
kern bezieht sich auf den historischen 
Siedlungskern, der vom innerstädtischen 
Dienstleistungsbereich umgeben wird. 
In der Konzentration auf Gewerbe tritt das 
städtebauliche Bild kompakter Wohnsied-
lungsbereiche hinter dem Leitgedanken 
von „Gewerbeschienen“ entlang der Bun-
desstraßen zurück. 

4 Prognosen und Entwicklungsszenarien

Entwicklungsszenario „Lokale Wirtschaft und Lokales Gewerbe“

Dienstl./Handwerk

Dienstl./Handwerk

Dienstl.

Dienstl./Handwerk

Energiezentrale

Freiraum

Gewerbeansiedlung/-verlagerung

Gewerbeschiene 
Östliche Alpenstraße

Dienstleistungsbereich 
Innenstadt

Einzelhandelsbereich 
Innenstadt

Innovationspark 
Jägerkaserne

Gewerbeflächenpotenzial 
Grüntenkaserne

 Sport/Freizeit
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4.1.3 szenario: Einzelhandel und   
 tourismus – tor zu den Alpen
Das Szenario „Tor zu den Alpen“ richtet 
das räumliche Profil Sonthofens auf die 
Rolle als Tor zu den Alpen aus. Die zent-
rale Lage Sonthofens in der Tourismusre-
gion wird genutzt, um den Einzelhandel 
und tourismusorientierte Dienstleistun-
gen weiter zu stärken und Sonthofen so-
mit als Drehscheibe bzw. als Basislager 
des Oberallgäus zu positionieren. Grün-
ten- und Jägerkaserne bieten Flächenpo-
tenziale, um Nutzungen aus diesem Seg-
ment anzusiedeln. Der Einzelhandelsbe-
reich „Attraktives Stadtzentrum“ wird 
räumlich ausgeweitet und schließt sowohl 
den Bahnhof als auch Potenzialflächen auf 
der Jägerkaserne ein. Die Altstadt wird zu 
einem Magnet für Einzelhandel und Tou-
rismus zu Füßen des Kalvarienbergs auf-
gewertet. 

Entlang der Bundesstraßen werden Nut-
zungen aus Einzelhandel und Dienstleis-
tung angesiedelt, die Sonthofen als Ver-
sorgungsstandort des Tourismus im Allgäu 
und in den Alpen profilieren. Die Jägerka-
serne gliedert sich in diese funktionale 
Ausrichtung an der B308 ein. 

Auf der ehemaligen Grüntenkaserne ent-
steht mit dem „Ostrachpark“ eine großflä-
chige neue Tourismuseinrichtung. Der Be-
reich wird stark durchgrünt und orientiert 
sich zum Fluss. Teilflächen werden für 
Wohnen zur Verfügung gestellt. Entwicklungsszenario „Einzelhandel und Tourismus“

Wohnen

Wohnen

Tourismus

Einzelhandel

Dienstleistungsband
Versorgungs- & Basislager Tourismus

„Ostrachpark“
Freizeit/Wellness/Tourismus

Tourismus- / Shopping-
Magnet Altstadt

Grüne 
Trittsteine

Dienstl./Handwerk

Dienstl./Handwerk

Wellness/Freizeit

Hochwasserschutz
Gewässervorland

Entwicklungsoption
Großfl. Freizeitnutzung
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5.1  schwerpunktziele der    
 stadtentwicklung
Die kommunale Zielbestimmung soll die 
Stadt Sonthofen in die Lage versetzen, 
zielgerichtet zu handeln und ihre Interes-
sen gegenüber Grundstückseigentümern 
und unterschiedlichen Ansiedlungsinter-
essenten vertreten zu können. Die verein-
barten übergeordneten kommunalen Ziel-
stellungen sollen den Konversionsprozess 
über einen langfristigen Zeitraum steuern. 
Auch bei sich verändernden Rahmenbe-
dingungen sollen die Entwicklungsziele 
als richtungsweisende Leitlinien der 
Stadt entwicklung konsequent weiterver-
folgt werden. 

Die inhaltlichen Zielstellungen für die Ent-
wicklung Sonthofens und die Nachnutzung 
der Konversionsstandorte zu den Themen-
bereichen Städtebau, Freiraumplanung, 
Immobilienwirtschaft und Einzelhandel 
beruhen auf den in Kapitel 4 dargestellten 
Szenarien und basieren auf der fachlichen 
Analyse, den Beteiligungsveranstaltungen 
(u. a. 1. Strategiekonferenz , Bürgerforum) 
und den Stadtratsberatungen. Auf Grund-
lage der von der Strategiegruppe vorge-
schlagenen Zielprioritäten und der fach-
gutachterlichen Bewertung werden die 
wesentlichen Schwerpunktziele für die 
künftige Entwicklung zusammengefasst.

Schwerpunktziele für die künftige 
Entwicklung:
  1  Nutzung der integrierten Lage der Jä-

gerkaserne als Chance zur Stärkung 
der Innenstadt

  2  Sicherung langfristiger Flächenreser-
ven durch behutsame, schrittweise 
Entwicklung der Kasernenareale

  3  Qualifizierung des öffentlichen Raums 
im Stadtzentrum und Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität

  4  Verstärkte Durchgrünung des Stadt-
gebiets, Steigerung der Aufenthalts-
qualität und Verknüpfung von Grün-
räumen (z. B. Freiraumkorridore Iller- 
und Ostrach-Tal)

  5  Schaffung von zielgruppen-/nachfra-
gerelevanten Wohnungsangeboten

  6  Entwicklung von Sonthofen als Bil-
dungsstandort im Bereich Weiterbil-
dung (z. B. im Bereich Gesundheits-
wesen)

  7  Ausbau der Funktion „Drehscheibe 
Tourismus“ mit Schwerpunkt Dienst-
leistungszentrum in der Tourismusre-
gion mit Angebotserweiterung

  8  Weiterentwicklung und Stärkung der 
Innenstadt als marktführender Stand-
ort für zentrenrelevante Sortimente, 
Gastronomie und Dienstleistungen 
(Ausschluss großflächigen Einzelhan-
dels außerhalb gewachsener Handels-
schwerpunkte)

  9  Stärkung vorrangig des endogenen 
Gewerbepotenzials (kleine und mit-
telständische Unternehmen)

10  Entwicklung eines Mobilitätskon-
zepts zur Optimierung der Erreich-
barkeit der Innenstadt

 
Neben den dargestellten Schwerpunktzie-
len für die Stadtentwicklung wurden zu 
den einzelnen Handlungsfelder ergänzen-
de Teilziele formuliert, die in dem weite-
ren Planungsprozess ebenfalls Berücksich-
tigung finden sollen:

HANDLUNGSFELD STäDTEBAU:
■■ Entflechtung von Nutzungskonflikten 

und Auflösung von Insellagen
■■  Aufwertung von Wohnquartieren an 

der Östlichen Alpenstraße
■■ Verknüpfung und funktionale Bezüge 

über die Verkehrsbarrieren hinweg
■■ Stärkung des Wohnquartiers Tan-

nach durch geeignete Nachnutzung der 
Standortverwaltung

■■ Stärkung des Bereichs Kultur und Sozi-
ales durch Nachnutzung militärischer 
Gebäude 

HANDLUNGSFELD FREIRAUMPLANUNG:
■■  Betonung des Kalvarienbergs als Iden-

tifikationspunkt, Verbesserung der Zu-
gänge 

■■ Entwicklung der Freiraumkorridore Il-
ler- und Ostrach-Tal unter Berücksich-
tigung des Hochwasserschutzes

5  Kommunale Zielbestimmung
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■■  Erhalt des prägenden Grünbestands in 
der Jägerkaserne 

■■ Nutzung von Flächen der Grüntenka-
serne zur Ausweitung des Ostrach-Tals

HANDLUNGSFELD IMMOBILIENWIRT-
SCHAFT:
■■ Schaffung von zielgruppen-/nachfrage-

relevanten Wohnungsangeboten (u.a. 
Mietangebote, seniorengerechtes Woh-
nen, gehobenes Wohnen, gefördertes 
Wohnen)

■■ Arrondierungen im Innenbereich vor 
Neuausweisungen im Außenbereich

■■  Konzentration von Gewerbe-/ Dienst-
leistungsflächen

■■  Angebotserweiterung wetterunabhän-
giger touristischer Einrichtungen

■■ Weiterführung der „Cluster-Idee“ An-
triebstechnik auf ein nachfragegerech-
tes und marktfähiges Niveau

HANDLUNGSFELD  EINZELHANDEL:
■■ Ausbau der siedlungsnahen Nahversor-

gung mit Lebensmitteln und weiteren 
Produkten des täglichen Bedarfs

■■  Modernisierung bestehender Einzel-
händler ohne Schädigung anderer 
Wettbewerber

■■ Ausschluss von großflächigen Einzel-
handelsentwicklungen in Streulagen 
außerhalb der gewachsenen Handels-
schwerpunkte

■■  Beschränkung von Einzelhandelsnut-
zungen in Konversionsflächen auf Nah-
versorgungsangebote im Zusammen-
hang mit einem Ausbau der Wohnnut-
zung

5.2 Empfehlung für den weiteren   
 Planungsprozess
Anhand der dargestellten Ziele erfolgte 
eine fachplanerische qualitative Bewer-
tung der drei Szenarien hinsichtlich des 
Zielerfüllungsgrades. Die Szenarienbe-
wertung hatte zum Ziel, die Auswahl eines 
präferierten Szenarios als Grundlage für 
die Zielrichtung der künftigen Entwicklung 
zu ermöglichen.

Zur Plausibilitätsprüfung der fachlichen 
Vorlage (Zielstellungen und Szenarienbe-
wertung) wurde im September 2011 eine 
2. Strategiekonferenz der Strategiegruppe 
ISEK durchgeführt. Aufgabe der Strategie-
konferenz war es, anhand der fachlichen 
Vorlage die thematischen Zielstellungen 
und die Szenarienbewertung zu überprü-
fen und die wichtigsten Zielstellungen zu 
benennen. Zudem wurde ein Stimmungs-
bild zur Präferenz der Szenarien aus Sicht 
der Strategiegruppe ermittelt. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das 
Szenario „Wohnen und Bildung“ in der Be-
wertung durch die Strategiekonferenz am 

besten abschneidet. Sonthofen als Ge-
werbestandort sollte jedoch z. B. im Hin-
blick auf die Arbeitsplatzsicherung und 
Flächenvorsorge für verträgliches Gewer-
be ergänzend zu diesem Szenario stärker 
gewichtet werden. Über das Ergebnis der 
2. Strategiekonferenz wurde in der Stadt-
ratssitzung vom 27. September 2011 be-
richtet. Fachliche Widersprüche zu den 
von der Strategiegruppe vorgebrachten Er-
gänzungen bestanden nicht. 

Im Ergebnis der Projektphase II wurde 
durch den Stadtrat im November 2011 
festgelegt, die weitere Bearbeitung des 
ISEK an den strategischen Zielsetzungen 
des Entwicklungsszenarios „Wohnen und 
Bildung“ auszurichten. Für eine vorrangig 
am endogenen Potenzial orientierte ver-
trägliche Gewerbeflächenentwicklung ist 
dabei eine ausreichende Flächenvorsorge 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus wur-
den durch den Stadtrat die Schwerpunkt-
ziele für die zukünftige Stadtentwicklung 
bestätigt.
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PhAsE III 
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6 städtebauliche leitlinien und strukturkonzept

6.1 strukturkonzept

Mit dem Strukturkonzept werden die 
grundsätzlichen zivilen Folgenutzungen 
auf den Konversionsflächen definiert und 
Funktionen räumlich verortet. Das Struk-
turkonzept baut auf den vom Stadtrat fest-
gelegten Schwerpunktzielen der Stadtent-
wicklung auf Grundlage des Szenarios 
„Wohnen und Bildung“ auf. Eine beson-
dere Berücksichtigung findet die Flächen-
vorsorge für eine verträgliche Entwicklung 
endogener Gewerbepotenziale – insbeson-
dere ortsansässige kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. 

Für das Strukturkonzept wurden vier Vari-
anten erstellt, die sich bezüglich der Nut-
zungsschwerpunkte auf den Konversions-
flächen Jägerkaserne, Grüntenkaserne, 
Standortverwaltung (STOV) und insbeson-
dere in der räumlichen Zuordnung des Ge-
werbeflächenbedarfs der Stadt Sonthofen 
unterscheiden. In die Prüfung einer Gewer-
beflächenentwicklung wurde zusätzlich der 
Bereich des Tannach-Wäldchens südlich 
der Standortverwaltung einbezogen.
■■  Variante 1 sieht die Grüntenkaserne 

als Schwerpunkt für die Gewerbeent-
wicklung vor;  

■■ Variante 2 bezieht das Tannach-Wäld-
chen an der Standortverwaltung 
(STOV) für eine  Gewerbeentwicklung 
mit ein; 

■■ Variante 3 bündelt die Gewerbeent-
wicklung auf der Jägerkaserne;

■■  Variante 4 sieht auf der Jägerkaserne 
nur eine moderate Gewerbeentwick-
lung vor und konzentriert die Gewer-
beflächenentwicklung auf im Flächen-
nutzungsplan vorgesehene geeignete 
Flächenpotenziale im Bereich der B19.

Zur Abwägung wurden die Entwicklungs-
möglichkeiten geeigneter Gewerbestand-
orte sowie der städtebauliche Verlage-
rungsbedarf bestehender Betriebe in Ge-
mengelagen durch eine Gewerbeflächen-
studie (pp a|s architekten stadtplaner,  
WGF Landschaft, siehe Kap. 6.2.1) beglei-
tet und deren Ergebnisse in das Struktur-
konzept integriert.   

6.1.1 strukturkonzept Variante 1   
 (Gewerbeschwerpunkt Grünten - 
 kaserne)
In Variante 1 wird die Grüntenkaserne als 
Dienstleistungs- und Gewerbestandort 
entwickelt. Die Grüntenkaserne kann auf-
grund von Nutzungs-/Erschließungskon-
flikten jedoch kein adäquates Flächenpo-
tenzial für die gewerbliche Entwicklung 
darstellen. Die Gewerbenutzung lässt zu-
dem eine neue stadträumliche Insella-
ge entstehen. Die Jägerkaserne wertet 
das Stadtzentrum mit Bildungs- und Ge-
sundheitszentrum, Dienstleistungs- und 
Wohnfunktionen auf. Das Tannach-Wäld-
chen bleibt als Erholungsraum erhalten. 
Jägerkaserne und Standortverwaltung fü-
gen sich mit ihren Nutzungen harmonisch 
in die Siedlungsstruktur ein. 

Variante 1 stärkt mit dem Tannach-Wäld-
chen und dem Wagner-Park an der Jäger-
kaserne die Durchgrünung des Stadtkerns. 
Das Freiraumpotenzial Ostrachufer kann 
an der Grüntenkaserne jedoch nicht aus-
geschöpft werden.

Trotz des Ausbaus der Verkehrsstruktur  
werden an der Östlichen Alpenstraße be-
stehende Verkehrskonflikte verschärft. Die 
verkehrsplanerischen bzw. verkehrstech-
nischen Defizite werden insbesondere am 
Knotenpunkt B 308 Östliche Alpenstraße/
Grüntenstraße (Brüchle-Kreuzung) erwar-
tet. Die Ursache bildet dabei die Zunahme 
des Güterschwerverkehrs aus der beab-
sichtigten gewerblichen Nutzung der 
Grüntenkaserne.

6.1.2 strukturkonzept Variante 2   
 (Gewerbeschwerpunkt tannach)
Variante 2 sieht eine Gewerbeflächenent-
wicklung im Bereich des Tannach-Wäld-
chens vor. Siedlungsstrukturell fügt sich 
der Gewerbestandort Tannach-Wäldchen 
in eine räumliche Konzentration von Ge-
werbeflächen entlang der Bundesstraßen/
Bahnlinie ein und kann damit ein größeres 
Flächenpotenzial erschließen. Verschie-
dene Nutzungskonflikte schränken die 
Standortqualität jedoch ein. 

In einem Flächentausch werden die Stand-
ortverwaltung und der westliche Bereich 
der Grüntenkaserne als attraktive Freiräu-
me gestaltet und das Flächenangebot in 
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Sonthofen ausgebaut. Mit der Bebauung 
des Wäldchens verliert Sonthofen jedoch 
einen der wenigen innerstädtischen beste-
henden Grünräume.

Auf der Grüntenkaserne entsteht mit dem 
hochattraktiven Wohnstandort eine lang-
fristige Flächenreserve für Sonthofen. Die 
Jägerkaserne stärkt mit Parkband, Bil-
dungs- und Gesundheitszentrum, Dienst-
leistungs- und Wohnfunktionen das Stadt-
zentrum Sonthofens. 

Der Gewerbeflächenschwerpunkt Tannach- 
Wäldchen bedingt den gleichzeitigen Aus-
bau des Knotenpunktes B 19/B 308 mit 
Querung zur Albrecht-Dürer-Str. zur Si-
cherstellung der notwendigen Erschlie-
ßungsqualität.

6.1.3 strukturkonzept Variante 3
  (Gewerbeschwerpunkt Jäger-   
  kaserne)
Variante 3  bündelt die Gewerbeflächen-
entwicklung auf der Jägerkaserne und hält 
Grüntenkaserne und Tannach-Wäldchen 
von einer gewerblichen Nutzung frei. Die 
Jägerkaserne kann aufgrund des gewerb-
lichen Nutzungsschwerpunktes das Stadt-
zentrum Sonthofens nur bedingt funktio-
nal stärken. Zentrumsrelevante, höherwer-
tige Nutzungen werden durch die Gewer-
beflächen verdrängt. Die Standortqualität 
des Bildungs- und Dienstleistungsbereichs 
leidet unter dem angrenzenden Gewerbe-
schwerpunkt. 

Auf der Grüntenkaserne entsteht mit dem 
hochattraktiven Wohnstandort eine lang-
fristige Flächenreserve für Sonthofen. Das 
Tannach-Quartier wird auf der STOV durch 
Wohnen arrondiert. 

Die Freiraumsituation in Sonthofen wird 
deutlich aufgewertet. An der Jäger- und 
Grüntenkaserne entstehen hochattrakti-
ve Freiräume, das Tannach-Wäldchen wird 
erhalten. 

Das gesamtstädtische Verkehrssystem 
wird ausgebaut und gestärkt.

6.1.4 strukturkonzept Variante 4
  (Gewerbeschwerpunkt Jäger   
  kaserne und Rieden)
Variante 4 setzt verstärkt auf die Entwick-
lung der – teilweise –bereits im FNP dar-
gestellten Gewerbeflächen entlang der  
B 19. Grüntenkaserne und Tannach-Wäld-
chen werden von einer gewerblichen Nut-
zung freigehalten und die gewerbliche 
Entwicklung auf geeignete Standorte im 
Stadtgefüge gelenkt. Auf der Jägerkaserne 
ist  eine moderate Gewerbenutzung vor-
gesehen, bei der das Hörsaalgebäude er-
halten und einer Nachnutzung zugeführt 
wird. Die Jägerkaserne stärkt mit Park-
band, Bildungs- und Gesundheitszentrum, 
Dienstleistungs- und Wohnfunktionen das 
Stadtzentrum Sonthofens. 

Die Freiraumsituation in Sonthofen wird 
deutlich aufgewertet. An der Jäger- und 

Grüntenkaserne entstehen hochattraktive 
Freiräume, das Tannach-Wäldchen wird 
erhalten.

Auf der Grüntenkaserne entsteht mit dem 
hochattraktiven Wohnstandort eine lang-
fristige Flächenreserve für Sonthofen. Das 
Tannach-Quartier wird auf der STOV durch 
Wohnen arrondiert. Das gesamtstädtische 
Verkehrssystem wird ausgebaut und ge-
stärkt.

6.2 Begleitende Gutachten zum   
 strukturkonzept

6.2.1 Gewerbeflächenstudie
Als Grundlage für die planerische Ausar-
beitung und Bewertung der Varianten des 
Strukturkonzeptes wurde begleitend zum 
ISEK eine Gewerbeflächenstudie (Pesch & 
Partner) erstellt.

Hintergrund der Gewerbeflächenstudie ist 
die derzeitig geringe Gewerbeflächenver-
fügbarkeit der Stadt Sonthofen. Aufgrund 
der Eigentumsverhältnisse ist die Aktivie-
rung gewerblicher Flächenreserven, um 
zeitnah auf Anforderungen, Expansions- 
und Verlagerungswünsche ansässiger Un-
ternehmen reagieren zu können, aktuell 
nur sehr eingeschränkt möglich. Im Zu-
sammenhang mit der Konversion der in-
nerstädtischen Kasernenareale und den 
Bemühungen der Stadt Sonthofen um eine 
interkommunale Gewerbeflächenentwick-
lung (Comunis) wurden für das ISEK Sont-
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hofen die Eignung einzelner Gewerbe-
flächenstandorte analysiert und zu einer 
räumlichen, zeitlichen gestuften Entwick-
lungsstrategie zusammengefasst.

Neben bereits ausgewiesenen Flächenpo-
tenzialen aus den Bebauungsplänen und 
dem Flächennutzungsplan (FNP 2002) 
werden die nach Abzug der Bundeswehr 
voraussichtlich verfügbaren Kasernenflä-
chen (Jägerkaserne, Grüntenkaserne und 
Standortverwaltung) untersucht. Außer-
dem werden Flächen, deren Umstrukturie-
rung in eine gewerbliche Nutzung in den 
Entwicklungsszenarien des ISEK Sontho-
fen vorgeschlagen wurde, in die Studie 
einbezogen.

ENTWICKLUNGSSTRATEGIE. Unter Be-
rücksichtigung aktueller Bedarfsabschät-
zungen (Stadt Sonthofen, BulwienGesa 
AG) wird eine gestufte Entwicklungsstra-
tegie zur Bereitstellung und Verlagerung 
gewerblicher Nutzungsflächen vorgeschla-
gen, welche die Gewerbeflächenentwick-
lung in das ISEK einbindet. In der Ent-
wicklungsstrategie gewerblicher Flächen-
potenziale sind nur die Standorte aufge-
nommen, die sich aufgrund ihrer Eignung 
für Gewerbegebiets- bzw. eingeschränkte 
Gewerbegebietsnutzungen eignen. Darü-
ber hinaus ist die Integration nicht stören-
der Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe 
sowie tourismusbezogener Arbeitsstätten 
in den als Misch- oder Kerngebiet geeigne-
ten Flächen möglich und anzustreben.

KONVERSIONSFLäCHEN. Benachbarte 
Wohnnutzungen, die Erfordernisse leis-
tungsfähiger und konfliktfreier Erschlie-
ßungen sowie der Bedarf an innenstadt-
relevanten Folgenutzungen (Bildung, Ge-
sundheit, Kultur, Wohnen) schränken die 
gewerblichen Entwicklungsmöglichkei-
ten auf den Kasernenarealen deutlich ein. 
Die Konversionsareale mit einer Gesamt-
fläche von über 30 ha können aufgrund ih-
rer Eignung nur zu einem geringen Teil für 
die Gewerbeflächenentwicklung herange-
zogen werden. 

Dennoch können die Kasernenflächen die 
Gewerbeflächenentwicklung/-versorgung 
in Sonthofen unterstützen: So können auf 
der Jägerkaserne mit den Teilbereichen 
Süd und Mitte Flächenpotenziale von rd.  
6,5 ha für zentrumsrelevante Dienstleis-
tungsbetriebe bereitgestellt werden. Zu-
dem eignet sich der Gebäudebestand in 
Teilen der Kasernenareale für Zwischen-
nutzungen – insbesondere für kleinere 
emissionsarme Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetriebe und Lagerzwecke. Dieses 
zusätzliche Flächenpotenzial kann kurz-
fristige Verfügbarkeitsengpässe nach Frei-
gabe der Kasernen überbrücken.

KURZFRISTIG ZU ENTWICKELNDE POTEN-
ZIALFLäCHEN. Gewerbeflächenpotenziale 
mit besonderer Eignung sollen mit der 
höchsten Priorität zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Kategorie umfasst insge-
samt 9,9 ha. 

Von besonderer Bedeutung ist die Bereit-
stellung der Flächenpotenziale am Kno-
tenpunkt B19/B308 sowie Winkel. Die 
Entwicklung dieser Flächenpotenziale ver-
hindert eine problembehaftete gewerbli-
che Nachnutzung der Grüntenkaserne, der 
Standortverwaltung und des Tannach- 
Wäldchens. Das Gewerbeflächenpotenzial 
Jägerkaserne kann erst nach dem für 2018 
angekündigten Auszug der Bundeswehr 
aktiviert werden. Der kommunale Erwerb/
Zwischenerwerb wichtiger Flächenpoten-
ziale stellt daher eine zentrale Aufgabe 
der nachhaltigen Gewerbeflächen-
entwicklung dar.

MITTELFRISTIG ZU ENTWICKELNDE PO-
TENZIALFLäCHEN. In Sonthofen stehen 
mit den Standorten Jägerkaserne Teilbe-
reich Mitte und Freibadstraße 6,3 ha für 
eine mittelfristige Entwicklung zur Verfü-
gung. Aufgrund der nur bedingt vorhande-
nen Nutzungseignung (Entwicklungsprio-
rität B) eignen sich die Flächen nicht für 
eine vorrangige Entwicklung und sollen 
entsprechend konkreten Flächenbedarfen 
angemessen entwickelt werden. 

LANGFRISTIGE POTENZIALFLäCHEN. Der 
Standort Binswangen mit einem Flächen-
potenzial von insgesamt 2,5 ha (Entwick-
lungspriorität C), soll langfristig als strate-
gische Flächenreserven von einer Entwick-
lung ausgenommen werden, um auf sich 
verändernde Nutzungsanfragen reagieren 
zu können. 
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6.2.2 Machbarkeitsstudie zur natur- 
  nahen Umgestaltung der ostrach 
Im ISEK wird das Ziel verfolgt, die Quali-
täten der Grüntenkaserne für die künftige 
Nutzung durch eine bessere Zugänglichkeit 
und Erlebbarkeit der Ostrach zu stärken.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wur-
den hierzu Möglichkeiten untersucht, eine 
naturnahe Umgestaltung der Ostrach im 
Zuge des Hochwasserschutzprojekts zu re-
alisieren (WGF Landschaft / HydroPro-
jekt, 2012).  Es wurden drei Varianten ent-
wickelt und aus wasserbaulicher und frei-
raumplanerischer Sicht bewertet. Dabei 
zeigte sich, dass grundsätzlich durchaus 
Möglichkeiten bestehen, abweichend von 
der planfestgestellten Lösung des Hoch-
wasserschutzes der Ostrach, den Deich zu-
rück zu verlagern und im Vorlandbereich 
Bodenabtrag vorzunehmen. Eine Umge-
staltung des Flusslaufs in Form von leich-
ten Schwüngen wird vom Wasserwirt-
schaftsamt kritisch bewertet, ist aber in 
gewissem Umfang nicht ausgeschlossen.  

Als größtes Hindernis für ein Abweichen 
von der Planfeststellungslösung stellt sich 
die zeitliche Verzögerung bei der Freistel-
lung der Grüntenkaserne heraus. Wäh-
rend die Freistellung nicht vor dem Jahr 
2018 erfolgen wird, sieht die Terminpla-
nung des Wasserwirtschaftsamt eine zügi-
ge Realisierung des Hochwasserschutzes 
vor (Baubeginn im Bereich der Grünten-
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kaserne geplant im Jahr 2015). Eine An-
frage an die Bundeswehr, ob Teilflächen 
der Grüntenkaserne zur Umgestaltung der 
Ostrach vorzeitig freigegeben werden kön-
nen, wurde von der Wehrbereichsverwal-
tung Süd negativ beantwortet. Weitere As-
pekte wie die noch ungeklärte Altlasten-
situation, unklare Auswirkungen auf die 
Neuabgrenzung des Wasserschutzgebiets 
Ortwang und die Notwendigkeit einer er-
gänzenden Planfeststellung führten in der 
Summe zur Festlegung des Wasserwirt-
schaftsamt, von der planfestgestellten Lö-
sung nicht abweichen zu wollen. Es be-
steht jedoch weiterhin die Möglichkeit, im 
mittleren Bereich der Grüntenkaserne auf 
rund 500m Länge eine Umgestaltung ent-
sprechend der Zielsetzung des ISEK unter 
Berücksichtigung der maßgebenden wass-
erwirtschaftlichen Belange durchzuführen.

Die Planung des ISEK geht daher davon 
aus, dass die Hochwasserschutzmaßnah-
me des Wasserwirtschaftsamt vor der 
Freigabe der Grüntenkaserne wie planfest-
gestellt erfolgt. Im nördlichen und im süd-
lichen Abschnitt wird die dabei gestalte-
te Lösung unverändert dauerhaft erhal-
ten. Im mittleren Bereich auf rund 500 m 
Länge soll nach Freistellung der Kaserne 
auf Basis einer ergänzenden Planfeststel-
lung eine nachträgliche Umgestaltung der 
Ostrach erfolgen, wobei der östliche Deich 
zur Landseite verlagert, im Vorlandbereich 
Boden abgetragen, die Zugänglichkeit zum 

Gewässer verbessert und ggf. seitliche 
Verlagerungen des Flussbetts zu Schlin-
gen durchgeführt werden sollen. 

6.3 Empfehlung für den weiteren Pla-
nungsprozess
Die fachliche Bewertung kommt zu dem 
Ergebnis, dass eine grundsätzliche Mach-
barkeit bei allen vier Varianten des Struk-
turkonzeptes gegeben ist, darüber hinaus 
weisen die Varianten jedoch deutliche Un-
terschiede in ihren Entwicklungsqualitä-
ten auf. Grundsätzlich ist der Ausbau des 
Knotenpunktes B 19 / B 308 mit Querung 
zur Albrecht-Dürer-Straße für alle vier 
Strukturkonzeptvarianten notwendig, da 
dieser das beabsichtigte Erschließungs-
system zur Innenstadt (Erschließungsvari-
ante „Netz“) gewährleistet.

Nach intensiver Erörterung und fachpla-
nerischer Abwägung hat der Stadtrat der 
Stadt Sonthofen im Mai 2012 beschlos-
sen, die Strukturkonzept-Variante 4 für 
die weitere Ausarbeitung des ISEK in der 
abschließenden Projektphase IV zugrun-
de zu legen. Zur Flächenvorsorge für eine 
verträgliche Gewerbeentwicklung wird 
die Stadt Sonthofen darüber hinaus ver-
stärkte Anstrengungen unternehmen, ge-
mäß „Strukturkonzept Variante 4 / Wei-
teres Untersuchungsgebiet“ eine Grund-
stücksverfügbarkeit der Gewerbepotenzi-
alflächen im Bereich der Bundesstraße 19 
(Rieden) herzustellen.
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Entsprechend dem gebilligten Ergebnis 
der Projektphase III wird in der abschlie-
ßenden Phase IV das Planungskonzept für 
die Konversionsflächen mit Umgebung auf 
Grundlage des Strukturkonzeptes (Varian-
te 4) verfeinert. Auf Grundlage des städ-
tebaulichen Rahmenkonzeptes werden 
ein integriertes Handlungs- und Maßnah-
menkonzept entwickelt und Entwicklungs-
stufen der Umsetzung aufgezeigt. Eine 
Kosten- und Finanzierungsübersicht und 
Empfehlungen zum Einsatz des besonde-
ren Städtebaurechts geben abschließend 
Hinweise für eine umsetzungsorientierte 
Konversionsstrategie.

7.1  städtebauliches Rahmenkonzept

Das städtebauliche Rahmenkonzept stellt 
die wichtigen strategischen Maßnahmen 
für eine sukzessive und vor allem langfris-
tig tragfähige räumliche und funktiona-
le Entwicklung für die drei Konversionss-
tandorte zusammen. Es bildet einen fach-
übergreifenden Orientierungsrahmen für 
die Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die im 
Verlaufe der städtebaulichen Erneuerung 
geplant und umgesetzt werden sollen. Als 
informelles Planwerk besitzt es ein ho-
hes Maß an Flexibilität, das eine Anpas-
sung an sich verändernde Gegebenheiten 
im Verlaufe des Prozesses möglich macht, 
ohne dabei die vereinbarten kommunalen 
Zielsetzungen aus den Augen zu verlieren.

7 Integriertes handlungskonzept
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städtebauliches Rahmenkonzept

Flächennutzung

Wohnflächen: Entwicklung mit besonderer Durchgrünung

Mischnutzung: Entwicklung mit besonderer Durchgrünung

Gewerbeflächen / Eingeschränkte gewerbliche Nutzung

Schwerpunkt Gewerbeflächenentwicklung 
Verträgliche Gewerbe- und Dienstleistungsentwicklung in Mischgebieten

Flurstücke Siedlungsraum 

Erschließung: Kaserne

Erschließung (MIV)

Wege und Campusflächen

Platzfächen

Stellplatzflächen

Neue Fußgängerbrücken

Neue Fußgängerbrücken - Optional

Erschließung: stadtgebiet

Optimierung Verkehrsraum / Knotenpunkte – Bundestraßen

Optimierung Verkehrsraum / Knotenpunkte – Innenstadterschließung

Optimierung Verkehrsraum / Knotenpunkte – Altstadtring

Verkehrsberuhigung und räumliche Aufwertung (z.B. Marktstraße)

Großflächige Stellplatzangebote Innenstadt (Vorschläge Neuansiedlung)

Anbindung und Vernetzung - Landschafträume

Zugänge und Vernetzung - Kasernenareale

Grünflächen
Grünfläche

Spielflächen/Gartenflächen

Sonstige Grünflächen/Landschaftsraum (Ist-Zustand)

Kiesbänke am Wasser

Gewässer

Einzelbäume (Bestand/Neu)

Einzelbäume (Bestand/Neu)– Betonung besonderer Raumstrukturen

Gehölze (Bestand/Neu)

Aussichtsturm / Freiraumgestaltung 

Baustruktur Kasernen

Baufenster - Neubau 

Bestand für Nachnutzung nicht geeignet / Gebäuderückbau empfohlen

Unterirdische Anlagen / Bunker

Nachnutzungseignung der Bausubstanz eingeschränkt / Zwischen- und Nachnutzungsoptionen prüfen  

Erhalt prägender Gebäudebestand / Nachnutzung empfohlen

Baustruktur Innenstadt

Baufenster – Neubau 

Umstrukturierung im Bestand 

Gebäude Umgebung

Gebäude Öffentliche Einrichtungen

Gebäude Betriebsverlagerung (in GE-Studie empfohlen)

sonstiges

Zentraler Versorgungsbereich

Brunnenanlage Ortwang - Weitere Schutzzone IIIA / IIIB (Planung)
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7.2 Jägerkaserne

STäDTEBAULICHE LEITLINIEN. Die Nach-
nutzung der Jägerkaserne nach Abzug der 
Bundeswehr sieht zentrumsorientierte Nut-
zungsmischungen vor, die die Innenstadt 
Sonthofens stärken und aufwerten. Insbe-
sondere die Ansiedlung von Nutzungsbau-
steinen aus den Bereichen Kultur, Bildung 
und Gesundheit werden angestrebt. Die Jä-
gerkaserne soll darüber hinaus ein Flächen-
angebot für innenstadtverträgliche Gewer-
benutzungen schaffen. Die bisherige räum-
liche Abgeschlossenheit der Jägerkaserne 
soll aufgelöst werden und zu einem offenen 
Campuscharakter umgestaltet werden. Da-
rin sollen identitätsstiftende Gebäude und 
Ensembles erhalten, die attraktiven Frei-
raumstrukturen ausgebaut sowie das inner-
städtische Freiraum- und Wegenetz ergänzt 
werden.

Die Zielsetzung zur Etablierung von öffent-
lichen und gemeinnützigen Einrichtungen 
(z.B. Bibliothek, Volkshochschule, „Haus 
der Vereine“) auf der Jägerkaserne mit vor-
gesehener Nachnutzung von vorhandenen 
Beständen ist insbesondere ein Ergebnis 
des Beteiligungsprozesses zum ISEK. Mög-
liche Synergien zwischen den verschiede-
nen öffentlichen Nutzungsbausteinen sind 
in der weiteren Umsetzung zu prüfen. 

UMSTRUKTURIERUNG DER KASERNEN-
FLäCHE. Im Norden der Jägerkaserne sollen 
zwischen Östlicher Alpenstraße und ein-

schließlich der Lehrwerkstätten Gewerbe-
flächen entstehen. Die drei Einzelbaufelder 
mit 2,6 ha Gesamtfläche sollen im begrenz-
ten Gewerbeflächenangebot Sonthofens 
ein neues Flächenpotenzial bereitstellen. 
Der Gebäudebestand in diesem Bereich ist 
– evt. mit Ausnahme der Lehrwerkstätten – 
nicht zu erhalten. Die Gewerbeflächen wer-
den über einen neuen Knotenpunkt an der 
Östlichen Alpenstraße erschlossen. Die An-
siedlung von gewerblichen Einrichtungen 
sollte sich in einem innenstadtverträgli-
chen Spektrum bewegen und das Ortsbild 
im Stadtzentrum nicht beeinträchtigen. Ne-
gative Auswirkungen auf umliegende Be-
reiche durch gewerbliche Emissionen sind 
auszuschließen.

Südlich der gewerblichen Baufelder an der 
Östlichen Alpenstraße liegt ein weiteres ge-
werbliches Baufeld mit 0,8 ha als Erweite-
rungsoption. Als langfristige Entwicklungs-
fläche kann der Bereich zwischen Lehr-
werkstätten und Mannschaftsgebäude als 
Gewerbefläche entwickelt werden, wenn 
über die drei nördlichen Baufelder hinaus 
Entwicklungsbedarf besteht. Die gewerbli-
che Nutzung in diesem Bereich ist jedoch 
eingeschränkt. Die Nutzung durch andere 
Funktionen sollte mittelfristig offen gehal-
ten werden.

Südlich der Gewerbeflächen soll an Östli-
cher Alpenstraße und Berghofer Straße ein 
Campus aus drei Teilbereichen entstehen. 
Den ersten Baustein bildet das Hörsaalge-

bäude, es soll entsprechend seiner Gebäu-
destruktur mit einer Bildungseinrichtung 
aus dem Berufsbildungssektor nachgenutzt 
werden. Optional ist dazu auch eine Integ-
ration und Nachnutzung der Lehrwerkstät-
ten denkbar. 

Den zweiten Campus-Baustein stellt das 
Stabsgebäude mit dem Eingangsturm dar. 
Das stadtbildprägende Turmgebäude mit 
dem Tordurchgang soll zukünftig an der 
neuen Kasernenzufahrt ein repräsentatives 
Entree bilden. Hier soll nach Möglichkeit 
ein Gesundheitszentrum entstehen und da-
mit die medizinische Vorprägung (Sanitäts-
abteilung) des Gebäudes nutzen. Außer-
dem soll das Stabsgebäude mit der Biblio-
thek und der VHS kulturelle Einrichtungen 
aus der Innenstadt Sonthofens aufnehmen. 

Als drittes Element soll eine weitere öffent-
liche Einrichtung die Campus-Landschaft 
an der Kreuzung Östliche Alpenstraße und 
Berghofer Straße ergänzen. Der öffentliche 
Neubau soll dabei strenge Anforderungen 
an eine hochwertige Gestaltung gewähr-
leisten, um das Stadtbild an der stark fre-
quentierten Ortsdurchfahrt und Innenstad-
teinfahrt positiv zu prägen. Die besonderen 
Standortvorteile (Verkehrserschließung, re-
präsentative Lage) stellen eine hohe Eig-
nung u.a. für die Ansiedlung eines Feuer-
wehr- und Rettungszentrums dar. 
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Rahmenkonzept: Ausschnitt Jägerkaserne

An der Richard-Wagner-Straße soll im Be-
reich der Mannschaftsunterkünfte und der 
Kantine ein stark durchgrüntes Mischquar-
tier entstehen. Direkt am Wagner-Park soll 
ein Hotel angesiedelt werden, darüber hin-
aus soll das Nutzungsspektrum im Bereich 
Wohnen, Dienstleistung und Gesundheit 
liegen. Das bestehende Gebäudeensemble 
soll nach Möglichkeit erhalten oder durch 
Neubauten wiederhergestellt werden.

Im Richard-Wagner-Park soll das Offiziers-
kasino erhalten werden. Das Gebäude soll 
für eine kulturelle Nachnutzung umgebaut 
werden, z. B. als „Haus der Vereine“.

AUSGESTALTUNG DER FREIRAUMSTRUK-
TUR. Auf dem Gelände der Jägerkaserne 
sollen zentrale Bausteine eines neuen Frei-
raumsystems der Stadt Sonthofen realisiert 
werden. Sie sind Bestandteil eines Grü-
nen Bandes, das den Kalvarienberg mit der 
Ostrach und den Landschaftsräumen nörd-
lich der Stadt vernetzen soll.

Der im südwestlichen Teil des Kasernen-
areals geplante Wagner-Park ist als viel-
fältig nutzbare, intensiv gestaltete öffent-
liche Grünfläche konzipiert, die Raum bie-
tet für Aufenthalt, ruhige Erholung und Kin-
derspiel. Der nördlich daran anschließen-
de Grünzug grenzt an der Westseite direkt 
an den städtischen Friedhof an. Hier sollen 
dem Friedhof zugeordnete Aufenthaltsbe-
reiche entstehen. Ggf. können auch Sonder-
formen der Bestattung, etwa Grabstätten in 
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einer gemeinsamen Gartenanlage („Memo-
riam-Garten“), hier ihren Platz finden. Eine 
nord-süd-gerichtete Wegeverbindung soll 
die neuen Grünflächen durchziehen und 
von der Richard-Wagner-Straße zur Öst-
lichen Alpenstraße verlaufen. 

Der vorhandene prägnante Baumbestand, 
vor allem im südlichen Teil der Kaserne 
wird in die Planung integriert und soll er-
halten werden. Er wird dem neuen Quartier 
bereits von Anfang an einen besonderen 
Charakter verleihen. 

Zwischen dem Wagner-Park und dem Cam-
pusbereich an der Kreuzung Östliche Al-
penstraße und Berghofer Straße spannt 
sich eine ost-west gerichtete Freiraumach-
se auf, welche zwischen dem Mischgebiet 
mit kulturellen Einrichtungen, Gesundheits-
zentrum, Dienstleistung und Wohnen im 
Süden und den Gewerbegebieten im Nor-
den vermittelt sowie Campus und Park ver-
bindet. 

Auch im Campusbereich soll der Grünbe-
stand weitgehend erhalten und dazu ge-
nutzt werden, eine besondere Standortqua-
lität zu entwickeln. Repräsentativ gestalte-
te Vorplätze bilden die Eingangsbereiche 
zu den drei Campusbausteinen. Die not-
wendigen Stellplätze sollen durch eine an-
sprechende Gestaltung und eine Überstel-
lung mit Bäumen in das Freiraumsystem in-
tegriert werden. Die besondere Bedeutung 
des Campus-Entrees um das Turmgebäude 

an der Richard-Wagner-Straße soll durch 
eine angemessene Freiraumgestaltung ge-
würdigt werden. 

UMGANG MIT DEM GEBäUDEBESTAND/
ZWISCHENNUTZUNGEN. Das Stabsgebäu-
de mit Turm (Nr. 1, 2), das Lehrgebäude 
(Nr. 10) und das Offizierskasino (Nr. 23) 
sollen erhalten werden. Ein Erhalt des 
Werkstattgebäudes (Nr.14) oder einzelner 
Mannschaftsgebäude aus dem Ensemble an 
der Richard-Wagner-Straße ist zu prüfen – 
ggf. ist die Struktur durch Neubauten wie-
derherzustellen. Der Erhalt weiterer Gebäu-
de erscheint durch mangelnde bauliche 
Qualität und/oder fehlendes Nachnutzungs-
potenzial nicht zweckmäßig. 

Eine gewerbliche Zwischennutzung der Ge-
bäude, die zu erhalten sind oder deren Er-
halt geprüft werden soll, ist grundsätzlich 
möglich. Zwischennutzungen sollten jedoch 
in Art und Umfang nur dort gewählt wer-
den, wo eine Etablierung dauerhafter Nut-
zungen unterstützt werden kann. Zwischen-
nutzungen sind grundsätzlich zeitlich zu 
begrenzen. 

NEUORDNUNG DER ERSCHLIESSUNGS-
STRUKTUR. Die Erschließungsstruktur der 
Jägerkaserne wird neu geordnet. Eine neue 
Haupterschließung von Norden soll zu-
künftig das gewerbliche Verkehrsaufkom-
men der Jägerkaserne aufnehmen. Im Zuge 
der Schaffung einer zusätzlichen Zufahrt an 
der Östlichen Alpenstraße soll auch die Er-

schließungssituation der nördlich angren-
zenden Einzelhändler umstrukturiert wer-
den. Hierzu ist die Bündelung in einem 
Knotenpunkt an der Östlichen Alpenstra-
ße vorgesehen. Die zweite Haupterschlie-
ßung soll zukünftig von der Berghofer Stra-
ße, östlich des Stabsgebäudes, in die Jä-
gerkaserne führen. Damit soll das Turmge-
bäude wieder einen repräsentativen Ein-
gang zum Kasernenareal bilden. Die derzei-
tige Hauptzufahrt am Mühlenweg wird ge-
schlossen, der Mühlenweg zugunsten des 
Wagner-Parks zurückgebaut. Das derzeit 
über den Mühlenweg erschlossene Wohn-
gebäude soll zukünftig über die neue nörd-
liche Zufahrt der Jägerkaserne erreichbar 
sein. Das Umspannwerk soll zukünftig über 
den Parkplatz am Offizierskasino erschlos-
sen werden. Der Parkplatz soll neben Be-
suchern des Offizierskasinos auch Besu-
chern des Friedhofs dienen und direkt an 
die Richard-Wagner-Straße angebunden 
werden. 

Eine direkte Durchfahrtsmöglichkeit zwi-
schen B 308 Östliche Alpenstraße und 
Richard-Wagner-Straße durch die Jägerka-
serne (vgl. Planungsfall 3, Verkehrskonzept 
ISEK Modus Consult) ist zur Sicherung der 
im Quartier gewünschten städtebaulichen 
Qualität zwingend zu vermeiden. Für die 
Etablierung der vorgesehenen Nutzungs-
bausteine und Freiflächenangebote (u.a. 
Wohnen am Park, Campus, Wagner-Park) 
ist ein vergleichsweise verkehrsreduziertes 
Umfeld von entscheidender Bedeutung.
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Für Fußgänger und Radfahrer soll die Jä-
gerkaserne an zahlreichen Stellen zu-
gänglich und durchquerbar gemacht wer-
den. Von besonderer Bedeutung ist eine 
Nord-Süd-Vernetzung (Innenstadt-Grünten-
kaserne) mit Querungen der Richard-Wag-
ner-Straße und der Östlichen Alpenstraße. 
Daneben ist auch die Vernetzung des Cam-
pus mit Sontra und Grundschule südlich 
der Berghofer Straße von Bedeutung. 

7.3 Grüntenkaserne

STäDTEBAULICHE LEITLINIEN. Die Grün-
tenkaserne soll nach Abzug der Bundes-
wehr als attraktiver Wohnstandort an der 
Ostrach entwickelt werden. Im Zuge der 
Anpassung des Hochwasserschutzes an der 
Ostrach soll der Flusslauf renaturiert wer-
den und ein öffentlicher Grünzug mit hoch-
wertigen Freiraumqualitäten entlang des 
Gewässers entstehen. Im Osten der Kaser-
ne soll am Salzweg mit dem Nutzungsmix 
„Wohnen und Arbeiten“ eine funktionale 
Verdichtung erzielt werden. Der zentrale 
Bereich der Kaserne stellt unter dem The-
ma „Wohnen an der Ostrach“ ein Wohnflä-
chenangebot dar. Es soll entsprechend dem 
zukünftigen Wohnflächenbedarf Sontho-
fens schrittweise erschlossen werden und 
damit die Wohnflächenversorgung langfris-
tig sichern. Eine gewerbliche Nutzung der 
Grüntenkaserne ist lediglich im südöstli-
chen Bereich als Mischgebiet vorgesehen. 

Rahmenkonzept: Ausschnitt Grünterkaserne
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UMSTRUKTURIERUNG DER KASERNEN-
FLäCHE. Die Grüntenkaserne soll nach Ab-
zug der Bundeswehr als Wohnstandort ent-
wickelt werden und sich damit harmonisch 
in das Umfeld einfügen. Die innenstadt-
nahe Lage und die Freiraumqualität der 
Ostrach stellen die Voraussetzungen für 
eine attraktive Wohnqualität dar.

Die räumliche Struktur ordnet die nach 
Südwesten zur Ostrach ausgerichteten Bau-
felder entlang einer Erschließungsachse an. 
Die Achse spannt sich zwischen einem neu-
en Anschluss am Salzweg und einer neu-
en Anbindung an den Zainschmiedeweg 
auf. Die voneinander unabhängige Entwick-
lungsrichtung der Baufelder folgt der Ach-
se von Ost nach West und ermöglicht eine 
phasenweise Entwicklung der Wohnbau-
flächen, gegliedert durch grüne Korridore. 
Baufelder, Freiräume und Erschließungsflä-
chen richten sich am Raster der Grünten-
kaserne aus. Die bauliche Dichte und Typo-
logie soll sich maßstäblich am Umfeld ori-
entieren.

Im Osten der Grüntenkaserne sollen am 
Salzweg MI-Flächen ausgewiesen werden. 
Unter dem Thema „Wohnen und Arbeiten“ 
soll hier eine wohnverträgliche Funktions-
vielfalt entstehen. Das Torgebäude soll in 
diese Struktur integriert werden und mit ei-
nem Vorplatz ein Entree am Salzweg bil-
den. 

AUSGESTALTUNG DER FREIRAUMSTRUK-
TUR. Die Entwicklung der Freiraumstruk-
tur für das zukünftige Quartier auf der 
Grüntenkaserne ist eng verbunden mit der 
Schaffung naturnaher Freiflächen entlang 
der Ostrach. Das Freiwerden der Grünten-
kaserne bietet die einmalige Gelegenheit, 
dem Fluss mehr Raum zu geben, entlang 
der Ostrach einen attraktiven gewässerbe-
zogenen Freiraum zu entwickeln und damit 
ein Stück alpine Natur in die Stadt zu inte-
grieren. Die Lage an einer attraktiven Was-
serfläche soll der angestrebten Wohnnut-
zung auf dem ehemaligen Kasernenareal 
eine besondere Qualität verleihen.

Das ISEK sieht daher vor, entlang des Flus-
ses einen rund 50 m breiten, parallel zum 
Fluss verlaufenden Grünraum auszubilden, 
der zusammen mit dem Bereich um den 
derzeitigen Sportplatz den Ostrachpark bil-
den wird. 

Zunächst wird – noch vor Freistellung der 
Kaserne – durch das Wasserwirtschaftsamt 
die planfestgestellte Hochwasserschutz-
maßnahme durchgeführt (vgl. Kap. „Mach-
barkeitsstudie zur naturnahen Umgestal-
tung der Ostrach“). Dabei wird im nördli-
chen und südlichen Abschnitt die endgülti-
ge Form des Gewässers und der Deiche her-
gestellt. Auf der Deichkrone soll ein Rad- 
und Fußweg, der eng mit der Erschließung 
des Quartiers vernetzt ist und von einer 
Baumreihe begleitet wird, verlaufen. Plät-

ze entlang des Weges bieten Aufenthalts-
möglichkeiten und Ausblicke. Neue Fuß-
gängerbrücken sollen eine bessere Vernet-
zung der Stadtteile über die Ostrach hin-
weg erlauben. 

Im mittleren Teil soll nach Freiwerden der 
Kaserne eine nachträgliche Umgestaltung 
erfolgen. Es ist angedacht, in diesem Ab-
schnitt die Deichlinie des ostseitigen Hoch-
wasserschutzdeichs an den Rand der künf-
tigen Bebauung zu verlagern. Zwischen 
dem Fluss und dem abgerückten Deich soll 
ein Flussvorland entstehen, das sich durch 
Geländeabtrag zum Wasser hin orientieren 
kann. Dieses Vorland ist als vielfältig nutz-
barer, öffentlicher Freiraum mit direktem 
Bezug und Zugangsmöglichkeiten  zum 
Wasser konzipiert. Für die Ostrach selbst 
werden eine moderate Umgestaltung des 
bisher schnurgeraden Verlaufs zu sanften 
Flussschlingen und eine flachere Uferaus-
bildung unter Berücksichtigung der was-
serwirtschaftlichen Belange angestrebt. Da-
durch sollen der Zugang zum Wasser er-
leichtert werden und Möglichkeiten zum 
Baden und zum Aufenthalt am Wasser ge-
schaffen werden. Im Bereich des bisherigen 
Sportplatzes sollen öffentliche Grünflächen 
geschaffen werden und Flächen für einen 
Wasserspielplatz, Jedermann-Sport und Ju-
gendspiel bieten.  

Parallel zum Mühlgraben verläuft ein weite-
rer schmaler Grünstreifen mit Wegeverbin-
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dung. Zwischen den Grünzügen an den bei-
den Gewässern soll sich etwa in der Mitte 
des Kasernengeländes ein zentraler Quar-
tierspark aufspannen. Dieser Quartierspark 
kann Retentionsflächen zum Rückhalt und 
zur Versickerung von Regenwasser auf-
nehmen, in Teilen können auch dauerhafte 
Wasserflächen ausgebildet werden. Bei der 
weitergehenden Planung und Anlage dieser 
Flächen ist die Schutzgebietsverordnung 
des Wasserschutzgebietes Ortwang zu be-
achten. Gemäß Musterverordnung des Bay-
erischen Landesamts für Umwelt ist in der 
Schutzzone III B die Errichtung von  „Anla-
gen zur Versickerung des von Dachflächen 
abfließenden Wassers“ gestattet. Durch 
Festsetzungen im B-Plan, wie zum Beispiel 
durch den Ausschluss von Dächern mit un-
gebundenen Metallen, oder die Ausgestal-
tung der Versickerungseinrichtungen kön-
nen Beeinträchtigungen des Grundwas-
sers vermieden werden. Grundsätzlich soll-
te die Versickerung möglichst großflächig 
und über belebte Bodenschichten erfolgen. 
Neu angelegte Gewässer müssen unter Um-
ständen abgedichtet werden. Bei der Um-
gestaltung der Ostrach ist bei der weiteren 
Planung und deren Umsetzung darauf zu 
achten, dass nicht verstärkt Uferfiltrat des 
Flusses in das Grundwasser gelangt. 

Der zum Teil wertvolle Bestand an älteren 
Laubbäumen in der Grüntenkaserne wird 
soweit wie möglich in die Planung integ-
riert und erhalten.

GARTENSCHAU. Die Durchführung einer 
Gartenschau bietet sich als Instrument zur 
Umsetzung und Realisierung des ange-
strebten Grün- und Freiflächenkonzeptes 
des ISEK an, vor allem zur nachträglichen 
Umgestaltung der Ostrach und zur Anlage 
des „Ostrachparks“ auf dem Areal der 
Grüntenkaserne. Die Stadt Sonthofen prüft 
daher, sich auf Grundlage eines vertiefen-
den Grünraumkonzepts bei der Gesell-
schaft zur Förderung der Bayerischen Gar-
tenschauen um die Ausrichtung einer Gar-
tenschau bewerben. 

Die Durchführung einer Gartenschau wür-
de zusätzliche Fördermöglichkeiten für die 
Schaffung von Grün erschließen. Darüber 
hinaus ist in der Regel mit einer solchen 
Veranstaltung eine dynamische Schubkraft 
verbunden. Erfahrungsgemäß bringt sie 
weitere Projekte der Stadtentwicklung in 
Gang, vereinigt die Bürgerschaft hinter ei-
nem durchwegs positiv empfundenen Er-
eignis, stärkt die Außendarstellung und 
setzt somit einen Impuls für die touristi-
sche Attraktivität der Stadt.

UMGANG MIT DEM GEBäUDEBESTAND/ 
ZWISCHENNUTZUNGEN. Der Erhalt des 
Torgebäudes (Nr. 10) am Salzweg wird auf-
grund des hohen Identifikationswertes 
empfohlen. Erhalt und Nachnutzung des 
Wirtschaftsgebäudes (Nr. 5) sowie einzel-
ner Kfz-Werkstätten und -hallen (zur Zwi-
schennutzung) sind zu prüfen. Der Erhalt 

weiterer Gebäude erscheint wegen man-
gelnder baulicher Qualität und/oder fehlen-
dem Nachnutzungspotenzial nicht zweck-
mäßig. 

Zeitlich befristete Zwischennutzungen er-
scheinen besonders bei den Werkstätten 
und Lagerhallen durch Dienstleistungs-/Ge-
werbebetriebe sinnvoll. Weitere Zwischen-
nutzungen von Gebäuden, die zu erhalten 
sind oder deren Erhalt geprüft werden soll, 
sind grundsätzlich möglich. 

NEUORDNUNG DER ERSCHLIESSUNGS-
STRUKTUR. Die Haupterschließung der 
Grüntenkaserne erfolgt von Osten über den 
Salzweg, mit einer neuen Zufahrt nördlich 
des heutigen Haupteingangs. Die Tordurch-
fahrt kann optional weiter freigehalten wer-
den. Darüber hinaus soll mit einer Brücke 
ein neuer Anschluss an den Zainschmiede-
weg geschaffen und so die „Sackgassen-Si-
tuation“ zwischen Ostrach und Mühlkanal 
aufgelöst werden.

Die Isolierung der Grüntenkaserne soll zu-
dem durch Fußgängerbrücken über die 
Ostrach und neue Fußwegebeziehungen 
zum Zainschmiedeweg und zur Elsa-Brand-
ström-Straße aufgelöst werden. Durchgän-
gige Fuß- und Radwegeverbindungen sol-
len die Grüntenkaserne mit der Innenstadt 
vernetzen.
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7.4 standortverwaltung (stoV)

STäDTEBAULICHE LEITLINIEN. Mit der Ent-
wicklung der STOV als attraktives Wohn-
quartier soll die Tannach-Siedlung arron-
diert werden. Durch die Gestaltung von 
Grün- und Spielflächen sowie neue Bezü-
ge in das Tannach-Wäldchen und an die 
Ostrach soll die Wohnstandortqualität auf-
gewertet werden.

UMSTRUKTURIERUNG DER KASERNEN-
FLäCHE. Auf dem Areal der STOV wird eine 
Nachnutzung als Wohnquartier vorgese-
hen. Um einen zentralen Wohnplatz grup-
pieren sich mehrere Baufelder. Die Bebau-
ungsstruktur mit Einfamilien- und Reihen-
typologie orientiert sich an der Umgebung. 
Nach Süden zur Hans-Böckler-Straße sind 
auch dichtere Bauformen möglich, um die 
Verkehrsemissionen auszuschließen. Die 
eingeschränkte Freiraumqualität im Sü-
den an der Hans-Böckler-Straße soll durch 
den zentralen Quartiersplatz ausgeglichen 
werden. Er soll einen verkehrsberuhigten 
Wohnhof, Treffpunkt und Spielfläche dar-
stellen und dem Wohnquartier eine eigene 
Identität verleihen. 

AUSGESTALTUNG DER FREIRAUMSTRUK-
TUR. Im westlichen Bereich der STOV, und 
damit im Zentrum der Tannach-Siedlung 
gelegen, soll ein öffentlicher Grünraum für 
das neue Quartier und die Tannach-Sied-
lung insgesamt entstehen. Ergänzend zu 
dem schon bestehenden Freizeitange-

bot für Jugendliche am Tannach-Wäldchen 
und am Abendteuer-Spielplatz soll hier ein 
Spielplatz für jüngere Kinder (6-12 Jahre) 
entstehen. Die Grünfläche soll zudem einen 
Baustein des neuen Freiraumsystems der 
Stadt Sonthofen darstellen und eine fußläu-
fige Wegeverbindung ermöglichen, die das 
Tannach-Wäldchen mit der Ostrach verbin-
det. Angestrebt wird darüber hinaus der 
Bau einer neuen Fußgängerbrücke über die 
Ostrach, welche die neue Wegeverbindung 
in die Landschaftsräume nördlich des Flus-
ses weiterführt.

UMGANG MIT DEM GEBäUDEBESTAND/
ZWISCHENNUTZUNGEN. Der Gebäudebe-
stand soll langfristig nicht erhalten wer-
den. Nicht störende Zwischennutzungen 
der Verwaltungsgebäude und Lagerhal-
len durch Dienstleistungs-/Gewerbebetrie-
be sind möglich. Emissionen über den Grad 
der aktuellen militärischen Nutzung hinaus 
sollen nicht zulässig sein.

NEUORDNUNG DER ERSCHLIESSUNGS-
STRUKTUR. Die Erschließung des Wohn-
quartiers Tannach erfolgt von Osten als 
Stichstraße. Neben diesem Anschluss (be-
stehende Zufahrt am „Im Tannach“) ist   
keine weitere Anbindung für den Pkw-Ver-
kehr vorgesehen. Neue fußläufige Verknüp-
fungen in das Tannach-Quartier sollen im 
Westen und Norden erstellt werden, au-
ßerdem ist eine Fußgängerquerung der 
Hans-Böckler-Straße zum Tannach-Wäld-
chen im Süden vorgesehen.

Rahmenkonzept: Ausschnitt STOV

7 Integriertes handlungskonzept
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Ergänzende Flächen der 
Konversionsareale

Konversionsareale
Jägerkaserne Grüntenkaserne stoV

Gesamtfläche 122.016 m² 187.983 m² 22.457 m²

davon

Bauflächen 81.846 m² 64.904 m² 11.359 m²

GE (Gewerbe) 26.191 m²

GEE (eingeschränktes Gewerbe) 8.481 m²

MI (Dienstleistung/Wohnen) 18.582 m² 21.856 m²

MI „Campus“ (Schwerpunkt Bildung) 20.510 m²

WA (Wohnen) 43.048 m² 11.359 m²

SO (Gemeinbedarfsflächen) 8.082 m²

Öffentliche Erschließung 19.236 m² 25.317 m² 3.497 m²

Öffentliche Grünflächen 20.934 m² 97.762 m² 7.601 m²

Jägerkaserne:  

Offizierskasino ■ ■Mühlenweg

Grüntenkaserne: 

Alarmstraße Ostrach

Gesamtfläche 11.295 m² 62.639 m²

davon

Öffentliche Erschließung 846 m² 493 m²

Öffentliche Grünflächen 10.449 m² 62.146 m²

7.5 Flächenbilanz der Konversionsareale

Aus dem dargestellten städtebaulichen 
Rahmenkonzept lässt sich folgende Flä-
chenbilanz für die Konversionsareale ab-
leiten.
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7.6 Weitere Entwicklungsschwerpunkte: 
 Umgebung der Kasernen und Innen- 
 stadt

VERKEHRSERSCHLIESSUNG INNENSTADT. 
Integriert mit der städtebaulichen Pla-
nung wird im Rahmen des ISEK ein Ver-
kehrskonzept erstellt, das neben der Ver-
kehrsanbindung der Konversionsflächen 
insbesondere Maßnahmen zur Erreich-
barkeit und im Bereich der Innenstadt be-
trachtet. Die Verkehrskonzeption und de-
ren verkehrsplanerische Bewertung durch 
eine Verkehrsmodellrechnung ist im Ein-
zelnen im „Verkehrskonzept ISEK“ von 
Modus Consult Ulm als fachgutachterli-
cher Beitrag zum ISEK dargestellt.

Die derzeitige Verkehrserschließung der 
Innenstadt ist im Wesentlichen durch die 
relativ stark belastete Grüntenstraße ge-
prägt. Die Verteilung zu den innerstädti-
schen Zielen erfolgt dabei über einen so-
genannten „Altstadtring“. Die Erreichbar-
keit von Süden wird über den bestehen-
den Straßenzug Altstädter Straße – Markt-
straße sichergestellt. In der verkehrlichen 
Erschließungssituation der Sonthofener 
Innenstadt müssen bereits in der Ist-Situ-
ation Defizite und Optimierungsnotwen-
digkeiten (Verkehrsqualitäten, Wegwei-
sung-Orientierung, Nutzungskonflikte) lo-
kalisiert werden, die sich im Zusammen-
hang mit der Nachnutzung der Kasernen-
areale weiter verschärfen werden (vgl. 

Kap. 3 „Städtebauliche und landschafts-
planerische Analyse“ sowie Verkehrskon-
zept, Modus Consult). Besonders für die 
Leistungsfähigkeit der bereits in der 
Ist-Situation stark belasteten Knotenpunk-
te („Brüchle-Kreuzung“, AS B 19 / B 308 
etc.) sind Maßnahmen zur Optimierung 
der städtischen Erschließungsstruktur als 
bedeutenden Baustein zur Stärkung und 
Funktionalität der Innenstadt bereits vor 
der Freigabe der Konversionsflächen er-
forderlich. 

Das Städtebauliche Rahmenkonzept be-
rücksichtigt das verkehrsplanerische Netz-
konzept zur Neuorientierung der innen-
stadtrelevanten Verkehrsrelationen. Ne-
ben einem noch zu ergänzenden bzw. zu 
erweiternden Parkstandsangebot (Stand-
orte Flurstraße bzw. Immenstädter Straße) 
und einem abgestimmten Parkraumbewirt-
schaftungskonzept sind entsprechend dem 
Verkehrskonzept ISEK folgende verkehrs-
planerische Netzelemente notwendig:
■■  Optimierung AS B 19 / B 308 Östli-

che Alpenstraße mit Querspange zur 
Al brecht-Dürer-Straße als zusätzliche  
Innenstadtzufahrt (Entflechtung beste-
hender Verkehrsrelationen)

■■  Verbindung OA 4 Altstädter Straße – 
Freibadstraße zur Verkehrslenkung auf 
westlichen Innenstadtring von Süden

■■  Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich 
Marktstraße

■■  Verkehrsführungs- bzw. Gestaltungs-
konzeption Grüntenstraße – Oberall-
gäuer Platz – Rathausplatz zur Opti-
mierung der Erreichbarkeit der Innen-
stadt

Mit diesen Maßnahmen wird die Erschlie-
ßungsqualität der Innenstadt optimiert und 
die Erreichbarkeit der Parkierungsstandor-
te verbessert. Umwegfahrten werden ver-
mieden und bestehende Verkehrsrelatio-
nen entflechtet. Parallel dazu ist beabsich-
tigt, im Rahmen des Mobilitätskonzeptes 
der Stadt Sonthofen eine Mobilitätsdreh-
scheibe im Bereich des Bahnhofs zu ent-
wickeln. Dabei ist es das Ziel, die vorhan-
denen Verkehrsträger im Modal-Split (Fuß-
gänger, Radfahrer, ÖPNV, MIV) unter Be-
rücksichtigung neuer Angebote (E-Mobili-
tät, Car-Sharing etc.) sinnvoll miteinander 
zu vernetzen und die Erreichbarkeit der In-
nenstadt auch langfristig zu gewährleisten. 

UMSTRUKTURIERUNGSBEDARF IN DER IN-
NENSTADT. Die Jägerkaserne soll mit einer 
zentrumsorientierten Nutzungsmischung 
umgenutzt werden. Dazu sollen Einrichtun-
gen aus den Bereichen Kultur, Bildung und 
Soziales auf den großen Flächenpotenzia-
len oder in den Bestandsgebäuden angesie-
delt werden. Die Stadt Sonthofen kann da-
mit in Abhängigkeit des Freigabezeitpunk-
tes der Konversionsflächen auf dringenden 
Handlungsbedarf in der Innenstadt reagie-
ren und bestehende Einrichtungen in die 

7 Integriertes handlungskonzept
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Der Kalvarienberg soll als Hausberg der 
Stadt Sonthofen hervorgehoben und bes-
ser mit der Innenstadt und den weiteren 
Freiräumen der Stadt vernetzt werden. Die 
vorhandenen Zugänge sollen dazu gestal-
terisch aufgewertet und neue Zugänge ge-
schaffen werden. Einen wesentlichen Bei-
trag hierzu soll eine Verkehrsberuhigung 
im Bereich der Marktstraße bilden, vgl. Ver-
kehrskonzept. 

Der Marktanger als eine der wenigen zen-
tral gelegenen Grünflächen der Stadt und 
als wichtiger Bestandteil des geplanten 
„Grünen Bandes“ vom Kalvarienberg zur 
Ostrach soll gestalterisch aufgewertet wer-
den.

Die öffentlichen Räume im Stadtzentrum 
sollen qualifiziert werden. Besondere Be-
deutung haben dabei die Zugänge zur In-
nenstadt. Der Bahnhofsvorplatz soll neu ge-
staltet werden. Entlang des „Altstadtrings“ 
sollen Stadteingangsplätze definiert und 
ausgestaltet werden (Freibadstraße/Im-
menstädter Straße, Blumenstraße/Flurstra-
ße, Blumenstraße/Grüntenstraße, Oberall-
gäuer Platz, Mühlenweg/Hindelanger Stra-
ße). 

Im Osten der Jägerkaserne soll ein Cam-
pus mit Einrichtungen aus Kultur und Bil-
dung entstehen und sich mit den bestehen-
den Einrichtungen Sontra und Grundschu-
le über die Berghofer Straße hinweg ver-

netzen. Durch die Aufwertung und Neu-
gestaltung der Außenanlagen der öffent-
lichen Einrichtungen soll der Campus das 
Netz der öffentlichen Freiräume stärken. Im 
nordwestlichen Stadtgebiet wird das Tan-
nach-Wäldchen als bedeutender Freiraum, 
vor allem für Jugendliche, erhalten.

INNENSTADT UND EINZELHANDEL. Die 
Stärkung der Sonthofener Innenstadt und 
insbesondere des historischen Stadtkerns 
ist neben der Umnutzung der Kasernen-
standorte ein wichtiges Ziel des Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzeptes (vgl. Kap. 
5 Kommunale Zielbestimmung). Begleitend 
zum ISEK Sonthofen wurde dazu ein Ein-
zelhandelskonzept erstellt (BulwienGesa 
AG, 2012). Die Handelsschwerpunkte sol-
len sich rund um die Fußgängerzone kon-
zentrieren und den vielfältigen Branchen-
mix nachhaltig sichern. Vor diesem Hinter-
grund sind zentrenrelevante Einzelhandels-
nutzungen auf den Konversionsstandor-
ten auszuschließen. Im Zusammenhang mit 
den geplanten Wohnnutzungen sind jedoch 
quartiersbezogene Nahversorgungseinrich-
tungen denkbar.

Die im Rahmen des Einzelhandelskonzep-
tes vom Stadtrat der Stadt Sonthofen be-
schlossene Abgrenzung des Zentralen Ver-
sorgungsbereichs wird im städtebaulichen 
Rahmenkonzept nachrichtlich übernom-
men. 

 

Jägerkaserne verlagern oder umstrukturie-
ren. Dazu gehören zum Beispiel die Biblio-
thek, die VHS oder die Feuerwehr. Die der-
zeitigen Standorte dieser Einrichtungen 
könnten räumlich neu geordnet werden. 

STADTFORUM. Da in Sonthofen ein mode-
renes Veranstaltungszentrum fehlt, wurde 
im Rahmen des Beteiligungsprozesses und 
der stadtpolitischen Diskussion zum ISEK 
ein neues Stadtforum angedacht. Im ISEK 
wurden hierzu mögliche Standorte auf der 
Jägerkaserne sowie im Bereich des Markt-
angers geprüft. Das städtebauliche Rah-
menkonzept schlägt den Marktanger als 
Standort vor und berücksichtigt diesen Be-
reich für einen entsprechenden öffent-
lichen Bedarf. Das Stadtforum soll das mo-
dernisierungsbedürftige Haus Oberallgäu 
ersetzen und weitere soziale und kulturelle 
Funktionen bündeln. Ein grundlegendes 
Nutzungsprogramm soll durch eine Unter-
suchung der städtischen Kultureinrichtun-
gen ermittelt werden. Das Stadtforum soll 
den Marktanger aufwerten und aus seiner 
rückwärtigen Lage hinter Rathaus und 
Landratsamt befreien. Zugleich muss der 
Neubau sich in das Grüne Band zwischen 
Kalvarienberg und Ostrach integrieren.

FREIRAUMQUALIFIZIERUNG INNENSTADT 
SONTHOFEN. Neben der Schaffung neuer 
Freiräume auf den Konversionsflächen sol-
len die vorhandenen Freiräume der Stadt 
Sonthofen aufgewertet werden. 
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Umnutzung und Gestaltung der Konversi-
onsstandorte Jägerkaserne, Grüntenkaser-
ne und Standortverwaltung (STOV) sind 
als langfristiger Prozess zu gestalten, in 
dem Maßnahmen und Projekte in einem 
zeitlich gestuften Handlungsrahmen ein-
geordnet und priorisiert werden müssen. 
Ziel des Stufenkonzeptes ist es, für das 
umfangreiche Maßnahmenpaket Projekt-
abhängigkeiten sowie Umsetzungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten zu berück-
sichtigen. Die Einzelmaßnahmen des Rah-
menkonzepts werden dazu in vier Ent-
wicklungsstufen innerhalb eines Zeit-
raums von 15 Jahren und darüber hinaus 
(5. Stufe) eingeteilt. Die Jahresangaben 
beruhen dabei auf der Annahme, dass die 
Kasernen im Jahr 2018 durch die Bundes-
wehr freigestellt werden. Sollte die 
Freistellung erst später erfolgen, sind die 
Zeiträume entsprechend anzupassen:

stufe 1 
Zeitraum bis 2018 (2013-2017)
Beinhaltet Maßnahmen, die auch vor dem 
Abzug der Bundeswehr und dem Freiwer-
den der Kasernenareale umgesetzt wer-
den können.

stufe 2 
Zeitraum ab 2018  (2018-2021)
Beinhaltet Maßnahmen mit besonderer 
Bedeutung, die zeitnah nach Freiwerden 
der Kasernenareale durchgeführt werden 
sollen.

stufe 3 
Zeitraum 2022 oder 2024
Beinhaltet im Schwerpunkt die mögliche 
Durchführung einer Landesgartenschau. 

stufe 4 
Zeitraum bis 2028 (2024-2027)
Beinhaltet Maßnahmen, die bis zum Ende 
des Förderzeitraums Stadtumbau durch-
geführt werden.

8 Entwicklungsstufen der Konversion

Stufe 1

Stufe 1 | Jägerkaserne, Grüntenkaserne und STOV

Jägerkaserne

Grüntenkaserne

STOV
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8.1 stufenkonzept Jägerkaserne

JäGERKASERNE –ENTWICKLUNGSSTUFE 1
Die Jägerkaserne ist bis zum Abzug der 
Bundeswehr (voraussichtlich 2018) nicht 
verfügbar. Eine Realisierung von Maßnah-
men zur Konversion ist in dieser Entwick-
lungsstufe nicht möglich. 

JäGERKASERNE –ENTWICKLUNGSSTUFE 2
Mit Freiwerden der Jägerkaserne stellt 
die Entwicklungsstufe 2 einen Handlungs-
schwerpunkt in der Umsetzungsstrategie 
des Städtebaulichen Rahmenkonzeptes 
dar. Für die Umnutzung der Jägerkaser-
ne müssen in dieser Phase richtungswei-
sende Impulse gesetzt und notwendige in-
frastrukturelle Voraussetzungen geschaf-
fen werden.

 Impulsprojekt Gesundheitszentrum: Als 
Impulsprojekt sollen das Stabsgebäude 
als Gesundheitszentrum umgenutzt wer-
den und städtische Einrichtungen (Biblio-
thek und Volkshochschule) hierher verla-
gert werden. Das Umfeld des Gebäudes 
mit Turm und Tordurchgang soll als Entree 
zur Kaserne umgestaltet werden. Die Maß-
nahmen soll eine Öffnung und neue Nutz-
barkeit der Jägerkaserne demonstrieren. 

■Gewerbeflächenangebot: Wegen des 
eingeschränkten gewerblichen Flächenan-
gebots Sonthofens kommt der Bereitstel-
lung neuer Gewerbeflächen in der Jägerka-
serne eine hohe Priorität zu. Die Flächen 

an der Östlichen Alpenstraße sollen des-
halb nach Abzug der Bundeswehr zeitnah 
für eine gewerbliche Nutzung zur Verfü-
gung gestellt werden. Das Stufenkonzept 
stellt die vollständige Flächenentwicklung 
in Stufe 2 dar. Eine zeitlich differenzierte-
re Entwicklung ist möglich.

■Neuordnung der Infrastruktur: Die Ver-
kehrserschließung muss frühzeitig neu ge-
ordnet werden. Mit der Gestaltung eines 
Entree-Bereichs am Stabsgebäude soll an 
dieser Stelle auch die Hauptzufahrt zur Jä-
gerkaserne (südlicher Bereich) neu einge-
richtet werden, da der bestehende Haupt-
zugang am Mühlenweg durch die Gestal-
tung des Wagner-Parks entfällt. Die Anbin-
dung an die Östliche Alpenstraße (Bünde-
lung in einem Knotenpunkt mit den Ein-
richtungen nördlich der B308) und eine 
neue interne Straßenführung sollen die Er-
schließung und Einteilung der Gewerbeflä-
chen (im Norden) ermöglichen. Eine Wei-
ternutzung von Heizzentrale und Versor-
gungsnetz ist im weiteren Verfahren zu 
prüfen. Alternativ ist eine Anbindung an 
die Fernwärme des Biomasseheizkraftwer-
kes zu prüfen.

■Zwischennutzung Hörsaalgebäude: Das 
Hörsaalgebäude ist aufgrund seiner Ge-
bäudestruktur für eine Nachnutzung als 
Bildungseinrichtung besonders geeignet. 
Bis zur Etablierung geeigneter Einrichtun-
gen soll das Hörsaalgebäude für temporä-
re Nutzungen aus dem Dienstleistungs-

Stufe 2   Stufe 3   

Stufe 4 Stufe 5
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sektor zur Verfügung stehen und sich da-
bei inhaltlich mit dem Dienstleistungszen-
trum Sontra verknüpfen. (Besteht mittel- 
bis langfristig keine Möglichkeit eine Bil-
dungseinrichtung anzusiedeln, kann die 
gewerbliche Zwischennutzung als dauer-
hafte Nutzung weitergeführt werden). 

JäGERKASERNE –ENTWICKLUNGSSTUFE 3
Eingeleitet von den öffentlichen Impuls-
maßnahmen sollen in Entwicklungsstufe 
3 die Gewerbeflächen an der Östlichen Al-
penstraße weiter vermarktet und die Mi-
schgebiete an der Richard-Wagner-Straße 
entwickelt werden. 

■Wagner-Park: Am derzeitigen Haup-
teingang zur Jägerkaserne soll der Wag-
ner-Park entstehen und ein „Grünes Band“ 
mit dem Marktanger bilden. Dazu muss 
der Mühlenweg überwiegend zurückge-
baut werden. Das Offizierskasino soll zu 
einer kulturellen Einrichtung umfunktio-
niert werden (Haus der Vereine). 

 Gebäude-Ensemble am Wagner-Park: 
Das Gebäudeensemble aus Unterkunftsge-
bäuden und Kantine an der Richard-Wag-
ner-Straße besitzt eine hohe städtebau-
liche Attraktivität, eine wertvolle Frei-
raumstruktur und eine besondere Lage-
gunst durch die Nähe zum Stadtzentrum. 
Noch erhöht wird die Standortqualität 
durch den räumlich angrenzenden Wag-
ner-Park und das Gesundheitszentrum. 

Damit bestehen gute Voraussetzungen, in 
diesem Areal Einrichtungen aus den Berei-
chen Hotel und Gastronomie, Gesundheit, 
Dienstleistung und Wohnen anzusiedeln.
 
 Veranstaltungsort Hörsaalgebäude: Für 
Veranstaltungen im Rahmen einer mög-
lichen Landesgartenschau soll das Hör-
saalgebäude der Jägerkaserne hergerich-
tet werden.

JäGERKASERNE –ENTWICKLUNGSSTUFE 4
In Phase 4 können sich die Entwicklungen 
in den nördlichen Gewerbegebieten und 
den südlichen Mischgebietsflächen fort-
setzen sowie das Bildungszentrum in eine 
endgültige Nachnutzungsform überführt 
werden.

 Nachnutzung des Hörsaalgebäudes: Die 
Nachnutzung des Hörsaalgebäudes sollte 
noch bis 2028 endgültig definiert werden. 
Das Phasenkonzept sieht dazu die Ent-
wicklungsstufe 4 vor, da in den vorange-
henden Phasen andere Handlungsschwer-
punkte im Vordergrund stehen. Eine frühe-
re Umnutzung ist möglich und auch wün-
schenswert, wenn sich die Rahmenbedin-
gungen für die Ansiedlung einer Bildungs-
einrichtung frühzeitig klären lassen. Füh-
ren die Bemühungen zur Einrichtung ei-
ner Bildungseinrichtung aus dem Bereich 
Berufsbildung nicht zum Erfolg, sollte das 
Hörsaalgebäude in Stufe 4 aus einer tem-
porären Dienstleistungsnutzung in eine 

dauerhafte Nutzungsform überführt wer-
den. 

 Grünraum am Friedhof: In Entwick-
lungsstufe 4 soll der Grünraum am Fried-
hof im Anschluss an den Wagnerpark ge-
staltet werden und damit eine weitere  
Lücke im „Grünen Band“ zwischen Kalva-
rienberg und Ostrach geschlossen werden. 
Vorgeschlagen wird eine Sonderform der 
Bestattung (z. B. ein Memoriam-Garten)

JäGERKASERNE –ENTWICKLUNGSSTUFE 5
Die Entwicklungsphase 5 liegt außer-
halb des Städtebau-Förderzeitraums bis 
2028. Wichtige öffentliche Investitionen 
der Konversion sollten deshalb nach Mög-
lichkeit vor Stufe 5 realisiert werden. Ins-
besondere in den privaten Entwicklungs-
schwerpunkten der Jägerkaserne, den Ge-
werbe- und Dienstleistungsflächen, ist je-
doch eine schrittweise Entwicklung zu er-
warten, die möglicherweise erst in Ent-
wicklungsstufe 5 abgeschlossen ist. Vor-
halteflächen ermöglichen es, diese Nut-
zungen in Stufe 5 noch auszudehnen. 

 Erweiterungsbereiche: Mit der gewerb-
lichen Erweiterungsfläche im Zentrum der 
Jägerkaserne, dem Erweiterungsbaustein 
Bildung/Dienstleistung am Hörsaalgebäu-
de und dem Dienstleistungsbaustein an 
der südlichen Kasernenzufahrt enthält das 
Städtebauliche Rahmenkonzept verschie-
dene Flächenpotenziale, um langfristig fle-

xibel auf ergänzende oder sich verändern-
de Flächenansprüche zu reagieren.

 Öffentlicher Nutzungsbaustein Östliche 
Alpenstraße – Berghofer Straße: Das Stu-
fenkonzept sieht die Ansiedlung eines öf-
fentlichen Nutzungsbausteins in der östli-
chen Spitze der Jägerkaserne in Entwick-
lungsstufe 5 vor. Der Standort dient als 
Flächenvorsorge für ein Feuerwehr- und 
Rettungszentrum. Als Grundlage einer 
zeitlichen und funktionalen Konzeption 
zum öffentlichen Nutzungsbaustein sollte 
der Flächen- und Umstrukturierungsbedarf 
sozialer und kultureller Einrichtungen in 
Sonthofen eingehend geprüft werden. Ist 
eine frühzeitige Realisierung des ange-
strebten Neubaus eines Feuerwehr- und 
Rettungszentrums nicht möglich (z. B. auf-
grund hoher finanzieller Belastungen der 
Kommune in den Stufen 2 bis 4 für Im-
pulsmaßnahmen, mögliche Gartenschau, 
mögliches Bildungszentrum), bestehen 
aus städtebaulicher Sicht keine Bedenken, 
den vorgeschlagenen Standort an Östli-
cher Alpenstraße und Berghofer Straße 
mittelfristig im heutigen Zustand zu belas-
sen und für eine hochwertige Bebauung zu 
reservieren.
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8.2 stufenkonzept Grüntenkaserne

GRÜNTENKASERNE –ENTWICKLUNGS-
STUFE 1. Die Grüntenkaserne ist bis zum 
Abzug der Bundeswehr (voraussichtlich 
2018) nicht verfügbar. Eine Realisierung 
von Maßnahmen zur Konversion ist in die-
ser Entwicklungsstufe nicht möglich.

 Hochwasserschutz:  Die Durchführung 
der planfestgestellten Hochwasserschutz-
maßnahmen im Bauabschnitt an der Grün-
tenkaserne ist durch das Wasserwirt-
schaftsamt Kempten für das Jahr 2015 ge-
plant. Da zu diesem Zeitpunkt die Kaserne 
noch nicht freigestellt ist, beschränkt sich 
die Umgestaltung auf Flächen außerhalb 
der Kaserne. Im nördlichen und südlichen 
Teilbereich wird im Zuge der Maßnahmen 
die endgültige Form von Gewässer und 
Deichen hergestellt. Gleichzeitig sollte die 
nachträgliche Umgestaltung des mittleren 
Abschnitts planerisch vorbereitet werden, 
da hierfür ein ergänzendes wasserrechtli-
ches Planfeststellungsverfahren erforder-
lich ist. (Vgl. Kapitel 6.5.2 Machbarkeits-
studie Ostrach) 

GRÜNTENKASERNE –ENTWICKLUNGS-
STUFE 2. Die Stufe 2 stellt auch in der 
Grüntenkaserne einen Handlungsschwer-
punkt in der Umsetzungsstrategie des 
Städtebaulichen Rahmenkonzepts dar. 
Es gilt wichtige Impulse für die Umnut-
zung der Grüntenkaserne zu setzen. Zu-
gleich müssen vorbereitende Maßnahmen 

für eine mögliche Gartenschau durchge-
führt werden. 

 Wohnen am Mühlgraben: Die Grünten-
kaserne soll direkt nach Abzug der Bun-
deswehr mit einem Teilbereich als neu-
er Wohnstandort Sonthofens erschlos-
sen und geprägt werden. Das Stufenkon-
zept sieht dazu die Ausweisung eines 
Wohngebiets (WA- und MI-Flächen) und 
die Aufwertung der Freiraumsituation am 
Mühlgraben vor. Damit soll das Image der 
Kasernenfläche frühzeitig positiv mit der 
hohen Freiraum- und Wohnstandortquali-
tät verknüpft werden. 

 Neuordnung der Erschließungsstruktur: 
Die Herstellung einer Ost-West-Achse soll 
die Wohnflächenentwicklung der zweiten 
Stufe, aber auch der späteren Entwick-
lungsschritte ermöglichen. Für eine opti-
male Erschließungsqualität muss dazu ein 
neuer Verkehrsanschluss an den Salzweg 
hergestellt werden, nördlich der derzeiti-
gen Hauptzufahrt. Außerdem soll mit der 
Anbindung an den Zainschmiedeweg eine 
zweite Anbindung geöffnet werden. Die 
Erschließungsstruktur der Grüntenkaserne 
soll/kann in weiten Teilen weitergenutzt 
werden. Durch die Einrichtung von Fuß- 
und Radwegeverbindungen über Ostrach 
und Mühlgraben hinweg soll die Insellage 
der Grüntenkaserne aufgehoben und eine 
enge Vernetzung mit der Umgebung er-
zielt werden. 

Stufe 2   Stufe 3   

Stufe 4 Stufe 5
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 Vorbereitende Maßnahmen zu einer 
Landesgartenschau: Aufgrund der kurzen 
Frist bis zur Durchführung einer Landes-
gartenschau (2022) sind zeitnah nach Ab-
zug der Bundeswehr (voraussichtlich 
2018) erste Vorbereitungsmaßnahmen 
durchzuführen. Dazu gehören z.B. der 
Rückbau von Gebäuden und die Vorberei-
tung von Freiflächen. 

Im Laufe des Jahres 2013 ist die Bewer-
bung für die Ausrichtung der Landesgar-
tenschau des Jahres 2022 einzureichen. 
Sollte in den kommenden Monaten kei-
ne Klarheit über den Abzugstermin erzielt 
werden können, ist zu prüfen, ob die Be-
werbung nicht erst für das Jahr 2024 ein-
gereicht wird. 

GRÜNTENKASERNE –ENTWICKLUNGS-
STUFE 3. Das Stufenkonzept stellt in der 
dritten Realisierungsphase der Grünten-
kaserne den Vorschlag zur Durchführung 
der Landesgartenschau dar. Die aktuel-
le Zeitplanung beruht auf der Vorausset-
zung, dass im Laufe des Jahres 2013 der 
Abzug der Bundeswehr für das Jahr 2018 
bestätigt wird und Sonthofen sich erfolg-
versprechend für die Gartenschau im Jahr 
2022 bewerben kann. Die notwendigen 
Vorbereitungs- und Gestaltungsmaßnah-
men müssen dann bereits direkt nach Ab-
zug der Bundeswehr 2018 in Stufe 2 be-
ginnen. 

Die Freiräume sind unabhängig von der 
Landesgartenschau Teil des städtebauli-
chen Rahmenkonzeptes. Für den Fall, dass 
die Stadt Sonthofen nicht als Standort ei-
ner Landesgartenschau ausgewählt wird, 
muss die Freiraumgestaltung in anderen 
Entwicklungsstufen an die Wohnflächen-
entwicklung gekoppelt werden.

 Umbau der Ostrach: Unmittelbar nach 
Freistellung der Grüntenkaserne soll im 
mittleren Bereich die nachträgliche Um-
gestaltung der Ostrach erfolgen. Dies bil-
det die wesentliche Vorbereitung für die 
anschließende Freiflächengestaltung des 
„Ostrachparks“. 

 Gartenschau als Entwicklungsinstru-
ment: Die einzelnen Freiräume einer mög-
lichen Gartenschau umfassen einen Groß-
teil der Grüntenkaserne. Weitere Bereiche 
gehören als Besucherstellplatz zur Garten-
schau, stellen neue Erschließungsflächen 
dar oder werden zur Qualifizierung des 
Gartenschauumfelds aufgewertet. Insge-
samt würde nahezu die gesamte Grünten-
kaserne durch die Gartenschau umstruk-
turiert. Fast der gesamte Gebäudebestand 
wäre bis zur Gartenschau zurückzubauen, 
ein Großteil der Freiräume neu zu gestal-
ten. Diese Entwicklung muss bis 2022 zur 
Landesgartenschau abgeschlossen sein. 
Damit stellt die Gartenschau einen wich-
tigen Entwicklungsmotor dar, ohne des-

sen Antrieb die Konversion der Grünten-
kaserne deutlich schwieriger zu realisie-
ren wäre.

Nach der Gartenschau ist die Grünten-
kaserne aus städtebaulicher Sicht in der 
Lage, eine weitere bauliche Entwicklung 
abzuwarten. Eine vom Stufenkonzept ab-
weichende, langfristigere Entwicklungs-
strategie ist denkbar, die Gefahr einer 
stadträumlichen Brache besteht nach der 
Gartenschau nicht. Die Wohnflächen kön-
nen je nach Bedarf stufenweise ausgewie-
sen werden.

GRÜNTENKASERNE –ENTWICKLUNGS-
STUFE 4. Das Stufenkonzept sieht vor, die 
Grüntenkaserne in Stufe 4 als Wohnquar-
tier weiterzuentwickeln. Die Wohn flächen 
der zweiten Entwicklungsstufe sollen 
durch Mischgebiete am Salzweg („Wohnen 
und Arbeiten“) sowie allgemeine Wohnge-
biete am zentralen Grünraum („Wohnen 
an der Ostrach“) ergänzt werden. Dazu 
müssen Teilbereiche der Gartenschau zu-
rückgebaut werden (z. B. Besucherstell-
plätze oder Ausstellungsbereiche), die 
großen Freiräume bleiben als naturnah 
gestaltete, öffentliche Grünräume erhal-
ten. Teilweise müssen bis zu diesem Zeit-
punkt noch erhaltene Gebäudestrukturen 
der Bundeswehr entfernt werden, die zur 
Gartenschau einer Zwischennutzung ge-
dient haben. Der Erhalt des Torgebäudes 

als wichtiges Identitätsmerkmal des Quar-
tiers wird angestrebt. Aufgrund des einge-
schränkten Nachnutzungspotenzials muss 
dies jedoch sorgfältig geprüft werden. 

GRÜNTENKASERNE –ENTWICKLUNGS-
STUFE 5. In Entwicklungsstufe 5 wird die 
Wohnflächenentwicklung der Grüntenka-
serne zu Ende geführt. Ein genauer Zeitho-
rizont kann für diese langfristige Entwick-
lung nicht definiert werden. 
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8.3 stufenkonzept standortverwaltung 
(stoV)

STOV –ENTWICKLUNGSSTUFE 1. Die 
Standortverwaltung ist bis zum Abzug der 
Bundeswehr (voraussichtlich 2018) nicht 
verfügbar. Eine frühzeitige Umsetzung von 
Maßnahmen zur Konversion ist in dieser 
Phase nicht möglich.

STOV –ENTWICKLUNGSSTUFE 2. Die beste-
henden Lager- und Dienstleistungsgebäude 
der STOV können in einer Übergangsphase 
unter Berücksichtigung erforderlicher Im-
missionsschutzrichtlinien für eine gewerb-
liche Zwischennutzung (Lagernutzung) zur 
Verfügung gestellt werden. Eine Umstruk-
turierung zum Wohnquartier wäre auch in 
dieser Phase schon möglich, wird jedoch 
bei gleichzeitiger Entwicklung der ersten 
Wohnflächen in der Grüntenkaserne nicht 
angestrebt. 

STOV –ENTWICKLUNGSSTUFE 3. In Stufe 3 
soll die STOV zu einem attraktiven Wohn-
quartier weiterentwickelt werden und die 
Tannach-Siedlung arrondieren. Durch die 
Gestaltung von Grün- und Spielflächen so-
wie neue Bezüge in das Tannach-Wäldchen 
und an die Ostrach soll die Wohnstandort-
qualität entscheidend aufgewertet werden.

STOV –ENTWICKLUNGSSTUFE 4 UND 5. 
Eine Umstrukturierung zum Wohnquartier 
ist auch in einer späteren Entwicklungspha-
se möglich. 

Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4-5   
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8.4 stufenkonzept Umgebung der   
 Kasernen und Innenstadt sonthofen

ENTWICKLUNGSSTUFE 1. Im Umfeld au-
ßerhalb der Kasernenareale und in der In-
nenstadt ist es möglich auch schon vor 
Abzug der Bundeswehr (voraussichtlich 
2018) zentrale Maßnahmen des ISEK Son-
thofen durchzuführen. Insbesondere im 
innerstädtischen Verkehrsnetz sind früh-
zeitig Qualifizierungsmaßnahmen umzu-
setzen, um die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen für eine erfolgreiche Konver-
sion zu gewährleisten. Auch für die quan-
titative Verbesserung des aktuell einge-
schränkten Gewerbeflächenangebots sind 
geeignete Maßnahmen bereits vor Frei-
werden der Kasernenareale erforderlich 
(s. 6.2.1 Gewerbeflächenstudie). Das Stu-
fenkonzept ordnet die Vorbereitungsmaß-
nahmen zur Konversion deshalb überwie-
gend der ersten Entwicklungsphase zu.

 Gewerbeflächenentwicklung: Im Abwä-
gungsprozess der Strukturkonzeptvarian-
ten zum ISEK Sonthofen ist deutlich ge-
worden, dass die Konversionsflächen nur 
in geringem Maße als gewerbliche Flä-
chenpotenziale nachgenutzt werden kön-
nen. Da die eingeschränkte Gewerbeflä-
chenentwicklung der Stadt Sonthofen nur 
im Bereich der nördlichen Jägerkaserne 
ergänzt werden kann, rückt die Aktivie-
rung vorhandener Flächenpotenziale an 
der B19 in den Vordergrund. Das Stufen-

konzept misst diesen Bemühungen eine 
hohe Priorität bei und ordnet sie der Pha-
se 1 zu.

 Verkehrserschließung in der Innen-
stadt: Die Innenstadt Sonthofens weist 
eine hohe Verkehrsbelastung und damit 
verbundene Erschließungskonflikte auf. 
Zur Aufwertung der Verkehrssituation soll 
entsprechend dem Verkehrskonzept ISEK 
vor Beginn der Konversionsmaßnahmen 
damit begonnen werden, die Zufahrt zur 
Innenstadt zu verbessern und den inner-
örtlichen Binnenverkehr zu reduzieren. 
Dazu sollen die Knotenpunkte der B308 
(Östliche Alpenstraße) mit der Grünten-
straße und der Berghofer Straße optimiert 
werden und am Knotenpunkt B19/B308 
eine neue Zufahrtsmöglichkeit zur Innen-
stadt über die Eichendorffstraße geschaf-
fen werden. In der Innenstadt sollen zen-
trale Stellplatzangebote angeordnet wer-
den. 

 Aufwertung öffentlicher Räume: Das 
Stufenkonzept sieht in Phase 1 eine Auf-
wertung zentraler innerstädtischer Frei-
räume vor, die für Sonthofen eine beson-
dere Bedeutung besitzen. Dazu gehören 
insbesondere der Bahnhof als Eingang zur 
Innenstadt sowie das Umfeld der Markt-
halle und der Kalvarienberg im „Grünen 
Band“. Das Tannach-Wäldchen soll erhal-
ten und in seiner Freizeit- und Erholungs-
funktion weiter ausgebaut werden.

ENTWICKLUNGSSTUFE 2. Die zweite Pha-
se im Stufenkonzept zum Städtebauli-
chen Rahmenkonzept umfasst in der Um-
gebung der Kasernen und in der Innen-
stadt Maßnahmen, die auf vorhergehende 
Maßnahmen und Entwicklungen der Stu-
fe 1 aufbauen. Eine besondere Rolle spielt 
außerdem die Aufwertung der Innenstadt 
in Vorbereitung auf eine mögliche Durch-
führung einer Landesgartenschau in der 
Grüntenkaserne (Entwicklungsstufe 3).

 Stadtforum: Im Bereich Marktanger 
wird im ISEK ein möglicher Neubau eines 
Stadtforums berücksichtigt (vgl. Rahmen-
konzept). Da das Haus Oberallgäu einen 
hohen Sanierungsbedarf aufweist, wurde 
die Realisierung eines Neubau in Phase 2 
aufgenommen. Unabhängig davon sind zu-
nächst die grundsätzlichen Fragestellun-
gen über Bedarf, Nutzungsprogramm und 
Finanzierungsmöglichkeiten für eine Ent-
scheidungsfindung zu klären.

 Öffentlicher Raum und Verkehrser-
schließung in der Innenstadt: In der Neu-
ordnung der innerstädtischen Erschlie-
ßungsstruktur in Phase 1 und 2 kann eine 
Reihe von Gestaltungsmaßnahmen am bis-
herigen Altstadtring erfolgen. Dazu gehört 
die Gestaltung von öffentlichen Räumen 
(z. B. Plätze am Rathaus, Straßenräume 
Freibad- und Blumenstraße) sowie weitere 
Verkehrsumstrukturierungen (Verkehrsbe-
ruhigung und Gestaltung der Marktstraße). 
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Außerdem soll im Zuge der Öffnung der Jä-
gerkaserne eine räumliche Verknüpfung 
des Campus an Richard-Wagner-Straße/
Berghofer Straße mit Grundschule und 
Sontra erfolgen. Ergänzend zur Gestaltung 
des Entrees am Stabsgebäude soll der 
südliche Stadtraum aufgewertet werden.

 Vernetzung und Anbindung der Kaser-
nen: Die Umsetzung von Maßnahmen zur 
Anbindung und Vernetzung der Kasernen 
ist in Vorbereitung auf die zivile Nachnut-
zung schon in Phase 1 möglich. Das Stu-
fenkonzept ordnet diese Maßnahmen je-
doch Phase 2 zu, wenn die Kasernenarea-
le nach 2018 verfügbar sind. An Berghofer 
Straße, Östlicher Alpenstraße und Zain-
schmiedeweg sollen neue Kasernenzu-
fahrten entstehen, Fuß- und Radwegever-
netzungen sollen die Konversionsstandor-
te eng mit ihrem Umfeld verknüpfen. Eine 
besondere Rolle spielt darüber hinaus die 
Vernetzung von Jäger- und Grüntenkaser-
ne über Östliche Alpenstraße und Ostrach 
hinweg. 

 Umstrukturierung öffentlicher Einrich-
tungen: Ab der Phase 2 stehen in der Jä-
gerkaserne Flächen und Gebäude für die 
Ansiedlung öffentlicher Einrichtungen zur 
Verfügung. Mit der Verlagerung von Ein-
richtungen aus der Innenstadt können der-
zeitig hier vorherrschende Problemstel-
lungen gelöst werden (Sanierungsbedarf, 
Platzmangel, fehlende Räumlichkeiten). 

Gleichzeitig entsteht damit auch in der In-
nenstadt ein Umstrukturierungsbedarf. 

ENTWICKLUNGSSTUFEN 3 BIS 5. Verschie-
dene Maßnahmen aus den Stufen 1 und 2 
können auch später realisiert werden. Kon-
kret sieht das Stufenkonzept im Fall einer 
Realisierung eines neuen Stadtforums in 
Phase 3 den Rückbau des „Haus Oberall-
gäu“ vor. Das freiwerdende Grundstück 
kann mit einem Wohn- und Dienstleis-
tungsgebäude neu bebaut werden. 

Stufe 2   

Stufe 1   
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Der Maßnahmenkatalog fasst alle Einzel-
maßnahmen des Städtebaulichen Rah-
menkonzepts zusammen und differenziert 
detailliert ihre untergeordneten Teilschrit-
te. Außerdem werden jeweils der Akteur 
sowie die zeitliche Realisierungsstufe de-
finiert. Die Definition des Akteurs be-
schreibt die voraussichtliche Umsetzung 
der Maßnahmen durch einen öffentlichen 
Träger (in der Regel die Stadt Sonthofen) 
oder einen privaten Kostenträger. Zur De-
finition der zeitlichen Realisierung werden 
alle Maßnahmen in die Entwicklungsstu-
fen des Stufenkonzeptes eingeteilt. 

Der Maßnahmenkatalog ist Grundlage der 
Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) 
des Städtebaulichen Rahmenkonzeptes. 

hinweise zu Maßnahmenbezeichnung 
und tabelle
Alle Maßnahmen sind nach folgendem Bei-
spiel nummeriert: 
■■ A.1.1         

Der Buchstabe bezeichnet den Ort,
 die erste Zahl die übergeordnete Maß-

nahme,
 die nachfolgende Zahl den untergeord-

neten Maßnahmenteil. 

In Bezug auf die vorgesehene gebietsbe-
zogene Gesamtmaßnahme nach Besonde-
rem Städtebaurecht (mögliches „Förderge-
biet“) wird unterschieden zwischen Maß-
nahmen innerhalb der möglichen räumli-

chen Abgrenzung eines künftigen Förder-
gebiets (A, B, C, D.Innen) und Maßnah-
men außerhalb des Fördergebiets mit ei-
nem Zusammenhang aufgrund der gesamt-
räumlichen Betrachtung des ISEK.

A Maßnahmen im Bereich der Jägerka-
serne, sowie im angrenzenden Be-
reich Offizierskasino und dem heutigen 
Mühlenweg zwischen Richard-Wag-
ner-Straße und Friedhof

B Maßnahmen im Bereich der Grünten-
kaserne, sowie im angrenzenden Be-
reich Ostrach zwischen Berghofer Stra-
ße und Grüntenstraße

C Maßnahmen im Bereich der Standort-
verwaltung (STOV)/Dienstleistungs-
zentrum

D. Innen          
Umgebung Kasernenareale / Innen-
stadt, Maßnahmen innerhalb der mög-
lichen räumlichen Abgrenzung des 
Fördergebiets

   
D. Außen         

Umgebung Kasernenareale / Innen-
stadt, Maßnahmen außerhalb der mög-
lichen räumlichen Abgrenzung des 
Fördergebiets, die jedoch im Zusam-
menhang mit dem ISEK Sonthofen ste-
hen
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Maßnahmenkatalog

Jägerkaserne
  A.1 GE-Flächen B308

 A.2 GE-Erweiterungsfläche Mitte 

 A.3 MI-Flächen Wagnerstraße  

 A.4 Offizierskasino „Vereinsheim“

 A.5 Stabs- und Turmgebäude „Bibliothek/Gesundheitszentrum“

 A.6 Hörsaalgebäude „Ansiedlung Bildungseinrichtung“

 A.7 Öffentlicher Nutzungsbaustein     

  (Feuerwehr- und Rettungszentrum)

 A.8 Wagner Park  

 A.9 Herstellung des Grünstreifens am Friedhof 

 A.20 Verkehrserschließung 

 A.30 Zwischennutzung des Hörsaalgebäudes

 A.31 Zwischennutzung des Technischen Lehrsaalgebäudes

 

 Grüntenkaserne
  B.1 MI-/Wohnbauflächen Mühlgraben 

 B.2 MI-Flächen Salzweg und zentrale Wohnbauflächen  

 B.3 Westliche Wohnbauflächen  

 B.4 Hochwasserschutz  

 B.5 Grünflächen am Mühlgraben 

 B.6 Ostrach-Park  

 B.7 Gestaltung der Grünflächen mit Gewässer-/Retentionsflächen

 B.8 Zusätzliche Maßnahmen der Gartenschau

 B.9 Umnutzung Hauptwache   

 B.20 Verkehrserschließung

 B.30 Zwischennutzung KFZ-Hallen - Gewerbe  

 B.31 Zwischennutzung Gebäude und Flächen - Gartenschau  

 

standortverwaltung
  C.1 Wohnbauflächen Tannach  

 C.2 Öffentliche Grün-/Spielfläche Tannach

 C.20 Verkehrserschließung

 C.30 Zwischennutzung Gebäude/Hallen - Gewerbe

 

Umgebung der Kasernen/Innenstadt
 D.1 Verkehrsoptimierung Erschließungsachsen: Bundesstraßen 

 D.2 Verkehrsoptimierung Erschließungsachsen: Innenstadt -  

  zufahrten  

 D.3 Verkehrsoptimierung Altstadtring 

 D.4 Verkehrsoptimierung Stellplatzangebote

 D.5 Gestaltung öffentlicher Räume in der Innenstadt

 D.6 Gestaltung öffentlicher Grün- und Freiräume in der Innenstadt

 D.7 Umstrukturierungen und Neubauten in der Innenstadt  

 D.8 Flächenentwicklungen in der Innenstadt  

 D.9 Vernetzung von Stadträumen

 D.10 Vernetzung/Integration Jägerkaserne 

 D.11 Vernetzung/Integration Grüntenkaserne  

 D.12 Vernetzung/Integration Standortverwaltung   

  (Dienstleistungszentrum)
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9 handlungs- und Maßnahmenkonzept

Jägerkaserne | MassnahMenübersicht 

nummer beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

a.2 ge-erweiterungsfläche Mitte P 5

a.3 Mi-Flächen Wagnerstraße P 3

a.4 Offizierskasino „Vereinsheim“ Ö 3

a.5 stabs- und turmgebäude „bibliothek/gesundheitszentrum“ Ö 2

a.6 hörsaalgebäude „ansiedlung bildungseinrichtung“ Ö 4

a.7 Öffentlicher nutzungsbaustein (Feuerwehr- und 
rettungszentrum)

Ö 5

a.8 Wagner Park Ö 3

a.9 herstellung des grünstreifens am Friedhof Ö 4

a.20 Verkehrserschließung Ö 2-5

übersicht ZWischennutZung

a.30 Zwischennutzung des hörsaalgebäudes Ö/P 2

a.31 Zwischennutzung des technischen Lehrsaalgebäudes Ö/P 2

JäGERKAsERnE | MAssnAhMEnKAtAloG 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

A.1.1 Rückbau der Gebäudeanlagen P 2

A.1.2 Ordnung der Freianlagen P 2

A.2 GE-Erweiterungsfläche Mitte

A.2.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen P 5

A.2.2 Ordnung der Freianlagen P 5

A.3 MI-Flächen Wagnerstraße

A.3.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen P 3

A.3.2 Ordnung der Freianlagen P 3

A.3.3 Ergänzung der bestehenden wertvollen Grünstrukturen P 3

A.4 offizierskasino „Vereinsheim“

A.4.1 Ordnung der Freianlagen Ö 3

A.4.2 Umbau als Haus der Vereine Ö 3

A.4.3 Gestaltung der Freianlagen (Westlich des Gebäudes) Ö 4

A.5 stabs- und turmgebäude „Bibliothek/Gesundheitszentrum“

A.5.1 Ordnung der Freianlagen Ö 2

A.5.2 Umbau als Bibliothek/Gesundheitszentrum Ö 2

A.5.3 Gestaltung des Gesundheitscampus Ö 2

A.6 hörsaalgebäude „Ansiedlung Bildungseinrichtung“

A.6.1 Ordnung der Freianlagen Ö 2

A.6.2 Umbau als Bildungseinrichtung Ö 4

A.6.3 Gestaltung Bildungscampus Ö 4

A.6.4 Baustein West Ö 4/5
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JäGERKAsERnE | MAssnAhMEnKAtAloG 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

A.7.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 5

A.7.2 Ordnung der Freianlagen Ö 5

A.7.3 Neubau Öffentlicher Nutzungsbaustein Ö 5

A.8 Wagner Park

A.8.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 3

A.8.2 Ordnung der Freianlagen Ö 3

A.8.3 Gestaltung Wagner-Park Ö 3

A.9 herstellung des Grünstreifens am Friedhof

A.9.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 2

A.9.2 Ordnung der Freianlagen Ö 2

A.9.3 Gestaltung Grünstreifen am Friedhof Ö 4

A.20. Verkehrserschließung

A.20.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 2-3

A.20.2 Ordnung der Freianlagen Ö 2-5

A.20.3 Herstellung der Verkehrserschließung Ö 2-5

A.30 Zwischennutzung des hörsaalgebäudes

A.30.1 Herrichtung Dienstleistung ( Gebäude Nr. 10) Ö/P 2

A.31.2 Herrichtung der Hörsäle für Veranstaltungen der Gartenschau (Ge-
bäude Nr. 10) 

Ö/P 2

A.31 Zwischennutzung des technischen lehrsaalgebäudes

A.32.1 Herrichtung Start-Up-Gewerbe/Lehrwerkstätten (Gebäude Nr. 14) Ö/P 2
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GRüntEnKAsERnE | MAssnAhMEnüBERsICht 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

B.2 MI-Flächen salzweg und zentrale Wohnbauflächen P 3-4

B.3 Westliche Wohnbauflächen P 5

B.4 Umbau der ostrach Ö 2-3

B.5 Grünflächen am Mühlgraben Ö 2-3

B.6 ostrach-Park (ggf. landesgartenschau) Ö 2-3

B.7 Gestaltung der Grünflächen mit Gewässer-/Retentionsflächen Ö 2-3

B.8 Zusätzliche Maßnahmen der Gartenschau Ö 2

B.9 Umnutzung hauptwache Ö 4

B.20 Verkehrserschließung Ö 2-5

üBERsICht ZWIsChEnnUtZUnG

B.30 Zwischennutzung KFZ-hallen - Gewerbe Ö/P 2

B.31 Zwischennutzung Gebäude und Flächen - landesgartenschau Ö/P 3

9 handlungs- und Maßnahmenkonzept

GRüntEnKAsERnE | MAssnAhMEnKAtAloG 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

B.1.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen P 2

B.1.2 Ordnung der Freianlagen P 2

B.2 MI-Flächen salzweg und zentrale Wohnbauflächen

B.2.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen P 3-4

B.2.2 Ordnung der Freianlagen P 3

B.3 Westliche Wohnbauflächen

B.3.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen P 5

B.3.2 Ordnung der Freianlagen P 5

B.4 Umbau der ostrach 

B.4.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen am Ostrach-Ufer Ö 2

B.4.2 Gestaltung Ostrach-Ufer Ö 3

B.4.3 Herrichtung Hochwasserschutz Ablauf Albergraben-Mühlgraben Ö 2-3

B.5 Grünflächen am Mühlgraben

B.5.1 Mühlgraben-Ost Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 2

B.5.2 Mühlgraben-Ost Ordnung der Freianlagen Ö 2

B.5.3 Mühlgraben-Mitte Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 2

B.5.4 Mühlgraben-Mitte Ordnung der Freianlagen Ö 2

B.5.5 Mühlgraben-West Ordnung der Freianlagen Ö 2

B.5.6 Mühlgraben-Ost Gestaltung der Freianlagen Ö 2

B.5.7 Mühlgraben-Mitte Gestaltung der Freianlagen Ö 2

B.5.8 Mühlgraben-West Gestaltung der Freianlagen Ö 2
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GRüntEnKAsERnE | MAssnAhMEnKAtAloG 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

B.6 ostrach-Park (ggf. landesgartenschau

B.6.1 Zentraler Freibereich Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 2

B.6.2 Zentraler Freibereich Ordnung der Freianlagen Ö 2

B.6.3 Ostrach-Ufer Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 2

B.6.4 Ostrach-Ufer Zentraler Freibereich Ordnung der Freianlagen Ö 2

B.6.5 Zentraler Freibereich Gestaltung der Freianlagen Ö 2-3

B.6.6 Ostrach-Ufer Gestaltung der Freianlagen Ö 2-3

B.6.7 Gestaltung Umfeld Torhaus Ö 2-3

B.6.8 Gestaltung Ufer-Balkone Ö 2-3

B.6.9 Herstellung Ostrach-Fußgängerbrücken Ö 2-3

B.7 Gestaltung der Grünflächen mit Gewässer-/Retentionsflächen

B.7.1 Gestaltung Gewässer-/Retentionsflächen Ö 2-3

B.8 Zusätzliche Maßnahmen der landesgartenschau 

B.8.1 Fach- und Ausstellungsbereiche Rückbau der Gebäude und 
Anlagen

Ö/P 2

B.8.2 Fach- und Ausstellungsbereiche Ordnung der Freianlagen Ö/P 2

B.8.3 Temporärer Stellplatz Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 2

B.8.4 Temporärer Stellplatz Ordnung der Freianlagen Ö 2

B.8.5 Fach- und Ausstellungsbereiche Gestaltung der Freianlagen Ö/P 2

B.8.6 Temporärer Stellplatz Gestaltung Freianlagen Ö 2

B.9. Umnutzung hauptwache

B.9.1 Umbau und Sanierung der Hauptwache Ö/P 4

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

B.20 Verkehrserschließung

B.20.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 2

B.20.2 Ordnung der Freianlagen Ö 2

B.20.3 Herstellung der Verkehrserschließung Ö 2-5

B.30 Zwischennutzung Kfz-hallen - Gewerbe

B.30.1 Herrichtung Gebäude (Gebäude Nr. 15,16,17,18) Ö/P 2/4

B.31 Zwischennutzung Gebäude und Flächen - landesgartenschau

B.31.1 Herrichtung Gebäude (Gebäude Nr. 1,9,10,17,18) O 2
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stAnDoRtVERWAltUnG | MAssnAhMEnüBERsICht 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

C.2 Öffentliche Grün-/spielfläche tannach Ö 3

C.20 Verkehrserschließung Ö 3

üBERsICht ZWIsChEnnUtZUnG

C.30 Zwischennutzung Gebäude/hallen - Gewerbe P 3

9 handlungs- und Maßnahmenkonzept

stAnDoRtVERWAltUnG | MAssnAhMEnKAtAloG 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

C.1.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen P 3

C.1.2 Ordnung der Freianlagen (WA-Flächen) P 3

C.2 Öffentliche Grün-/spielfläche tannach

C.2.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 3

C.2.2 Ordnung der Freianlagen Ö 3

C.2.3 Gestaltung Öffentliche Grün-/Spielfläche Tannach Ö 3

C.20 Verkehrserschließung

C.20.1 Rückbau der Gebäude und Anlagen Ö 3

C.20.2 Ordnung der Freianlagen Ö 3

C.20.3 Herstellung der Verkehrserschließung Ö 3

C.30 Zwischennutzung Gebäude/hallen - Gewerbe

C.30.1 Herrichtung Gebäude (Gebäude Nr. 1,1b,42a,44,46,48,2) P 2



77

UMGEBUnG KAsERnEnAREAlE | InnERhAlB stADtUMBAUGEBIEt | MAssnAhMEnüBERsICht 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

D.Innen..2 Verkehrsoptimierung Erschließungsachsen: Innenstadtzufahrten Ö 1-5

D.Innen.3 Verkehrsoptimierung und Verkehrsberuhigung Altstadtring Ö 2

D.Innen.4 Verkehrsoptimierung stellplatzangebote

D.Innen.5 Gestaltung öffentlicher Räume in der Innenstadt Ö 2

D.Innen.6 Gestaltung öffentlicher Grün- und Freiräume in der Innenstadt Ö 1-4

D.Innen.7 Umstrukturierungen und neubauten in der Innenstadt Ö 1-5

D.Innen.8 Flächenentwicklungen in der Innenstadt 
(Es sind keine Maßnahmen innerhalb des Förderumgriffs 
vorgesehen)

D.Innen.9 Vernetzung von stadträumen Ö 1-5

D.Innen.10 Vernetzung/Integration Jägerkaserne Ö 2

D.Innen.11 Vernetzung/Integration Grüntenkaserne Ö 2

D.Innen.12 Vernetzung/Integration standortverwaltung 
(Dienstleistungszentrum)

Ö 2

UMGEBUnG KAsERnEnAREAlE | InnERhAlB stADtUMBAUGEBIEt | MAssnAhMEnKAtAloG 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

D.Innen.1 Verkehrsoptimierung Erschließungsachsen: Bundesstraßen

D.Innen.1.1 Verkehrsoptimierung Bundesstraße B308: Optimierung Knoten-
punkt Berghofer Straße 

Ö 1

D.Innen.1.2 Verkehrsoptimierung Bundesstraße B308: Verlagerung des Knoten-
punktes zu den Einzelhandelsnutzungen nördlich der Jägerkaserne, 
Neuordnung einer Zufahrt und Herstellung von Fußgängerquerungen 
an der Jägerkaserne (insbesondere im Grünen Band)

Ö 1

D.Innen.2 Verkehrsoptimierung Erschließungsachsen: Innenstadtzufahrten 
(im Verkehrsmodell „netz“) 

D.Innen.2.1 Optimierung der Richard-Wagner-Straße/Berghofer Straße, 
Gestaltung Knotenpunkt Oststraße, Aufwertung Zufahrt zur Markt-
angergarage, Herstellung von Fußgängerquerungen an 
der Jägerkaserne (insbesondere im Grünen Band und zu Grundschu-
le/Sontra)

Ö 1

D.Innen.3 Verkehrsoptimierung und Verkehrsberuhigung Innenstadt

D.Innen.3.1 Verkehrsberuhigung: Teilbereiche Marktstraße und Hindelanger 
Straße (Altstadt/Kalvarienberg) 

Ö 2

D.Innen.3.2 Verkehrsberuhigung: Teilbereiche Promenadenstraße und Hirnbein-
straße (Fußgängerzone am Rathaus)

Ö 2

D.Innen.5 Gestaltung öffentlicher Räume in der Innenstadt 

D.Innen.5.1 Gestaltung Stadträume: Teilbereiche Marktstraße und Hindelanger 
Straße (Altstadt/Kalvarienberg)

Ö 2

D.Innen.5.2 Gestaltung Stadträume: Teilbereiche Promenadenstraße Hirnbein-
straße ( Rathaus)

Ö 2

D.Innen.5.3 Gestaltung Stadträume: Platzbereich im Altstadtring Oberallgäuer 
Platz (Landratsamt/Rathaus)

Ö 2

D.Innen.6 Gestaltung öffentlicher Grün- und Freiräume in der Innenstadt

D.Innen.6.1 Gestaltung Umfeld Markthalle Ö 1

D.Innen.6.2 Aufwertung Kalvarienberg: Errichtung eines Aussichtsturms O 1

D.Innen.6.3 Aufwertung Kalvarienberg: Freiraumgestaltung und Neugestaltung 
der Zugänge zum Kalvarienberg

O 1
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UMGEBUnG KAsERnEnAREAlE | InnERhAlB stADtUMBAUGEBIEt | MAssnAhMEnKAtAloG 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

D.Innen.7 Umstrukturierungen und neubauten in der Innenstadt

D.Innen.7.1 Rückbau Haus Oberallgäu und Neubau Wohnen/Dienstleistung Ö 2-3

D.Innen.7.2 Aufwertung und Verdichtung der Baustrukturen an der 
Richard-Wagner-Straße 

Ö 1-4

D.Innen.7.3 Umnutzung/Umstrukturierung der derzeitigen Feuerwehr Ö 2-3

D.Innen.7.4 Verlagerung von GE-Betrieben (Grünes Band): Umspannwerk (Am 
Alten Bahnhof)

Ö 3-5

D.Innen.7.5 Umstrukturierung Grundstück Lau für eine öffentliche Einrichtung Ö 1

D.Innen.7.6 Umstrukturierung Grundstück Dobler Ö 1

D.Innen.7.7 Neubau Stadthalle/Stadtforum Ö 2-3

D.Innen.9 Vernetzung von stadträumen

D.Innen.9.1 Vernetzung Stadträume: Wegeverbindung zum Ostrach-Fußweg von 
der Ostrachstraße (Zugänge über derzeitige Privatgrundstücke)

Ö 2

D.Innen.10 Vernetzung/Integration Jägerkaserne

D.Innen.10.1 Vernetzung Jägerkaserne: Westliche Fußwegevernetzung/Zugang 
am Haus der Vereine/Offizierskasino 

Ö 2

D.Innen.11 Vernetzung/Integration Grüntenkaserne

D.Innen.11.1 Vernetzung Grüntenkaserne: Optimierung Salzweg MIV-Erschließung Ö 2

D.Innen.11.2 Vernetzung Grüntenkaserne: Einrichtung einer MIV-Zufahrt vom 
Zainschmiedeweg (Brücke über den Mühlbach)

Ö 2

D.Innen.11.3 Vernetzung Grüntenkaserne: Einrichtung von Fußgängerstegen über 
den Mühlbach zu Zainschmiedeweg und Elsa-Brandström-Straße

Ö 2

D.Innen.12 Vernetzung/Integration standortverwaltung (Dienstleistungszentrum)

D.Innen.12.1 Vernetzung STOV: Querungsmöglichkeit Hans-Böckler-Straße (Grün-
fläche – Tannach-Wäldchen)

Ö 3

D.Innen.12.2 Vernetzung STOV: Westlicher Zugänge (Privatgrundstücke) Ö

UMGEBUnG KAsERnEnAREAlE | AUssERhAlB stADtUMBAUGEBIEt | MAssnAhMEnüBERsICht 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

D.Aussen.1 Verkehrsoptimierung Erschließungsachsen: Bundesstraßen Ö 1

D.Aussen.2 Verkehrsoptimierung Erschließungsachsen: Innenstadtzufahrten Ö 1-5

D.Aussen.3 Verkehrsoptimierung und Verkehrsberuhigung Innenstadt Ö 2

D.Aussen.4 Verkehrsoptimierung stellplatzangebote Ö 1

D.Aussen.5 Gestaltung öffentlicher Räume in der Innenstadt Ö 1-2

D.Aussen.6 Gestaltung öffentlicher Grün- und Freiräume in der Innenstadt Ö 1-4

D.Aussen.7 Umstrukturierungen und neubauten in der Innenstadt Ö 1-5

D.Aussen.8 Flächenentwicklungen in der Innenstadt Ö 1

D.Aussen.9 Vernetzung von stadträumen Ö 1-5
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UMGEBUnG KAsERnEnAREAlE | AUssERhAlB stADtUMBAUGEBIEt | MAssnAhMEnKAtAloG 

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

D.Aussen.1 Verkehrsoptimierung Erschließungsachsen: Bundesstraßen

D.Aussen.1.3 Verkehrsoptimierung Bundesstraße B19: Kreisverkehre als Knoten-
punkte an der B308, Neuordnung der Zufahrten zur B19 

Ö 1-5

D.Aussen.1.4 Verkehrsoptimierung Bundesstraße B308: Optimierung Knoten-
punkt Grüntenstraße 

Ö 1

D.Aussen.2 Verkehrsoptimierung Erschließungsachsen: Innenstadtzufahrten 
(im Verkehrsmodell „Netz“)

D.Aussen.2.2 Herstellung Anbindung Albrecht-Dürer-Straße an die Rudolf-Diesel- 
Straße

Ö 2-5

D.Aussen.2.3 Optimierung der Eichendorfstraße, im Besonderen Kreuzungspunkt 
Bahnhof 

Ö 1

D.Aussen.2.4 Optimierung der Grüntenstraße/Promenadenstraße, insbesondere 
Gabelung (Kreuzung Martin-Luther-Straße) 

Ö 1

D.Aussen.2.5 Optimierung der Hindelanger Straße, im Besonderen Zufahrt zum 
Sontra 

Ö 1

D.Aussen.2.6 Optimierung der Freibadstraße und des Stadionweges Ö 1

D.Aussen.2.7 Optimierung Albert-Schweitzer-Straße, im Besonderen Zufahrt zum 
Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof

Ö 1

D.Aussen.3 Verkehrsoptimierung und Verkehrsberuhigung Innenstadt

D.Aussen.3.3 Verkehrsoptimierung (Altstadtring) Freibadstraße und der Blumen-
straße, im Besonderen Knotenpunkte Traubenkreuzung (Grünten-
straße), Oberallgäuer Platz (Promenadenstraße) und Alpenvogel-
kreuzung (Bahnhofsstraße)

Ö 2

D.Aussen.3.4 Verkehrsberuhigung der Bahnhofsstraße als Geschäftsbereich zwi-
schen Bahnhof und Alpenvogelkreuzung (Bahnhofsstraße)

Ö 1

D.Aussen.4 Verkehrsoptimierung stellplatzangebote

D.Aussen.4.1 Ausbau Stellplatzangebot am Edeka Neukauf im Bereich Flurstraße/
Blumenstraße

Ö 1

D.Aussen.4.2 Ausbau Stellplatzangebot Immenstädter Straße/Johann-Althaus- 
Straße

Ö 1

D.Aussen.4.3 Schaffung Stellplatzangebot Park&Ride am Bahnhof (Wertstoffhof 
Sonthofen) mit Anbindung an Albert-Schweitzer-Straße und Theo-
dor-Aufsberg-Straße

Ö 1

D.Aussen.4.4 Schaffung Stellplatzangebot Hirschwiese im Bereich Grüntenstra-
ße/Blumenstraße

Ö 1

nummer Beschreibung Öffentl./ 
Privat

stufe

D.Aussen.5       Gestaltung öffentlicher Räume in der Innenstadt 

D.Aussen.5.3 Stadträume: Bahnhofsumfeld und Busbahnhof Ö 1

D.Aussen.5.4 Stadträume: Platzbereich im Altstadtring Blumenstraße/Grünten-
straße

Ö 2

D.Aussen.5.5 Stadträume: Platzbereich im Altstadtring Blumenstraße/Flurstraße Ö 2

D.Aussen.5.6 Stadträume: Platzbereich St. Michaels-Kirche Ö 2

D.Aussen.5.7 Stadträume: Grundschule Ö 2

D.Aussen.5.8 Stadträume: Sontra Ö 2

D.Aussen.6 Gestaltung öffentlicher Grün- und Freiräume in der Innenstadt

D.Aussen.6.4 Erhalt und Aufwertung des Tannach-Wäldchens Ö 1-4

D.Aussen.7 Umstrukturierungen und neubauten in der Innenstadt

D.Aussen.7.8 Verlagerung von GE-Betrieben (Innenstadt): Busunternehmen (Frei-
badstraße)

Ö 1-5

D.Aussen.7.9 Verlagerung von GE-Betrieben (Innenstadt): Brauerei (Grüntenstraße) Ö 1-5

D.Aussen.7.10 Verlagerung von GE-Betrieben (Wohngebiet): Metallverarbeitung 
(Obere Mühle)

Ö 1-5

D.Aussen.7.11 Verlagerung von GE-Betrieben (Wohngebiet): Textilproduktion 
(Fluhensteinweg)

Ö 1-5

D.Aussen.7.12 Bebauung Parkplatz zwischen Grüntenstraße und Promenadenstraße Ö 2

D.Aussen.7.13 Umstrukturierung Grundstück Weber (Grüntenstraße 11c) Ö 2

D.Aussen.8 Flächenentwicklungen in der Innenstadt 

D.Aussen.8.1 Gewerbe-Flächenentwicklung an der B19: Rieden Nord Ö 1

D.Aussen.8.2 Gewerbe-Flächenentwicklung an der B19: Rieden Süd Ö 1

D.Aussen.8.3 Gewerbe-Flächenentwicklung an der B19: Rudolf-Diesel- Straße Ö 1

D.Aussen.8.4 Gewerbe-Flächenentwicklung an der B19: Theodor-Aufsberg-Straße Ö 1

D.Aussen.9 Vernetzung von stadträumen und landschaftsräume

D.Aussen.9.2 Stadträume: Unterführung Bahntrasse und B19 (Bahnhof-Schule) Ö / P 1-5

D.Aussen.9.3 Stadträume: Fußgängerbrücke Ostrach im Tannach-Quartier Ö 1-5

D.Aussen.9.4 Landschaftsräume: Zugänge nördlicher Landschaftsraum (Elsa- 
Brandström-Straße/Zainschschmiedeweg)

Ö 1-5



80  |  Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Sonthofen

10  Umsetzungsstrategien im weiteren Konversionsprozess 

10.1 Alternative Umsetzungsstrategien 
Im Rahmen der Konversion bieten sich der 
Stadt Sonthofen im Anschluss an den Pla-
nungsprozess ISEK unterschiedliche Um-
setzungsstrategien. Die Wahl der zukünfti-
gen Umsetzungsstrategie hat entscheiden-
de Auswirkungen auf die Kostenstruktur, 
das finanzielle Risiko der Kommune und 
den Finanzierungsspielraum für Einzelmaß-
nahmen, aber auch auf die kommunale Ein-
flussmöglichkeit im Konversionsprozess. 

Umsetzungsstrategie 1: Vollständige Ent-
wicklung und Vermarktung durch den der-
zeitigen Flächeneigentümer 
Der Flächeneigentümer (BImA) übernimmt 
die Herrichtung und Erschließung der Kon-
versionsflächen und verkauft anschlie-
ßend baureife Grundstücke an Investoren 
und Bauherren. Die Stadt Sonthofen be-
sitzt in diesem Szenario lediglich  Steue-
rungsmöglichkeiten durch die Bauleitpla-
nung, ggf. in Kombination mit städtebau-
lichen Verträgen.

VORTEILE:       
■■ Geringes Kostenrisiko der Stadt Sont-

hofen

NACHTEILE:   
■■  Geringe Einflussmöglichkeit auf Ent-

wicklung, Qualität und zeitliche Um-
setzung

■■  Mögliche Gewinne aus Flächenent-
wicklung gehen an den Flächeneigen-
tümer

■■ Vollständige und zeitnahe Entwicklung 
durch den Flächeneigen tümer ist nicht 
zu erwarten

Umsetzungsstrategie 2: Kooperatives 
Vorgehen von Stadt und Flächeneigen-
tümer
Die Stadt Sonthofen übernimmt die Er-
schließung der Bauflächen und  die Ent-
wicklung der öffentlichen Freiflächen, der 
Verkauf der erschlossenen Grundstücke er-
folgt durch den derzeitigen Flächen eigen-
tümer (BImA). Die Stadt verfügt neben der 
Bauleitplanung über das Instrument der 
städtebaulichen Verträge als Steuerungs-
möglichkeit. 

VORTEILE:   
■■  Eingeschränktes Kostenrisiko der Stadt 

Sonthofen

NACHTEILE: 
■■  Eingeschränkte Einflussmöglichkeit 

auf Entwicklung, Qualität, zeitliche 
Umsetzung

■■  Mögliche Gewinne aus Grundstücksge-
schäften gehen an den Flächeneigen-
tümer

■■  Keine Finanzierungsmöglichkeit für 
übergeordnete Infrastruktur- und Frei-
flächenmaßnahmen sowie für beson-
dere öffentliche Projekte auf den Ka-
sernenflächen

Umsetzungsstrategie 3: Vollständige Ent-
wicklung und Vermarktung durch eine 
Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG)
Eine städtische Entwicklungsgesellschaft 
übernimmt die Erschließung und Flächen-
entwicklung sowie den Verkauf der bau-
reifen Grundstücke an Investoren und 
Bauherren. Die Stadt Sonthofen verfügt 
damit neben der Bauleitplanung über die 
wesentliche Steuerungsmöglichkeit des 
Grundstückshandels.

VORTEILE:    
■■ Hohe Einflussmöglichkeit auf Entwick-

lung, Qualität und zeitliche Umsetzung
■■ Sofern Gewinne erzielt werden, be-

stehen Finanzierungsmöglichkeiten 
für übergeordnete Infrastruktur und 
Freiflächen

NACHTEILE: 
■■ Kostenrisiko der Flächenentwicklung 

liegt bei Stadt Sonthofen

Fazit
Mit dem Abschluss des ISEK wurde noch 
keine Umsetzungsstrategie abschließend 
festgelegt. Da eine alleinige Flächenent-
wicklung und Vermarktung durch den Flä-
cheneigentümer (BImA) bisher nicht in 
Betracht gezogen wurde, kommen für das 
weitere Vorgehen die kooperative Ent-
wicklungsstrategie sowie die vollständi-
ge Entwicklung  durch eine Stadtentwick-
lungsgesellschaft in Betracht. 
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Um den Konversionsprozess bestmöglich 
steuern zu können und einen möglichst 
großen Finanzierungsspielraum zu eröff-
nen, bietet sich insbesondere die Strate-
gie 3 an. Die vollständige Entwicklung 
und Vermarktung durch eine Stadtent-
wicklungsgesellschaft eröffnet die größ-
ten Chancen, Finanzierungsmittel für die 
kostenintensiven besonderen öffentlichen 
Projekte zu gewinnen.

10.2 Kosten- und Einnahmeübersicht 

ERLäUTERUNGEN ZUR KOSTEN- UND EIN-
NAHMEÜBERSICHT. Zur langfristigen 
Steuerung des Konversionsprozesses stellt 
das ISEK Sonthofen eine Kosten- und Ein-
nahmeübersicht zusammen. Mit der 
Übersicht soll eine Grundlage geschaffen 
werden, die finanzielle Durchführbarkeit 
der Umsetzungsstrategien zu prüfen und 
eine mittel- bis langfristige Finanzierungs-
planung vorzubereiten. 

Maßnahmen außerhalb der Kasernen ohne 
unmittelbaren räumlichen Bezug werden 
in der Kostenübersicht nicht berücksich-
tigt. Die voraussichtlich bei der Durchfüh-
rung der Konversion anfallenden Kosten 
und möglichen Einnahmen werden auf 
Grundlage der in Kap. 9 dargestellten 
Maßnahmen und Flächenbilanzen ge-
schätzt. Die Ergebnisse der Verkehrswert-
ermittlung (Hartmann Schulz Partner, 
2013) sind darin einbezogen.

Die öffentlichen Maßnahmen im Rahmen 
der Konversion werden in Aufwendungen 
für die unmittelbare Gebietsentwicklung 
der Konversionsflächen und in besondere 
öffentliche Projekte differenziert. Beispie-
le für Maßnahmen der unmittelbaren Ge-
bietsentwicklung sind z. B. Abbruch, Neu-
bau von Erschließungsanlagen, gebietszu-
gehörige Freiflächen oder Gemeinbedarf-
seinrichtungen. Beispiele für die im ISEK 
diskutierten besonderen öffentlichen Pro-
jekte sind die Stadthalle oder die Feuer-
wehr. 

Über die reine Bilanzierung hinaus ordnet 
die Übersicht Kosten und Einnahmen den 
einzelnen Entwicklungsstufen zu, um An-
haltspunkte für die kontinuierliche Durch-
führbarkeit der Gesamtmaßnahme zu er-
halten. Außerdem schätzt die Kosten- 
und Einnahmeübersicht die grundsätz-
liche Förderfähigkeit von Einzelmaßnah-
men ein.

Die Kosten- und Einnahmeübersicht ist 
die erste finanzielle Bilanzierung zur Kon-
version in Sonthofen. Sie stellt eine über-
schlägige Schätzung dar, da zum aktuellen 
Zeitpunkt präzise Kostenaussagen zu Ein-
zelpositionen heute (Juli 2013, Stand  des 
Stadtratsbeschlusses zum ISEK Sontho-
fen) noch nicht getroffen werden können. 
Im weiteren Verfahren müssen insbeson-
dere vertiefende Untersuchungen zur Bau-
substanz, Bodenkontamination (Altlasten, 
Kampfmittel, etc.), technischen Infrastruk-

tur in die Kostenübersicht integriert wer-
den, um die Kosten zu konkretisieren.

EMPFEHLUNGEN DER KOSTEN- UND EIN-
NAHMEÜBERSICHT. Aus der Kosten- und 
Einnahmeübersicht lassen sich wichtige 
Anhaltspunkte für den weiteren Prozess 
gewinnen:   
■■ Für eine erfolgreiche Gebietsentwick-

lung sind frühzeitig erhebliche Vorleis-
tungen notwendig; die Konversion   
sollte deshalb durch öffentliche Ent-
wick lungsimpulse in Gang gesetzt wer-
den.

■■ Kosten und Einnahmen verhalten sich 
gegenläufig: Zunächst werden große  
finanzielle Aufwendungen notwendig 
sein, nennenswerte Einnahmen wer-
den erst in den späteren Bauphasen zu 
erwarten sein.

■■ In der städtebaulichen Entwicklung 
muss die Stadt Sonthofen kommuna-
le Pflichtaufgaben (z. B. Erschließung) 
erfüllen, vorrangig im Zusammenhang 
mit  den besonderen öffentlichen Pro-
jekten.

■■ Die Aufwendungen für die unmittel-
bare Gebietsentwicklung können und 
müssen voraussichtlich durch Einnah-
men gedeckt werden, die besonde-
ren öffentlichen Projekte können al-
lenfalls aus dem Konversionsprozess 
refinanziert werden, wenn nach Ab-
zug der Erschließungskosten Gewinne 
aus Grundstücksveräußerungen erwirt-
schaftet werden können.

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass 
eine Rentierlichkeit der Gesamtmaßnah-
me voraussichtlich nicht zu erzielen ist. 
Die Kalkulation – einen kommunalen Zwi-
schenerwerb vorausgesetzt – weist eine 
deutliche Unterdeckung auf. Dabei über-
steigt vor allem die Umsetzung der im 
ISEK verankerten besonderen öffentlichen 
Projekte die Finanzierungsmöglichkei-
ten deutlich, sodass in der weiteren Um-
setzung eine weitergehende Priorisierung 
und Prüfung von Finanzierbarkeit und Trä-
gerschaften erforderlich wird.

Aus kommunaler Sicht muss daher ins-
besondere die Wertsteigerung der mili-
tärischen Flächen nutzbar gemacht wer-
den. Als Finanzierungsmöglichkeit für die 
besonderen öffentlichen Projekte, bieten 
sich der Erwerb und die Entwicklung der 
Kasernen durch die Kommune selbst (Al-
ternative 3) an.  Der Zwischenerwerb der 
Konversionsflächen bietet der Kommu-
ne die Chance, direkt von der Inwertset-
zung durch Verkaufserlöse zu profitieren 
und daneben – über die kommunale Pla-
nungshoheit hinaus – den kommunalen 
Einfluss auf den Konversionsprozess zu si-
chern.
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 11 Empfehlungen zur Anwendung des Besonderen städtebaurechts

11.1  Anwendung der stadtumbaumaß- 
  nahme und weitere baurechtliche  
  Instrumente

HERLEITUNG ZUM BESONDEREN STäDTE-
BAURECHT. Die Ergebnisse der Bestands-
aufnahmen und die Bewertung der bauli-
chen Strukturen und ihrer Nachnutzungs-
qualität zeigen, dass im engeren Untersu-
chungsgebiet nach Abzug der Bundeswehr 
in erheblichem Umfang städtebauliche 
Missstände auftreten werden, zu deren 
Behebung bauliche und strukturelle Er-
neuerungsmaßnahmen erforderlich sind. 
Um diese Flächenpotenziale vorrangig zur 
Stärkung der Innenstadt und zur Verbes-
serung der Wirtschaftsstruktur nutzbar zu 
machen, sind u. a. nicht mehr bedarfsge-
rechte bauliche Anlagen in erheblichem 
Umfang zurückzubauen, durch Umbau und 
Modernisierung einer neuen Nutzung zu-
zuführen sowie Verbesserungen im Frei-
raumnetz vorzusehen. Hierfür sind Maß-
nahmen der Stadterneuerung unverzicht-
bar. 

Neben den Instrumenten des Allgemei-
nen Städtebaurechts (u. a. vorbereiten-
de und verbindliche Bauleitplanung zur 
Steuerung der geplanten Flächennutzung) 
ist bei der Konversion der Kasernenare-
ale aufgrund des weitreichenden Umge-
staltungs- und Finanzierungsbedarfs eine 
flankierende Anwendung der Instrumente 
des Besonderen Städtebaurechts dringend 
erforderlich. 

Entsprechend den aktuellen Rahmenbe-
dingungen (Rückbaubedarf für weite Tei-
le des Gebäudebestands, Rückbaubedarf 
technischer und militärischer Infrastruk-
turen, Anpassungsbedarf quartiersbezo-
gener Gemeinbedarfseinrichtungen u. a.) 
werden zudem umfassende öffentliche In-
vestitionen notwendig sein. Nur eine Kom-
bination aus kommunalen und privaten In-
vestitionen sowie verfahrensbegleitenden 
Fördermaßnahmen wird langfristig zu ei-
ner erfolgreichen Konversion führen. 

INSTRUMENTE DES BESONDEREN STäD-
TEBAURECHTS. Mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches steht den Kommunen 
ein erweitertes Rechts- und Förderinstru-
mentarium für Aufgaben der Stadterneue-
rung zur Verfügung: 
■■ die städtebauliche Sanierungsmaßnah-

me nach §§ 136 ff. BauGB, 
■■ die städtebauliche Entwicklungsmaß-

nahme nach §§ 165 ff. BauGB sowie 
■■ die Stadtumbaumaßnahme nach   

§§ 171a-d BauGB.
Die Eingriffs- und Wirkungsintensität der 
zur Verfügung stehenden Rechts- und För-
derinstrumentarien ist unter Berücksichti-
gung der kommunalen Zielsetzungen, des 
zu erwartenden Finanzierungsbedarfs so-
wie der alternativen Finanzierungsmög-
lichkeiten abzuwägen und angemessen 
einzusetzen. Grundsätzlich muss der Ein-
satz der Instrumente des Besonderen 
Städtebaurechts im Interesse des Allge-
meinwohls liegen.

EMPFEHLUNG ZUR ANWENDUNG DER 
STADTUMBAUMASSNAHME. Der Konversi-
onsprozess in Sonthofen konzentriert sich 
auf die Flächen von Jägerkaserne, Grün-
tenkaserne und der STOV. Im Rahmen des 
Stadtentwicklungsprozesses müssen die 
Kasernen jedoch im Zusammenhang mit 
ihrem direkten Umfeld betrachtet werden. 
Zur Erreichung der Entwicklungsziele des 
ISEK Sonthofen kann darüber hinaus auch 
die Festlegung weiterer konversionsbezo-
gener Bereiche erforderlich sein. 
Es ist davon auszugehen, dass
■■ durch die Auflösung der militärischen 

Nutzungen deutliche städtebauliche 
Funktionsverluste eintreten werden, 
die sich ohne geeignete Steuerungsin-
strumente weiter verschärfen werden,

■■ die Instrumente des Allgemeinen Städ-
tebaurechts (Bebauungsplan, städte-
baulicher Vertrag oder Vorhaben- und 
Erschließungsplan) allein nicht aus-
reichen werden, um einen komplexen 
Umstrukturierungsprozess zu steuern, 

■■ ohne eine standortübergreifende, städ-
tebauliche Aufwertung die nachhaltige 
Entwicklung und Vermarktung der Flä-
chen nicht sichergestellt werden kann, 

■■ umfangreiche Maßnahmen im Umfeld 
(Verkehr, öffentlicher Raum, Grün, so-
ziale und technische Infrastruktur etc.) 
für die Erreichung der städtebauli-
chen und strukturellen Ziele erforder-
lich werden.
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Daher erscheint die Stadtumbaumaßnah-
me nach §171 als geeignetes Instrument 
der Stadterneuerung. 

ABWäGUNG ZUR ANWENDUNG DER  
STäDTEBAULICHEN ENTWICKLUNGS-
MASSNAHME. Die Anwendung von wei-
tergehenden Maßnahmen des Besonderen 
Städtebaurechtes, vor allem der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme, ist im An-
schluss an das ISEK abzuwägen. Bei der 
Festlegung eines Stadtumbaugebietes sind 
zur Sicherung der Position der Stadt Son-
thofen zusätzliche Festlegungen im Rah-
men des Besonderen Städtebaurechts für 
einen späteren Zeitpunkt offen zu halten. 

Während konversionsbedingte Maßnah-
men im Umfeld auf Grundlage der Stadt-
umbaumaßnahme nach § 171 BauGB 
durchgeführt werden können, ist im Rah-
men von Vorbereitenden Untersuchungen 
abzuwägen, ob für die Entwicklung der 
Kasernenflächen selbst eine Städtebauli-
che Entwicklungsmaßnahme nach § 165 
BauGB erforderlich ist. Dabei muss das 
Interesse der Stadt Sonthofen an einem 
rechtssicheren und zügigen Entwicklungs-
prozesses berücksichtigt werden.      

Grundsätzlich ist unabhängig vom gewähl-
ten Rechtsinstrumentarium der kooperati-
ve Dialog zur Entwicklung der drei inner-
städtischen Liegenschaften fortzusetzen.  
Die von der Stadt Sonthofen und dem 

Bund als Grundstückseigentümer (BImA) 
konsensual verfolgte Entwicklung bie-
tet gute Voraussetzungen für die weiteren 
Schritte der Konversion. Zum aktuellen 
Zeitpunkt kann grundsätzlich von einer 
Verkaufsbereitschaft des Eigentümers aus-
gegangen werden. Diese ist mit den weite-
ren Anwendungsvoraussetzungen des Be-
sonderen Städtebaurechtes im Rahmen 
der weiteren Vorbereitung der Konversion 
konkretisiert zu prüfen.

11.2  Förmliche Abgrenzung   
  stadtumbaugebiet
Die Kommunen können ein Gebiet, in dem 
Stadtumbaumaßnahmen durchgeführt 
werden sollen, durch Beschluss förmlich 
als Stadtumbaugebiet nach § 171 b BauGB 
festlegen. Das Stadtumbaugebiet ist so 
abzugrenzen, dass eine einheitliche Vor-
bereitung und zügige Durchführung der 
Gesamtmaßnahme gewährleistet werden 
kann. Die Kommunen können außerdem 
für ein festgelegtes Stadtumbaugebiet 
eine Satzung (Stadtumbausatzung ein-
schließlich Genehmigungspflicht für die 
Errichtung, änderung oder Nutzungsände-
rung von baulichen Anlagen sowie Beseiti-
gung baulicher Anlagen) beschließen, so-
fern einvernehmliche Regelungen im Rah-
men von Stadtumbauverträgen nicht ge-
troffen werden können. Bei Zwischener-
werb der Konversionsfläche durch die 
Kommune ist jedoch davon auszugehen, 
dass private Investitionen und Verände-

rungen im Rahmen von Stadtumbauverträ-
gen, städtebaulichen Verträgen oder auch 
Grundstückskaufverträgen ausreichend re-
guliert werden können, um die Zielsetzun-
gen des städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes sicherzustellen.

Der Zeitraum der Sanierung sollte 15 Jah-
re nicht überschreiten. Kann die Maßnah-
me dennoch nicht innerhalb dieser Frist 
durchgeführt werden, kann diese durch 
Beschluss verlängert werden.

Nach den Ergebnissen der städtebaulichen 
Bestandsbewertung und Analyse konzent-
rieren sich die Problemlagen insbesonders 
auf die Kernbereiche der drei Konversions-
flächen. Hier müsste die zentralen Wei-
chenstellungen einer mit der Konversion 
verbundenen Neuausrichtung der Stadtent-
wicklung getroffen werden. Für die Behe-
bung der städtebaulichen Missstände und 
den angestrebten Erneuerungsprozess sind 
die im städtebaulichen Rahmenkonzept für 
den engeren Untersuchungsbereich dar-
gestellten Stadtumbaumaßnahmen in die-
sen Bereichen erforderlich. Darüber hinaus 
werden jene Teilbereiche außerhalb der 
Kasernenareale einbezogen, die für wich-
tige Freiraumentwicklungen (z. B. Ostrach, 
Verknüpfungen zur Innenstadt und Kalva-
rienberg), Fuß- und Radwegeverknüpfun-
gen (z. B. Verbindung Jäger-/ Grüntenka-
serne) oder Erschließungsmaßnahmen re-
levant sind.

Gebietsteile, in denen Maßnahmen auch 
ohne den Einsatz des Besonderen Städte-
baurechts umgesetzt werden können, oder 
in denen den Maßnahmen eine niedrigere 
Priorität beigemessen wird, wurden indem 
Abgrenzungsvorschlag für das Stadtum-
baugebiet vorerst nicht miteinbezogen. 

Städtebauliche Maßnahmen innerhalb des 
ISEK aber außerhalb des Abgrenzungsbe-
reichs können u. a. auf freiwilliger Basis 
umgesetzt werden. Zudem besteht für die 
Kommune die Möglichkeit, auf der kon-
zeptionellen Grundlage des ISEK für wei-
tere Teilbereiche die Anwendungsvoraus-
setzungen des Besonderen Städtebau-
rechts zu prüfen und ggf. für weitere Ge-
biete Festlegungen für geeignete Rechts- 
und Förderinstrumentarien zu treffen.
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Räumliche Abgrenzung

Räumliche Festlegung als Stadtumbaugebiet 
(§ 171b BauGB)

Bestehendes Sanierungsgebiet 
„Innenstadtbereich Sonthofen“
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Der Prozess zur Konversion von Jägerka-
serne, Grüntenkaserne und Standortver-
waltung ist mit dem ISEK Sonthofen nicht 
abgeschlossen. Der Zeitraum bis zum ge-
planten Abzug der Bundeswehr im Jahr 
2018 muss – auf Grundlage des ISEK – für 
weitere vorbereitende Maßnahmen ge-
nutzt werden. Dazu gehören:
■■ Durchführung / Abschluss der Vor-

bereitenden Untersuchungen nach 
BauGB  
– Prüfung der Anwendung der Städte-

baulichen Entwicklungsmaßnahme 
nach § 165 Abs. 4 BauGB für die Ka-
sernenareale

– Vorbereitende Abstimmungen zur 
Gewährleistung eines zügigen Kon-
versionsprozesses

– Weiterführende Verhandlungen mit 
dem Flächeneigentümer (BImA) über 
einen möglichen Flächenverkauf

– Ergänzende Untersuchungen zu den 
Konversionsflächen: Altlasten, Bo-
denhindernisse, Abfälle, Aufwän-
de zur  Anpassung der Erschließung 
und des Kanalnetzes etc.

– Ergänzende Untersuchungen zur 
städtischen Infrastruktur: Ver- und 
Entsorgung, Schulen und Kindergär-
ten, etc.

– Fortschreibung der Kosten-, Einnah-
men-  und Finanzierungsübersicht 
(KuF)

■■ Auswahl und Durchführung einer Ent-
wicklungsstrategie
– Entscheidung für eine Entwicklungs-

strategie 
– Aufbau der notwendigen Organisa-

tionsstrukturen

■■ Planung und Umsetzung von vorberei-
tenden Maßnahmen zur Umnutzung im 
Bereich der Kasernen

■■ Planung und Umsetzung von Impuls-
maßnahmen im Stadtgebiet  (außer-
halb der noch nicht freigezogenen Ka-
sernenareale)

■■ Planungen zur Durchführung einer 
Gartenschau 

■■ Durchführung von städtebaulichen und 
freiraumplanerischen Wettbewerben 
zur Gestaltung von Teilflächen der Ka-
sernen und des städtischen Umfelds.

 Besonders für die Vorbereitung einer 
möglichen Gartenschau bleibt nach 
dem geplanten Truppenabzug nur ein 
knapper Umsetzungszeitraum. Es er-
scheint notwendig, möglichst vie-
le Vorplanungen bereits vor Freiwer-
den der Flächen durchzuführen, damit 
notwendige Gestaltungsmaßnahmen 
rasch erfolgen können.

12  Ausblick – Weitere schritte der Konversion



86  |  Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Sonthofen



87



88  |  Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Sonthofen

10.1  Aufgabe und struktur der Kosten-  
 und Finanzierungsübersicht
Zur langfristigen Steuerung des Konversi-
onsprozesses und für die Planung und Ko-
ordinierung des Handlungs- und Maßnah-
menkonzeptes stellt das ISEK eine Kos-
ten- und Finanzierungsübersicht zusam-
men. Mit der Übersicht soll die finanzielle 
Durchführbarkeit der Umsetzungsstrategie 
geprüft und eine mittel- bis langfristige Fi-
nanzierungsplanung vorbereitet werden. 

Bezugsgebiet für die KuF stellt die vorge-
sehene Abgrenzung der künftigen Gesamt-
maßnahme gemäß Besonderen Städtebau-
recht dar. Entsprechend dem Schwerpunkt 
der konversionsbedingten städtebaulichen 
Maßnahmen umfasst die im ISEK vorge-
schlagene Abgrenzung der gebietsbezoge-
nen Gesamtmaßnahme die Konversions-
flächen mit Umgebung. In der KuF sind da-
mit im Wesentlichen die Maßnahmen auf 
den Konversionsflächen zur Umsetzung 
des städtebaulichen Rahmenkonzeptes 
enthalten. Maßnahmen außerhalb der ge-
bietsbezogenen Gesamtmaßnahme ohne 
unmittelbaren Konversionsbezug werden 
in der KuF nicht berücksichtigt.

Auf Grundlage der in Kap. 9 dargestell-
ten Maßnahmen und Flächenbilanzen wer-
den die voraussichtlich bei der Durchfüh-
rung der Konversion der drei Kasernena-
reale anfallenden Kosten und möglichen 
Einnahmen geschätzt und zusammenge-
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